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Die Deka Investment GmbH und die in diesem Verkaufsprospekt 
beschriebenen Fondsanteile sind und werden nicht gemäß dem 
United States Investment Company Act von 1940 in seiner gülti-
gen Fassung registriert. Die durch diesen Verkaufsprospekt an-
gebotenen Anteile sind aufgrund US-aufsichtsrechtlicher Be-
schränkungen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten 
von Amerika (welcher Begriff auch die Bundesstaaten, Territori-
en und Besitzungen der Vereinigten Staaten sowie den District 
of Columbia umfasst) oder an bzw. zugunsten von US-Personen, 
wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 
1933 in der geltenden Fassung definiert, bestimmt und werden 
nicht registriert.

US-Personen sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in den 
Vereinigten Staaten von Amerika haben. US-Personen können 
auch Personen- oder Kapitalgesellschaften (juristische Personen) 
sein, wenn sie etwa gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder 
einer US-Besitzung gegründet wurden.

Dementsprechend werden Anteile in den Vereinigten Staaten 
von Amerika und an oder für Rechnung von US-Personen weder 
angeboten noch verkauft. Spätere Übertragungen von Anteilen 
in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. an US-Personen 
sind unzulässig.

Dieser Verkaufsprospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten 
von Amerika oder an US-Personen verbreitet werden. Die Vertei-
lung dieses Verkaufsprospektes und das Angebot bzw. der Ver-
kauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen 
Beschränkungen unterworfen sein.

Verkaufsbeschränkung
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Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem 
Sondervermögen erfolgt auf der Basis des Verkaufspro-
spekts, des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen 
Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen 
Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Die 
Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen 
Anlagebedingungen sind in Abschnitt II. im Anschluss an 
diesen Verkaufsprospekt abgedruckt.

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an 
dem Sondervermögen Interessierten zusammen mit dem 
Basisinformationsblatt, dem letzten veröffentlichten Jah-
resbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbe-
richt veröffentlichtem Halbjahresbericht kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Der am Erwerb eines Anteils Interes-
sierte ist zudem über den jüngsten Nettoinventarwert des 
Sondervermögens zu informieren.

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder 
Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf 
und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften 
oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt 
bzw. im Basisinformationsblatt enthalten sind, erfolgt 
ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der Verkaufspro-
spekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht 
und dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröf-
fentlichten Halbjahresbericht.

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbezie-
hung
Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer 
der vom Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände 
nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht 
verfügen. Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden.

Dem Vertragsverhältnis zwischen Deka Investment GmbH und 
Anleger sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches 
Recht zugrunde gelegt. Der Sitz der Deka Investment GmbH ist 
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, 
sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat. Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in 
deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Überset-
zung zu versehen. Die Deka Investment GmbH wird ferner die 
gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Spra-
che führen.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Kapi-
talanlagegesetzbuchs können Verbraucher die „Ombudsstelle 
für Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und 
Asset Management e.V. anrufen. 

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des 
BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 
lauten:

Büro der Ombudsstelle 
BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon: (030) 6449046-0
Telefax: (030) 6449046-29
Email: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Verbraucher sind natürliche Personen, die in den Fonds zu einem 
Zweck investieren, der überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den kann, die also zu Privatzwecken handeln.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

1. Grundlagen

Das Sondervermögen

Deka-Sachwerte

(nachfolgend „Fonds“) ist ein Organismus für gemeinsame Anla-
gen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um 
es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser 
Anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). 
Der Fonds ist ein Alternatives Investmentvermögen (nachfolgend 
„AIF“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend 
„KAGB“). Er wird von der Deka Investment GmbH – (nachfol-
gend „Gesellschaft“) verwaltet. 

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen 
Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem 
Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelas-
senen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermö-
gen in Form von Sondervermögen an. In welche Vermögensge-
genstände die Gesellschaft die Gelder der Anleger anlegen darf 
und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt 
sich aus dem KAGB, den dazugehörigen Verordnungen und den 
Anlagebedingungen, die das Rechtsverhältnis zwischen den An-
legern und der Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen um-
fassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemei-
ne Anlagebedingungen” und „Besondere Anlagebedingun-
gen”). Anlagebedingungen für ein Publikums-Investmentvermö-
gen müssen vor deren Verwendung von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) genehmigt werden. Der 
Fonds gehört nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft.

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Anlagebe-
dingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte 
sind kostenlos bei der Gesellschaft, jeder Zahl- und Vertriebsstel-
le und bei der DekaBank Deutsche Girozentrale sowie im Inter-
net auf www.deka.de erhältlich.

I. Verkaufsprospekt
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Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikoma-
nagements dieses Fonds, die Risikomanagementmethoden und 
die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der 
wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sind in 
elektronischer oder schriftlicher Form bei der Gesellschaft sowie 
der DekaBank Deutsche Girozentrale von montags bis freitags in 
der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der Rufnummer (0 69) 
- 71 47-6 52 erhältlich. 

Die Anlagebedingungen sind in Abschnitt II. im Anschluss an 
den Verkaufsprospekt abgedruckt.

Die Anlagebedingungen können von der Gesellschaft geändert 
werden. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch die BaFin. Änderungen der Anlagebedingun-
gen des Fonds, die als wesentlich im Sinne des § 163 Absatz 4 
Satz 2 KAGB für den Anleger einzustufen sind, bedürfen zusätz-
lich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. 
Änderungen der Anlagegrundsätze des Fonds sind nur unter der 
Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft den Anlegern anbietet, 
ihre Anteile entweder ohne weitere Kosten vor dem Inkrafttre-
ten der Änderungen zurückzunehmen oder ihre Anteile gegen 
Anteile an Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlage-
grundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Invest-
mentvermögen von der Gesellschaft oder einem anderen Unter-
nehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden.

Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- 
oder Tageszeitung oder im Internet unter www.deka.de bekannt 
gemacht.

Wenn die Änderungen Vergütungen und Aufwendungserstat-
tungen, die aus dem Fonds entnommen werden dürfen, oder 
die Anlagegrundsätze des Fonds oder wesentliche Anlegerrechte 
betreffen, werden die Anleger außerdem über ihre depotführen-
den Stellen in Papierform oder elektronischer Form (sogenannter 
„dauerhafter Datenträger“) informiert. Diese Information um-
fasst die wesentlichen Inhalte der geplanten Änderungen, ihre 
Hintergründe, die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der 
Änderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weitere In-
formationen erlangt werden können.

Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. Änderungen von Regelungen zu den Vergü-
tungen und Aufwendungserstattungen treten frühestens vier 
Wochen nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit 
Zustimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. 
Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Fonds treten 
ebenfalls frühestens vier Wochen nach Bekanntmachung in 
Kraft.

2. Verwaltungsgesellschaft

Der Fonds wird von der am 17. Mai 1995 gegründeten Deka In-
vestment GmbH mit Sitz in 60528 Frankfurt am Main, Lyoner 
Straße 13 verwaltet. Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungs-
gesellschaft im Sinne des KAGB in der Rechtsform einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Zum 1. Januar 1996 
übernahm sie das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 
gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammenset-
zung des Aufsichtsrates und den Gesellschafterkreis sowie über 
die Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals finden Sie 
am Ende von Abschnitt I. dieses Verkaufsprospekts.

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch die 
Verwaltung von AIF ergeben und auf berufliche Fahrlässigkeit ih-
rer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt 
durch Eigenmittel in Höhe von wenigstens 0,01 Prozent des 
Werts der Portfolios aller verwalteten AIF, wobei dieser Betrag 
jährlich überprüft und angepasst wird. Diese Eigenmittel sind 
von dem angegebenen Kapital umfasst.

3. Verwahrstelle

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwah-
rung von Sondervermögen vor. Die Verwahrstelle verwahrt die 
Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. 
Bei Vermögensgegenständen, die nicht verwahrt werden kön-
nen, prüft die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesellschaft Ei-
gentum an diesen Vermögensgegenständen erworben hat. 
Sie überwacht, ob die Verfügungen der Gesellschaft über die 
Vermögensgegenstände den Vorschriften des KAGB und den 
Anlagebedingungen entsprechen. Die Anlage von Vermögens-
gegenständen in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinstitut 
sowie Verfügungen über solche Bankguthaben sind nur mit Zu-
stimmung der Verwahrstelle zulässig. Die Verwahrstelle muss ih-
re Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfügung mit 
den Anlagebedingungen und den Vorschriften des KAGB verein-
bar ist.

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufga-
ben:

 Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds,

 Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der Antei-
le sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften des KAGB 
und den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen, 

 Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb 
der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt, 
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 Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vor-
schriften des KAGB und nach den Anlagebedingungen ver-
wendet werden, 

 Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft 
für Rechnung des Fonds sowie gegebenenfalls Zustimmung 
zur Kreditaufnahme, soweit es sich nicht um kurzfristige 
Überziehungen handelt, die allein durch verzögerte Gut-
schriften von Zahlungseingängen zustande kommen,

 Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpapierdarlehen 
rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind.

3.1 Firma, Rechtsform und Sitz der Verwahrstelle
Für den Fonds hat die DekaBank Deutsche Girozentrale mit Sitz 
in Frankfurt am Main und Berlin und Hauptverwaltung in Große 
Gallusstraße 14, 60315 Frankfurt am Main, die Funktion der 
Verwahrstelle übernommen. Die Verwahrstelle ist ein Kreditinsti-
tut nach deutschem Recht. 

Die Gesellschaft wird überwiegend die Verwahrstelle, zu deren 
Konzern sie gehört, mit der Abwicklung von Transaktionen für 
Rechnung des Fonds beauftragen.

3.2 Interessenkonflikte
Interessenkonflikte können aus Aufgaben oder Kontrollfunktio-
nen entstehen, die die Verwahrstelle für den Fonds, die Anleger 
oder die Gesellschaft erbringt.

Die DekaBank Deutsche Girozentrale ist Mutterunternehmen 
und alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft.

Interessenkonflikte könnten sich aus der Übernahme der Ver-
wahrstellenfunktion für den Fonds ergeben.

Potentielle Fallgruppen innerhalb der Deka-Gruppe wurden iden-
tifiziert und entsprechende Vorkehrungen zu ihrer Vermeidung 
implementiert.

Hierzu zählen u.a. die organisatorische Trennung der Zuständig-
keiten, Einhaltung von „Best Execution-Maßstäben“ und Prü-
fung der Marktgerechtheit beim Erwerb oder Veräußerung von 
Vermögensgegenständen.

3.3 Unterverwahrung
Die Verwahrstelle überträgt die Verwahrung von verwahrfähigen 
Vermögensgegenständen für inländische (Girosammelverwah-
rung) und ausländische (Wertpapierrechnung) Vermögensgegen-
stände an weitere Unterverwahrer. Die übertragenen Aufgaben 
sind:

 Verwahrung der Wertpapiere,

 Verwaltung der Wertpapiere,

 Abwicklung der Wertpapierhandelsgeschäfte und Ausfüh-
rung von Wertpapierlieferungen (Ein- und Ausgänge).

Als Unterverwahrer für die Verwahrstelle sind die 
J.P. Morgan SE, Frankfurt, die Clearstream Banking AG, Frank-
furt, sowie die Raiffeisen Bank International AG, Wien tätig.

3.4 Haftung der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegen-
stände, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung von einer anderen 
Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im Falle des Verlustes ei-
nes solchen Vermögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle 
gegenüber dem Fonds und dessen Anleger, es sei denn der Ver-
lust ist auf Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs der Ver-
wahrstelle zurückzuführen. Für Schäden, die nicht im Verlust ei-
nes Vermögensgegenstandes bestehen, haftet die Verwahrstelle 
grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den Vor-
schriften des KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat.

3.5 Zusätzliche Informationen
Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern Infor-
mationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle und ihren 
Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen Interes-
senkonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwahr-
stelle oder der Unterverwahrer.

Ebenfalls auf Verlangen übermittelt sie den Anlegern Informatio-
nen zu den Gründen, aus denen sie sich für die DekaBank Deut-
sche Girozentrale als Verwahrstelle des Fonds entschieden hat.

4. Der Fonds

Der Fonds wurde am 16. Juli 2012 als Gemischtes Sondervermö-
gen für unbestimmte Dauer aufgelegt und am 21. Oktober 2013 
in ein Sonstiges Sondervermögen umgewandelt.

Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds 
entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer bzw. 
als Gläubiger nach Bruchteilen beteiligt. Alle ausgegebenen An-
teile einer Anteilklasse haben gleiche Rechte. Der Fonds ist nicht 
Teilfonds einer Umbrella-Konstruktion. Fondswährung ist der Eu-
ro.

Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich 
insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabe-
aufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Vertriebsvergütun-
gen, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser 
Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen 
erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der 
Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen 
die Bezeichnung CF und TF.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für 
den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse 
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oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer 
Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. 
Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Um-
lauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse 
umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Antei-
len einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für 
das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 
KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Die Jahres- sowie Halbjahresberichte enthalten die Angabe, un-
ter welchen Voraussetzungen Anteile mit unterschiedlichen 
Rechten ausgegeben und welche Rechte den Anteilklassen im 
Einzelnen zugeordnet werden. Darüber hinaus wird für jede An-
teilklasse die Anzahl der am Berichtsstichtag umlaufenden Antei-
le der Anteilklasse und der am Berichtsstichtag ermittelte Anteil-
wert angegeben.

5. Anlageziel, Anlagestrategie, Anlagegrund-
sätze und Anlagegrenzen

5.1 Anlageziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge so-
wie die Erzielung eines Kapitalwachstums unter Ausnutzung der 
Kurschancen der zugelassenen Vermögensgegenstände an. Da-
bei sollen mittel- bis langfristige Trends aktiv genutzt werden.

5.2 Anlagegrundsätze
Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebe-
dingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben wer-
den. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögens-
gegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten 
lassen.

Dieser Fonds berücksichtigt im Investmentprozess Nachhaltig-
keitsrisiken im Sinne des Artikel 6 der Verordnung (EU) 
2019/2088 (Offenlegungsverordnung) sowie die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß 
Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088. Es ist jedoch kein An-
lageziel des Fonds, eine ESG-Anlagestrategie oder ein nachhalti-
ges Investitionsziel zu verfolgen. 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), 
deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative 
Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben 
können. Diese Nachhaltigkeitsrisiken werden mit Blick auf ihre fi-
nanzielle Wirkung kontinuierlich analysiert und die sich hieraus 
ergebenden Erkenntnisse zu den Nachhaltigkeitsrisiken einzelner 
Emittenten im Rahmen des Investmentprozesses bei der Bewer-
tung der Ertrags- und Risikoeinschätzung berücksichtigt.

Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten 
einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten 
beitragen. Die Betroffenheit, Wahrscheinlichkeit und Schwere 

von Nachhaltigkeitsrisiken unterscheidet sich je nach Branche, 
Geschäftsmodell und Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten. 

Die Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt auf Basis von öf-
fentlich verfügbaren Informationen der Emittenten (z.B. Ge-
schäfts- und Nachhaltigkeitsberichte) oder einem internen Rese-
arch sowie unter Verwendung von Daten und ESG-Ratings von 
Research- bzw. Ratingagenturen. 

Die Gesellschaft setzt ein Sustainability Risk Committee als Kon-
trollinstrument ein, welches kontinuierlich die Bewertung von 
Nachhaltigkeitsrisiken einzelner Emittenten überprüft und kon-
krete Vorgaben für das unter Nachhaltigkeitsrisiken investierbare 
Anlageuniversum gibt. Hierzu gehören neben Informationen auf 
Einzelemittentenebene ebenso Einschätzungen, welche auf Basis 
einer globalen Wirtschaftsanalyse getroffen werden (Einfluss von 
Nachhaltigkeitsrisiken auf das Wirtschaftswachstum oder die so-
ziodemographisch bedingte Nachfragesituation). Weiterhin er-
halten die Mitarbeiter des Fondsmanagements regelmäßig um-
fassende Schulungen und Weiterbildungen zum Thema Nachhal-
tigkeit.

Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft ihre Rolle als Investor ak-
tiv wahr und setzt sich im Dialog mit den Emittenten für eine 
nachhaltige Unternehmensführung ein. Nachhaltigkeitsrisiken 
können sich im Investmentprozess negativ auf die Rendite dieses 
Fonds auswirken. Insbesondere können diese zu einer wesentli-
chen Verschlechterung der Finanzlage, der Rentabilität oder der 
Reputation der Emittenten führen und sich erheblich auf das Be-
wertungsniveau der Investition auswirken

Im Rahmen der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Investitions-
prozessen der Gesellschaft nach Artikel 4 der Verordnung (EU) 
2019/2088 werden folglich auch bei diesem Fonds die wichtigs-
ten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) gemäß 
Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 berücksichtigt. Die 
PAI-Berücksichtigung ist jedoch kein verbindliches Element der 
Anlagestrategie dieses Fonds. Diese erfolgt ausschließlich zur 
Umsetzung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten, insbesondere der 
Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation 
und ein angemessenes Risikomanagementsystem. Die PAI-Be-
rücksichtigung der Gesellschaft hat zum Ziel, lediglich die negati-
ven Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unterneh-
men und Staaten, in welche die Gesellschaft im Rahmen des 
Fondsmanagements investiert, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- 
und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte 
und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung für ihre 
Offenlegung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 
zu begrenzen.

Zur PAI-Berücksichtigung auf Unternehmensebene wendet die 
Gesellschaft systematische Verfahrensweisen zur Messung und 
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Bewertung sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den 
Investitionsprozessen ihrer Fonds an.

Zu den Maßnahmen zur PAI-Berücksichtigung gehört ein von 
der Gesellschaft zur Steuerung ihrer negativen Nachhaltigkeits-
auswirkungen angewandter, die verwalteten Fonds übergreifend 
berücksichtigender, PAI-Steuerungsmechanismus. Dieser Steue-
rungsmechanismus bewertet Emittenten und Zielfonds auf Basis 
ihrer PAI. Abhängig von der Höhe der PAI, können Maßnahmen 
in den Investitionsprozessen der Gesellschaft ergriffen werden, 
durch die entweder eine Investition nur noch begründet erfolgen 
kann (bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeits-
auswirkungen) oder Investitionen in bestimmte Emittenten bzw. 
Zielfonds grundsätzlich vermieden werden sollen (bei schwerwie-
genderen Nachhaltigkeitsauswirkungen). Ausnahmen von denen 
im PAI-Steuerungsmechanismus festgelegten Maßnahmen kön-
nen sich für einzelne Investitionsentscheidungen zum Beispiel 
aus der Erfüllung anderer regulatorischer Anforderungen oder 
Unvereinbarkeit mit der Anlagestrategie des Fonds ergeben.

Darüber hinaus können bei der PAI-Berücksichtigung auf Unter-
nehmensebene PAI von Unternehmen und Staaten, in welche 
die Gesellschaft im Rahmen des Managements ihrer Fonds inves-
tiert, im Rahmen der Ausübung der Mitwirkungspolitik durch die 
Gesellschaft berücksichtigt werden. Die Gesellschaft strebt im 
Kontext der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten an, mit Vertretern 
von Unternehmen und Staaten in Dialog zu ESG-Themen (wie 
z.B. Umweltschutz, Korruption und Klimawandel) zu treten, um 
auf eine Reduzierung der PAI hinzuwirken, wenn bei diesen bei-
spielsweise ein Überschreiten von Schwellenwerten der PAI-Indi-
katoren oder anderen ESG- bezogenen Kennzahlen festgestellt 
wird. Die Mitwirkungspolitik der Gesellschaft beinhaltet auch 
einen Eskalationsprozess, der als letzte Instanz Emittenten aus 
dem Anlageuniversum der Gesellschaft ausschließen kann.

Informationen zu den PAIs können auch dem Jahresbericht des 
Fonds entnommen werden. Zudem sind Informationen zur PAI-
Berücksichtigung der Gesellschaft auf der Webseite der Deka-
Gruppe unter „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung“ verfüg-
bar.

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichti-
gen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der In-
vestmentprozess erfolgt im Rahmen der sog. Trendfolgestrategie 
und dient der Steuerung einer taktischen Vermögensaufteilung 
im Zeitablauf. Sie nutzt dafür selbstentwickelte quantitative Indi-
katoren, welche in regelmäßigen Abständen Hinweise zur Mark-
trichtung geben. Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristi-
ge Trends an den Aktien- und Rentenmärkten identifiziert. Aus 
den Trends werden wiederum Renditeprognosen erstellt. Die 
Güte der aus den Indikatoren gewonnenen Hinweise wird konti-
nuierlich überprüft und fließt in die Prognosebildung mit ein. 

Aus den Prognosen wird eine im Hinblick auf Ertragschancen 
optimierte Vermögensaufteilung sowie eine aktive Durationspo-
sitionierung der im Fondsvermögen enthaltenen Renten abgelei-
tet. Dabei unterliegt die Anlagestrategie keinem Referenzwert 
als Vergleichsmaßstab oder Orientierungspunkt. Im Rahmen des 
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes 
(Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit ei-
nem Index vergleichbar ist.

5.3 Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds folgende Vermö-
gensgegenstände erwerben:

 Wertpapiere gemäß § 193 KAGB

 Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB

 Bankguthaben gemäß § 195 KAGB

 Investmentanteile gemäß §§ 196, 218 und 220 KAGB

 Derivate gemäß § 197 KAGB

 Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB

Einzelheiten zu diesen erwerbbaren Vermögensgegenständen 
und den hierfür geltenden Anlagegrenzen sind nachfolgend dar-
gestellt.

Darüber hinaus darf die Gesellschaft für Rechnung des Fonds 
folgende Vermögensgegenstände weiter halten, soweit diese zu-
lässig vor Inkrafttreten des KAGB erworben wurden: 

 Anteile an Immobilien-Sondervermögen (auch nach deren 
Umstellung auf das KAGB) sowie Anteile oder Aktien an ver-
gleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen, 

Ein Neuerwerb dieser Vermögensgegenstände ist nicht zulässig. 

Edelmetalle sowie unverbriefte Darlehensforderungen dürfen 
nicht erworben werden.

5.3.1 Wertpapiere
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Wertpapiere in- 
und ausländischer Emittenten erwerben, 

1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union („EU“) oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(„EWR“) zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staa-
ten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mit-
gliedstaaten der EU oder außerhalb der anderen Vertrags-
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staaten des Abkommens über den EWR zum Handel zugelas-
sen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, so-
fern die BaFin die Wahl dieser Börse oder dieses organisier-
ten Marktes zugelassen hat.

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben werden, wenn 
nach ihren Ausgabebedingungen die Zulassung an oder Einbe-
ziehung in eine der unter 1. und 2. genannten Börsen oder or-
ganisierten Märkte beantragt werden muss, und die Zulassung 
oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe erfolgt.

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch

 Anteile an geschlossenen Investmentvermögen in Vertrags- 
oder Gesellschaftsform, die einer Kontrolle durch die Anteils-
eigner unterliegen (sog. Unternehmenskontrolle), d.h. die 
Anteilseigner müssen Stimmrechte in Bezug auf wesentliche 
Entscheidungen haben, sowie das Recht die Anlagepolitik 
mittels angemessener Mechanismen zu kontrollieren. Das In-
vestmentvermögen muss zudem von einem Rechtsträger ver-
waltet werden, der den Vorschriften für den Anlegerschutz 
unterliegt, es sei denn das Investmentvermögen ist in Gesell-
schaftsform aufgelegt und die Tätigkeit der Vermögensver-
waltung wird nicht von einem anderen Rechtsträger wahrge-
nommen.

 Finanzinstrumente, die durch andere Vermögenswerte besi-
chert oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte ge-
koppelt sind. Soweit in solche Finanzinstrumente Komponen-
ten von Derivaten eingebettet sind, gelten weitere Anforde-
rungen, damit die Gesellschaft diese als Wertpapiere erwer-
ben darf.

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen 
erworben werden:

 Der potentielle Verlust, der dem Fonds entstehen kann, darf 
den Kaufpreis des Wertpapiers nicht übersteigen. Eine Nach-
schusspflicht darf nicht bestehen.

 Die Liquidität des vom Fonds erworbenen Wertpapiers darf 
nicht dazu führen, dass der Fonds den gesetzlichen Vorga-
ben über die Rücknahme von Anteilen nicht mehr nachkom-
men kann. Dies gilt unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Möglichkeit, in besonderen Fällen die Anteilrücknahme aus-
setzen zu können (vgl. den Abschnitt „Anteile – Ausgabe 
und Rücknahme von Anteilen sowie – Beschränkung der An-
teilrücknahme bzw. Aussetzung der Anteilrücknahme“).

 Eine verlässliche Bewertung des Wertpapiers durch exakte, 
verlässliche und gängige Preise muss verfügbar sein; diese 
müssen entweder Marktpreise sein oder von einem Bewer-
tungssystem gestellt werden, das von dem Emittenten des 
Wertpapiers unabhängig ist.

 Über das Wertpapier müssen angemessene Informationen 
vorliegen, entweder in Form von regelmäßigen, exakten und 
umfassenden Informationen des Marktes über das Wertpa-
pier oder in Form eines gegebenenfalls dazugehörigen Port-
folios.

 Das Wertpapier ist handelbar.

 Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang mit den Anla-
gezielen bzw. der Anlagestrategie des Fonds.

 Die Risiken des Wertpapiers werden durch das Risikomana-
gement des Fonds in angemessener Weise erfasst.

Wertpapiere dürfen zudem in folgender Form erworben werden:

 Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln zustehen.

 Wertpapiere, die in Ausübung von zum Fonds gehörenden 
Bezugsrechten erworben werden.

Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für den Fonds auch Be-
zugsrechte erworben werden, sofern sich die Wertpapiere, aus 
denen die Bezugsrechte herrühren, im Fonds befinden können.

5.3.2 Geldmarktinstrumente
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in Geldmarktin-
strumente investieren, die üblicherweise auf dem Geldmarkt 
gehandelt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die alter-
nativ

 zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit 
oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, 

 zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit 
oder Restlaufzeit haben, die länger als 397 Tage ist, deren 
Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen regelmä-
ßig, mindestens einmal in 397 Tagen marktgerecht ange-
passt werden muss,

 deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren ent-
spricht, die das Kriterium der Restlaufzeit oder das der 
Zinsanpassung erfüllen.

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden, 
wenn sie

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind, 
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2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten 
der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieser 
Börse oder dieses Marktes zugelassen hat, 

3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, 
einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen 
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskörper-
schaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU, der 
Europäischen Zentralbank oder der Europäischen Investiti-
onsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundes-
staat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von ei-
ner internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der 
mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben oder 
garantiert werden,

4. von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpa-
piere auf den unter den Nummern 1 und 2 bezeichneten 
Märkten gehandelt werden,

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert werden, 
das nach dem Recht der EU festgelegten Kriterien einer Auf-
sicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichts-
bestimmungen, die nach Auffassung der BaFin denjenigen 
des Rechts der EU gleichwertig sind, unterliegt und diese ein-
hält,

6. von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei 
dem jeweiligen Emittenten

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 
10 Millionen Euro handelt, das seinen Jahresabschluss nach 
der Europäischen Richtlinie über den Jahresabschluss von Ka-
pitalgesellschaften erstellt und veröffentlicht, oder 

b) um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb einer eine oder 
mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unter-
nehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zustän-
dig ist, oder 

c) um einen Rechtsträger handelt, der Geldmarktinstrumente 
emittiert, die durch Verbindlichkeiten unterlegt sind, durch 
Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie. Dies 
sind Produkte, bei denen Kreditforderungen von Banken in 
Wertpapieren verbrieft werden (sogenannte Asset Backed 
Securities).

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur erwor-
ben werden, wenn sie liquide sind und sich ihr Wert jederzeit 
genau bestimmten lässt. Liquide sind Geldmarktinstrumente, die 
sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten 
veräußern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesellschaft 
zu berücksichtigen, Anteile am Fonds auf Verlangen der Anleger 

zurückzunehmen und hierfür in der Lage zu sein, solche Geld-
marktinstrumente entsprechend kurzfristig veräußern zu kön-
nen. Für die Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes und 
verlässliches Bewertungssystem existieren, das die Ermittlung des 
Nettobestandswerts des Geldmarktinstruments ermöglicht und 
auf Marktdaten oder Bewertungsmodellen basiert, wie Systeme, 
die Anschaffungskosten fortführen. Das Merkmal der Liquidität 
gilt für Geldmarktinstrumente als erfüllt, wenn diese an einem 
organisierten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind oder an einem organisierten Markt außer-
halb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen hat. Dies gilt nicht, 
wenn der Gesellschaft Hinweise vorliegen, die gegen die hinrei-
chende Liquidität der Geldmarktinstrumente sprechen.

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder 
an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen sind (siehe 
oben unter Nr. 3 bis 6), muss zudem die Emission oder der Emit-
tent dieser Instrumente Vorschriften über den Einlagen- und An-
legerschutz unterliegen. So müssen für diese Geldmarktinstru-
mente angemessene Informationen vorliegen, die eine angemes-
sene Bewertung der mit den Instrumenten verbundenen Kreditri-
siken ermöglichen und die Geldmarktinstrumente müssen frei 
übertragbar sein. Die Kreditrisiken können etwa durch eine Kre-
ditwürdigkeitsprüfung einer Rating-Agentur bewertet werden. 

Für diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgenden 
Anforderungen, es sei denn, sie sind von der Europäischen Zen-
tralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der EU be-
geben oder garantiert worden:

 Werden sie von folgenden (oben unter Nr. 3 genannten) Ein-
richtungen begeben oder garantiert:

– der EU, 

– dem Bund, 

– einem Sondervermögen des Bundes, 

– einem Land, 

– einem anderen Mitgliedstaat,

– einer anderen zentralstaatlichen Gebietskörperschaft, 

– der Europäischen Investitionsbank, 

– einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, 
einem Gliedstaat dieses Bundesstaates 

– einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, 
der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, 
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müssen angemessene Informationen über die Emission bzw. das 
Emissionsprogramm oder über die rechtliche und finanzielle Si-
tuation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstru-
ments vorliegen. 

 Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten Kreditinstitut 
begeben oder garantiert (s.o. unter Nr. 5), so müssen ange-
messene Informationen über die Emission bzw. das Emissi-
onsprogramm oder über die rechtliche und finanzielle Situa-
tion des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstru-
ments vorliegen, die in regelmäßigen Abständen und bei si-
gnifikanten Begebenheiten aktualisiert werden. Zudem müs-
sen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten 
(z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene Bewertung 
der mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken ermöglichen.

 Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, das außerhalb 
des EWR Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach An-
sicht der BaFin den Anforderungen innerhalb des EWR an ein 
Kreditinstitut gleichwertig sind, so ist eine der folgenden 
Voraussetzungen zu erfüllen:

– Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in einem zur soge-
nannten Zehnergruppe (Zusammenschluss der wichtigs-
ten führenden Industrieländer – G10) gehörenden Mit-
gliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (nachfolgend „OECD“).

– Das Kreditinstitut verfügt mindestens über ein Rating mit 
einer Benotung, die als sogenanntes „Investment-Grade“ 
qualifiziert.

– Mittels einer eingehenden Analyse des Emittenten kann 
nachgewiesen werden, dass die für das Kreditinstitut gel-
tenden Aufsichtsbestimmungen mindestens so streng 
sind wie die des Rechts der EU.

 Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die nicht an einer 
Börse notiert oder einem geregelten Markt zum Handel zu-
gelassen sind (siehe oben unter Nr. 4 und 6 sowie die übri-
gen unter Nr. 3 genannten), müssen angemessene Informa-
tionen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm sowie 
über die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten 
vor der Emission des Geldmarktinstruments vorliegen, die in 
regelmäßigen Abständen und bei signifikanten Begebenhei-
ten aktualisiert und durch qualifizierte, vom Emittenten wei-
sungsunabhängige Dritte, geprüft werden. Zudem müssen 
über die Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten (z.B. 
Statistiken) vorliegen, die eine angemessene Bewertung der 
mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken ermöglichen.

5.3.3 Anlagegrenzen für Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente, Bankguthaben und Investmentanteile auch 
unter Einsatz von Derivaten

Der Fonds darf, vorbehaltlich der Grenze für Sachwerte, vollstän-
dig in Aktien, fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente angelegt werden.

5.3.4 Anlagegrenzen für Sachwerte
Der Fonds muss, unter Beachtung der Bestimmungen der nach-
folgenden Unterabschnitte, zu mindestens 51 % in Vermögens-
genstände aus dem Bereich „Sachwerte“ angelegt werden. 

Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte sind:

a) Aktien;

b) Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 
2013 erworben wurden;

c) inflationsindexierte Anleihen; inflationsindexierte Anleihen 
sind verzinsliche Wertpapiere, bei denen Zins- und/oder 
Rückzahlungsbetrag an die Entwicklung eines Inflationsin-
dex, z.B. den unrevidierten harmonisierten Verbraucherpreis-
index (HVPI) ohne Tabak in der Eurozone, gekoppelt werden;

d) Wertpapiere auf Edelmetalle und sonstige Rohstoffe sowie 
entsprechende Indizes (Delta-1-Zertifikate und Exchange Tra-
ded Commodities), wenn deren Erwerb nicht zu einer physi-
schen Lieferung der Edelmetalle oder Rohstoffe führt;

e) Anteile an anderen Investmentvermögen, soweit diese in die 
vorgenannten Vermögensgegenstände sowie unmittelbar in 
Edelmetalle investiert sind;

f) andere Wertpapiere (insbesondere Zertifikate und Organis-
men für gemeinsame Anlagen, die keine Investmentvermö-
gen sind), soweit diese die vorgenannten Vermögensgegen-
stände als Basiswert haben, in diese investieren oder sich an-
derweitig auf diese beziehen oder deren Wertentwicklung 
abbilden.

5.3.5 Investmentanteile
Die Gesellschaft darf, vorbehaltlich der Grenze für Sachwerte, 
bis zu 100 % des Wertes des Fonds in Anteile oder Aktien an 
folgenden in- und ausländischen Investmentvermögen (Ziel-
fonds) investieren.

Die von der Gesellschaft für den Fonds erworbenen Anteile oder 
Aktien des jeweiligen Zielfonds können die Anleger dem Jahres-
bericht entnehmen.

Die Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebedingungen oder ihrer 
Satzung höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen offenen 
Investmentvermögen investieren. Für Anteile an AIF gelten dar-
über hinaus folgende Anforderungen:

 Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften zugelassen wor-
den sein, die ihn einer wirksamen öffentlichen Aufsicht zum 
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Schutz der Anleger unterstellen, und es muss eine ausrei-
chende Gewähr für eine befriedigende Zusammenarbeit zwi-
schen den Aufsichtsbehörden bestehen.

 Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwertig zu dem 
Schutzniveau eines Anlegers in einem inländischen OGAW 
sein, insbesondere im Hinblick auf Trennung von Verwaltung 
und Verwahrung der Vermögensgegenstände, für die Kredit-
aufnahme und -gewährung sowie für Leerverkäufe von 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten.

 Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss Gegenstand von 
Jahres- und Halbjahresberichten sein und den Anlegern er-
lauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbind-
lichkeiten sowie die Erträge und die Transaktionen im Be-
richtszeitraum zu bilden.

 Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds sein, bei dem die An-
zahl der Anteile nicht zahlenmäßig begrenzt ist und die Anle-
ger ein Recht zur Rückgabe der Anteile haben.

In Anteilen oder Aktien an anderen Sonstigen Sondervermögen 
sowie an entsprechenden EU-AIF oder ausländischen AIF dürfen 
nur bis zu 10 % des Wertes des Fondsvermögens angelegt wer-
den. Es dürfen darüber hinaus nur Anteile oder Aktien an ande-
ren Sonstigen Sondervermögen sowie an entsprechenden EU-AIF 
oder ausländischen AIF erworben werden, soweit diese ihre Mit-
tel nicht ihrerseits in Anteile oder Aktien an anderen Sonstigen 
Sondervermögen sowie an entsprechenden EU-AIF oder auslän-
dischen AIF investieren. 

Sonstige Investmentvermögen im Sinne des KAGB können nach 
den folgenden Grundsätzen erworben werden:

 Nach den Anlagebedingungen können die Sonstigen Invest-
mentvermögen folgende Investitionen vorsehen: Wertpapie-
re, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Sonstige Anlage-
instrumente gemäß § 198 KAGB, Anteile an Investmentver-
mögen gemäß § 219 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 KAGB, 
Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderun-
gen.

 Gemäß § 219 Absatz 2 Satz 2 KAGB dürfen für das Sonder-
vermögen nur solche Sonstigen Investmentvermögen er-
worben werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder 
Satzungen vorsehen, dass sie selbst ihre Mittel nicht in an-
dere Investmentvermögen anlegen.

 Sonstige Investmentvermögen dürfen auch erworben wer-
den, wenn sie ihre Mittel unbegrenzt in Bankguthaben, 
Geldmarktinstrumenten und/oder Anteilen an Investment-
vermögen im Sinne des § 196 KAGB anlegen dürfen, die ih-
rerseits ausschließlich in Bankguthaben, Geldmarktinstru-
mente und bestimmte Wertpapiere mit hoher Liquidität an-
legen dürfen. Eine Mindestliquidität in Form von Bankgut-

haben, Geldmarktinstrumenten oder anderen liquiden Mit-
teln muss in erwerbbaren Sonstigen Investmentvermögen 
nicht vorgesehen sein. Der Einsatz von Derivaten, auch zur 
Generierung von Leverage, in erwerbbaren Sonstigen In-
vestmentvermögen kann unbeschränkt erfolgen.

 In den erwerbbaren Sonstigen Investmentvermögen ist, 
auch zur Generierung von Leverage, der Einsatz von Wert-
papier-Darlehensgeschäften sowie die Aufnahme kurzfristi-
ger Kredite bis zur Höhe von 20 % des Wertes des Sonder-
vermögens möglich, sofern die Bedingungen der Kreditauf-
nahme marktüblich sind und dies in den Anlagebedingun-
gen des erwerbbaren Sonstigen Investmentvermögens vor-
gesehen ist. Die mit einer Kreditaufnahme durch den jewei-
ligen Zielfonds verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risi-
ko durch Kreditaufnahme“ entsprechend dargestellt.

 Erwerbbare Sonstige Sondervermögen dürfen keine Vermö-
gensgegenstände verkaufen, die im Zeitpunkt des Ge-
schäftsabschlusses nicht zum Investmentvermögen gehören 
(Leerverkaufsverbot).

 Dieses Sondervermögen darf nicht in mehr als zwei Sonstige 
Investmentvermögen vom gleichen Emittenten oder Fonds-
manager anlegen.

 Dieses Sondervermögen darf nicht in ausländische Zielfonds 
aus Staaten anlegen, die bei der Bekämpfung der Geldwä-
sche nicht im Sinne internationaler Vereinbarungen koope-
rieren, und keine Anteile an ausländischen Zielfonds erwer-
ben, die nicht einer staatlichen Aufsicht unterliegen.

 Die Geschäftsleitung der Zielfonds bzw. die Geschäftslei-
tung der (Verwaltungs-)Gesellschaft der Zielfonds unterliegt 
Anforderungen, die denen des Unionsrechts an die Ge-
schäftsleitung einer (Verwaltungs-)Gesellschaft entsprechen. 

 Bei den Sonstigen Sondervermögen müssen die Vermögens-
gegenstände von einer Verwahrstelle verwahrt oder die 
Funktion der Verwahrstelle von einer anderen vergleichba-
ren Einrichtung (z.B Primebroker) wahrgenommen werden.

Seit Inkrafttreten des KAGB am 22. Juli 2013 dürfen für den 
Fonds bestimmte Arten von Investmentanteilen nicht mehr er-
worben werden, deren Erwerb unter dem Investmentgesetz er-
laubt war. Hierbei handelt es sich um 

 Anteile an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteile oder 
Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investment-
vermögen („Immobilienfonds-Anteile“)

Soweit die Gesellschaft Immobilienfonds-Anteile vor dem 22. Juli 
2013 erworben hat, dürfen diese jedoch für den Fonds weiter 
gehalten werden, wenn ihr Erwerb auf Grundlage der im Er-
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werbszeitpunkt gültigen Anlagebedingungen des Fonds zulässig 
war.

Die für den Fonds zu erwerbenden Investmentanteile werden 
vornehmlich unter dem Aspekt des Anlagekonzepts des Ziel-
fonds, seiner Kostenstruktur und Größe sowie der bisherigen 
Entwicklung nach den Kriterien Performance, Volatilität, Sharpe-
Ratio und Korrelation zur Benchmark ausgewählt, wobei Anla-
gekonzepte mit weltweiter Streuung der Anlagen, mit Speziali-
sierung auf ein Land oder eine Region, auf einen oder mehrere 
Wirtschaftszweige sowie jeglicher anderen Ausrichtung berück-
sichtigt werden können.

Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen zeitweise die Rück-
nahme von Anteilen beschränken oder aussetzen. Dann kann 
die Gesellschaft die Anteile an dem Zielfonds nicht oder nur ein-
geschränkt bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle 
des Zielfonds gegen Auszahlung des Rücknahmepreises zurück-
geben (siehe auch den Abschnitt „Risikohinweise – Risiken im 
Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile“). Auf 
der Homepage der Gesellschaft ist unter www.deka.de aufge-
führt, ob und in welchem Umfang der Fonds Anteile von Ziel-
fonds hält, die derzeit die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt 
haben.

5.3.6 Bankguthaben
Bis zu 49 % des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben ange-
legt werden.

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nur Bankguthaben 
halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben. 
Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinstituten mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den EWR zu führen. Sie können 
auch bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten 
werden, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der 
BaFin denjenigen des Rechts der EU gleichwertig sind. 

Eine Mindestquote die an liquiden Mitteln (z.B. Bankguthaben 
oder Geldmarktinstrumenten) gehalten werden muss, besteht 
nicht.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Fonds in 
Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.

5.3.7 Derivate
Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlagestra-
tegie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies schließt Ge-
schäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung 
und zur Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. auch zu speku-
lativen Zwecken, ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko 
des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kursschwan-
kungen oder den Preiserwartungen anderer Vermögensgegen-

stände („Basiswert“) abhängt. Die nachfolgenden Ausführungen 
beziehen sich sowohl auf Derivate als auch auf Finanzinstrumen-
te mit derivativer Komponente (nachfolgend zusammen „Deriva-
te“).

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko des 
Fonds höchstens verdoppeln („Marktrisikogrenze“). Marktrisiko 
ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen beim Marktwert von 
im Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen resultiert, die auf 
Veränderungen von variablen Preisen bzw. Kursen des Marktes 
wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen 
oder auf Veränderungen bei der Bonität eines Emittenten zu-
rückzuführen sind. Die Gesellschaft hat die Marktrisikogrenze 
laufend einzuhalten. Die Auslastung der Marktrisikogrenze hat 
sie täglich nach gesetzlichen Vorgaben zu ermitteln; diese erge-
ben sich aus der Verordnung über Risikomanagement und Risi-
komessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen 
und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapi-
talanlagegesetzbuch (nachfolgend „Derivateverordnung“).

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze wendet die 
Gesellschaft den sogenannten qualifizierten Ansatz im Sinne der 
Derivateverordnung an. Hierzu vergleicht die Gesellschaft das 
Marktrisiko des Fonds mit dem Marktrisiko eines virtuellen Ver-
gleichsvermögens, in dem keine Derivate enthalten sind. 

Bei dem derivatefreien Vergleichsvermögen handelt es sich um 
ein virtuelles Portfolio, dessen Wert stets genau dem aktuellen 
Wert des Fonds entspricht, das aber keine Steigerungen oder 
Absicherungen des Marktrisikos durch Derivate enthält. Die Zu-
sammensetzung des Vergleichsvermögens muss im Übrigen den 
Anlagezielen und der Anlagepolitik entsprechen, die für den 
Fonds gelten. Das derivatefreie Vergleichsvermögen besteht aus 
einer Kombination aus einem währungsgesicherten Rentenindex 
aus deutschen inflationsindexierten Staatsanleihen, einem Index, 
der die Geldmarktentwicklung widerspiegelt, einem Aktienindex, 
der deutsche Standardwerte mit hoher Marktkapitalisierung um-
fasst, einem weltweiten Aktienindex, der große börsennotierte 
Unternehmen umfasst und einem weltweiten Aktienindex, der 
Immobilienwerte überwiegend entwickelter Länder umfasst.

Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risikobetrag für 
das Marktrisiko des Fonds zu keinem Zeitpunkt das Zwei-
fache des Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehöri-
gen derivatefreien Vergleichsvermögens übersteigen.

Das Marktrisiko des Fonds und des derivatefreien Vergleichsver-
mögens wird jeweils mit Hilfe eines geeigneten eigenen Risiko-
modells ermittelt (sog. Value-at-Risk Methode). Die Gesellschaft 
erfasst dabei die Marktpreisrisiken aus allen Geschäften. Sie 
quantifiziert durch das Risikomodell die Wertveränderung der im 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände im Zeitablauf. Der so-
genannte Value-at-Risk gibt dabei eine in Geldeinheiten ausge-
drückte Grenze für potenzielle Verluste eines Portfolios zwischen 
zwei vorgegebenen Zeitpunkten an. Diese Wertveränderung 
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wird von zufälligen Ereignissen bestimmt, nämlich den künftigen 
Entwicklungen der Marktpreise, und ist daher nicht mit Sicher-
heit vorhersagbar. Das zu ermittelnde Marktrisiko kann jeweils 
nur mit einer genügend großen Wahrscheinlichkeit abgeschätzt 
werden.

Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigneten Risikoma-
nagementsystems – für Rechnung des Fonds in jegliche Derivate 
investieren. Hierzu zählen insbesondere Optionen, Terminkon-
trakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus.

Terminkontrakte
Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt ver-
pflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu ei-
nem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der 
Anlagegrundsätze Terminkontrakte auf alle für den Fonds er-
werbbaren Vermögensgegenstände, die nach dem KAGB und 
den Anlagebedingungen als Basiswerte für Derivate dienen kön-
nen, abschließen.

Optionsgeschäfte
Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten gegen Entgelt 
(Optionsprämie) das Recht eingeräumt wird, während einer be-
stimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraums zu ei-
nem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung 
oder die Abnahme von Vermögensgegenständen oder die Zah-
lung eines Differenzbetrags zu verlangen, oder auch entspre-
chende Optionsrechte zu erwerben.

Swaps
Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft zugrun-
de liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen den Ver-
tragspartnern ausgetauscht werden. Die Gesellschaft darf für 
Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Zinss-
waps, Währungsswaps, Zins-Währungsswaps, Inflationsswaps, 
Varianzswaps und Equity-Swaps abschließen.

Swaptions
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das 
Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich 
der Konditionen genau spezifizierten Swap einzutreten. Im Übri-
gen gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschäften darge-
stellten Grundsätze. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds nur solche Swaptions abschließen, die sich aus den oben 
beschriebenen Optionen und Swaps zusammensetzen.

Credit Default Swaps
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, ein 
potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu übertragen. Im 
Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Ver-

käufer des Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner. Im 
Übrigen gelten die Ausführungen zu Swaps entsprechend.

Total Return Swaps
Total Return Swaps sind Kreditderivate, bei denen sämtliche Er-
träge und Wertschwankungen eines Basiswerts gegen eine fest 
vereinbarte Zinszahlung getauscht werden. Ein Vertragspartner, 
der Sicherungsnehmer, transferiert damit das gesamte Kredit- 
und Marktrisiko für die Laufzeit des Geschäftes aus dem Basis-
wert auf den anderen Vertragspartner, den Sicherungsgeber. Im 
Gegenzug zahlt der Sicherungsnehmer bei Abschluss des Ge-
schäftes eine Prämie an den Sicherungsgeber. Bei möglichen 
Kursverlusten sind am Ende des Geschäftes (Fälligstellung) Aus-
gleichzahlungen vom Sicherungsgeber zu leisten. Statt einer 
Zinszahlung kann die Gesamtrendite eines Basiswerts auch ge-
gen die Gesamtrendite eines anderen Basiswerts getauscht wer-
den.

Total Return Swaps werden für den Fonds getätigt, um sich ge-
gen Kursverluste und Risiken aus dem Basiswert abzusichern 
bzw. an Marktentwicklungen partizipieren zu können ohne den 
Basiswert selbst erworben zu haben. Unter anderem können Ak-
tien, Renten und Währungen als Vermögensgegenstände des 
Fonds Gegenstand von Total Return Swaps sein. Es dürfen bis zu 
20 % des Fondsvermögens Gegenstand solcher Geschäfte sein. 
Dies ist ein Orientierungswert der im Einzelfall auch überschrit-
ten werden kann. Die Gesellschaft erwartet aber, dass dieser 
Wert im Regelfall geringer ausfällt. Den tatsächlichen Wert der 
in Total Return Swaps im Fondsvermögen investiert ist, kann 
dem jeweils gültigen Jahres- oder Halbjahresbericht entnommen 
werden. Die Erträge zuzüglich evtl. vereinnahmter Prämien aus 
Total Return Swaps fließen – nach Abzug der Transaktionskosten 
– vollständig dem Fonds zu.

Die Vertragspartner für Total Return Swaps werden nach den 
Grundsätzen der Best-Execution-Policy ausgewählt und regelmä-
ßig überprüft.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds die vorstehend 
beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese in 
Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, die Fi-
nanzinstrumente zum Gegenstand haben, auch nur teilweise in 
Wertpapieren enthalten sein (z. B. Optionsanleihen). Die Aussa-
gen zu Chancen und Risiken gelten für solche verbrieften Finan-
zinstrumente entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass das 
Verlustrisiko bei verbrieften Finanzinstrumenten auf den Wert 
des Wertpapiers beschränkt ist.

OTC-Derivatgeschäfte
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds sowohl Derivatge-
schäfte tätigen, die an einer Börse zum Handel zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, als auch außerbörsliche Geschäfte, sogenannte 
over-the-counter (OTC)–Geschäfte. Derivatgeschäfte, die nicht 
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zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kreditinstituten oder Fi-
nanzdienstleistungsinstituten auf der Basis standardisierter Rah-
menverträge tätigen. Bei außerbörslich gehandelten Derivaten 
wird das Kontrahentenrisiko bezüglich eines Vertragspartners 
auf 5 % des Wertes des Fonds beschränkt. Ist der Vertragspart-
ner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR 
oder einem Drittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so 
darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 % des Wertes des Fonds 
betragen. Außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit ei-
ner zentralen Clearingstelle einer Börse oder eines anderen orga-
nisierten Marktes als Vertragspartner abgeschlossen werden, 
werden auf die Kontrahentengrenzen nicht angerechnet, wenn 
die Derivate einer täglichen Bewertung zu Marktkursen mit tägli-
chem Margin-Ausgleich unterliegen. Ansprüche des Fonds ge-
gen einen Zwischenhändler sind jedoch auf die Grenzen anzu-
rechnen, auch wenn das Derivat an einer Börse oder an einem 
anderen organisierten Markt gehandelt wird.

5.3.8 Sonstige Vermögensgegenstände und deren Anla-
gegrenzen

Bis zu 20 % des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft insge-
samt in folgende sonstige Vermögensgegenstände anlegen:

 Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen 
oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind, jedoch grundsätzlich die Kriterien 
für Wertpapiere erfüllen. Abweichend von den gehandelten 
bzw. zugelassenen Wertpapieren muss die verlässliche Be-
wertung für diese Wertpapiere in Form einer in regelmäßi-
gen Abständen durchgeführten Bewertung verfügbar sein, 
die aus Informationen des Emittenten oder aus einer kompe-
tenten Finanzanalyse abgeleitet wird. Angemessene Informa-
tion über das nicht zugelassene bzw. nicht einbezogene 
Wertpapier muss in Form einer regelmäßigen und exakten 
Information durch den Fonds vorliegen oder es muss gege-
benenfalls das zugehörige Portfolio verfügbar sein.

 Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht den in 
Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen 
– Vermögensgegenstände – Geldmarktinstrumente“ ge-
nannten Anforderungen genügen, wenn sie liquide sind und 
sich ihr Wert jederzeit genau bestimmten lässt. Liquide sind 
Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hinreichend kurzer 
Zeit mit begrenzten Kosten veräußern lassen. Hierbei ist die 
Verpflichtung der Gesellschaft zu berücksichtigen, Anteile 
am Fonds auf Verlangen der Anleger zurückzunehmen und 
hierfür in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente 
entsprechend kurzfristig veräußern zu können. Für die Geld-
marktinstrumente muss zudem ein exaktes und verlässliches 
Bewertungssystem existieren, das die Ermittlung des Netto-
bestandswerts des Geldmarktinstruments ermöglicht oder 
auf Marktdaten oder Bewertungsmodellen basiert, wie Syste-

me, die Anschaffungskosten fortführen. Das Merkmal der Li-
quidität gilt für Geldmarktinstrumente erfüllt, wenn diese an 
einem organisierten Markt innerhalb des EWR zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind oder an einem organisierten 
Markt außerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes zuge-
lassen hat.

 Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren Ausgabebedin-
gungen

– deren Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat 
der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den EWR zum Handel oder deren Zulassung 
an einem organisierten Markt oder deren Einbeziehung 
in diesen in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den EWR nach 
den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, oder

– deren Zulassung an einer Börse zum Handel oder deren 
Zulassung an einem organisierten Markt oder die Einbe-
ziehung in diesen außerhalb der Mitgliedstaaten der EU 
oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den EWR nach den Ausgabebedingungen zu 
beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses 
organisierten Marktes von der BaFin zugelassen ist und 

– die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres 
nach der Ausgabe erfolgt. 

 Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für den Fonds 
mindestens zweimal abgetreten werden können und einer 
der folgenden Einrichtungen gewährt wurden:

a) dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem 
Land, der EU oder einem Mitgliedstaat der OECD,

b) einer anderen inländischen Gebietskörperschaft oder ei-
ner Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörperschaft 
eines anderen Mitgliedstaats der EU oder eines anderen 
Vertragsstaats des Abkommens über den EWR, sofern die 
Forderung nach der Verordnung über Aufsichtsanforde-
rungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in der-
selben Weise behandelt werden kann wie eine Forderung 
an den Zentralstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die Regio-
nalregierung oder die Gebietskörperschaft ansässig ist,

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen 
Rechts mit Sitz im Inland oder in einem anderen Mitglied-
staat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den EWR,

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die 
an einem organisierten Markt innerhalb des EWR zum 
Handel zugelassen sind oder die an einem sonstigen ge-
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regelten Markt im Sinne der Richtlinie über Märkte für Fi-
nanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, 
zum Handel zugelassen sind, oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a) bis 
c) bezeichneten Stellen die Gewährleistung für die Ver-
zinsung und Rückzahlung übernommen hat.

5.4 Wertpapier-Darlehensgeschäfte
Die im Fonds gehaltenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente 
und/oder Investmentanteile – sofern zulässige Vermögensgegen-
stände – können darlehensweise gegen marktgerechtes Entgelt 
an Dritte übertragen werden. Die Vertragspartner werden nach 
den Grundsätzen der Best-Execution-Policy ausgewählt und re-
gelmäßig überprüft. Hierbei kann der gesamte Bestand des 
Fonds an Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder In-
vestmentanteilen auf bestimmte oder auf unbestimmte Zeit als 
Wertpapier-Darlehen an Dritte übertragen werden. Bei Übertra-
gung von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder In-
vestmentanteilen für einen unbestimmten Zeitraum erwartet die 
Gesellschaft, dass im Regelfall nicht mehr als 60 % des Fonds-
vermögens Gegenstand von Darlehensgeschäften sind. Dies ist 
jedoch lediglich ein geschätzter Wert, der im Einzelfall über-
schritten werden kann. Die Gesellschaft hat jederzeit die Mög-
lichkeit, das Darlehensgeschäft zu kündigen. Bei Übertragung 
von Wertpapieren für einen bestimmten Zeitraum, müssen die 
Wertpapiere spätestens 30 Tage nach Übertragung zurückgege-
ben werden. Der Kurswert der zu übertragenden Wertpapiere 
darf im Zeitpunkt der Übertragung zusammen mit dem Kurswert 
der bereits für eine bestimmte Zeit übertragenen Wertpapiere 
15 % des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Es muss vertrag-
lich vereinbart werden, dass nach Beendigung des Darlehensge-
schäfts dem Fonds Wertpapiere gleicher Art, Güte und Menge 
innerhalb der üblichen Abwicklungszeit zurück übertragen wer-
den. Voraussetzung für die darlehensweise Übertragung von 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Investmentan-
teilen ist, dass dem Fonds ausreichende Sicherheiten gewährt 
werden. Hierzu können Guthaben abgetreten oder verpfändet 
bzw. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente übereignet oder 
verpfändet werden. Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten 
stehen dem Fonds zu.

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die Zinsen aus 
darlehensweise erhaltenen Wertpapieren, Geldmarktinstrumen-
ten oder Investmentanteilen bei Fälligkeit an die Verwahrstelle 
für Rechnung des Fonds zu zahlen. Alle an einen Darlehensneh-
mer übertragenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder In-
vestmentanteile dürfen 10 % des Wertes des Fonds nicht über-
steigen.

Die Gesellschaft kann sich eines organisierten Systems zur Ver-
mittlung und Abwicklung von Wertpapier-Darlehen bedienen. 
Bei Abwicklung von Wertpapier-Darlehen über organisierte Sys-
teme dürfen die an einen Darlehensnehmer übertragenen Wert-
papiere 10 % des Wertes des Fonds übersteigen.

Die hier beschriebenen Darlehensgeschäfte werden getätigt, um 
für den Fonds zusätzliche Erträge in Form des Darlehen-Entgelts 
zu erzielen. Die Gesellschaft erhält gemäß den Besonderen Anla-
gebedingungen eine marktübliche Vergütung in Höhe von maxi-
mal einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften.

Die Gesellschaft kann für die Anbahnung, Durchführung und 
Abwicklung von Darlehensgeschäften die Leistungen Dritter in 
Anspruch nehmen; sofern davon Gebrauch gemacht wird, wer-
den Angaben hierzu im Jahresbericht des Fonds gemacht. 

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten für Rechnung des 
Fonds nicht gewähren.

5.5 Pensionsgeschäfte
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Pensionsgeschäfte 
mit Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten mit einer 
Höchstlaufzeit von zwölf Monaten abschließen. Dabei kann sie 
sowohl Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentan-
teile des Fonds gegen Entgelt auf einen Pensionsnehmer über-
tragen (einfaches Pensionsgeschäft), als auch diese im Rahmen 
der jeweils geltenden Anlagegrenzen in Pension nehmen (umge-
kehrtes Pensionsgeschäft).  Bei Kündigung eines einfachen Pen-
sionsgeschäfts ist die Gesellschaft berechtigt, die in Pension 
gegebenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmen-
tanteile zurückzufordern. Die Kündigung eines umgekehrten 
Pensionsgeschäfts kann entweder die Rückerstattung des vollen 
Geldbetrags oder des angelaufenen Geldbetrags in Höhe des 
aktuellen Marktwertes zur Folge haben. Pensionsgeschäfte sind 
nur in Form sogenannter echter Pensionsgeschäfte zulässig. 
Dabei übernimmt der Pensionsnehmer die Verpflichtung, die 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile zu 
einem bestimmten oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden 
Zeitpunkt zurück zu übertragen oder den Geldbetrag samt Zin-
sen zurückzuzahlen.

5.6 Sicherheitenstrategien
Im Rahmen von Derivate-, Pensionsgeschäften und Wertpapier-
Darlehensgeschäften nimmt die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das 
Ausfallrisiko des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder 
teilweise zu reduzieren.

5.6.1 Arten der zulässigen Sicherheiten
Zulässige Sicherheiten sind u.a. Barsicherheiten, Aktien, Staats-
anleihen, Anleihen anderer Gebietskörperschaften und suprana-
tionaler Organisationen, Unternehmensanleihen sowie deutsche 
öffentliche oder Hypothekenpfandbriefe. Weitere Restriktionen 
hinsichtlich zulässiger Währungen, Ratinganforderungen an 
Emission bzw. Emittent sowie Zugehörigkeit zu ausgewählten 
Indizes (bei Aktien) stellen weiterhin sicher, dass ausschließlich 
Sicherheiten hoher Qualität Verwendung finden. Hierbei werden 
nur Sicherheiten akzeptiert, die von Emittenten mit einer hohen 
Kreditqualität und Bonität begeben worden sind. Sollte nicht das 
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höchste Kreditratingband vorliegen, werden weitere Sicherheits-
margenabschläge vorgenommen.

Alle entgegen genommenen Sicherheiten, die keine Barsicher-
heiten sind, sollen liquide sein und an einem liquiden Markt mit 
transparenten Preisfeststellungen gehandelt werden. Ziel ist es 
eine kurzfristige Veräußerung garantieren zu können, zu einem 
Preis der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung 
liegt.

Die Sicherheiten sollen mindestens börsentäglich bewertet wer-
den können. Es findet eine tägliche Marktbewertung und ein 
täglicher Marginausgleich statt. Vermögensgegenstände, die ei-
ne hohe Preisvolatilität aufweisen, werden nur dann als Sicher-
heit akzeptiert, wenn geeignete konservative Bewertungsab-
schläge (Haircuts) angewandt werden können.

Die erhaltenen unbaren Sicherheiten werden nicht veräußert, 
neu angelegt oder verpfändet.

5.6.2 Umfang der Besicherung
Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden in vollem Umfang besi-
chert. Der Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpapiere 
bildet dabei zusammen mit den zugehörigen Erträgen den Siche-
rungswert. Die Leistung der Sicherheiten durch den Darlehens-
nehmer darf den Sicherungswert zuzüglich eines marktüblichen 
Aufschlags nicht unterschreiten.

Im Übrigen müssen Derivate-, Pensions- und Wertpapier-Darle-
hensgeschäfte in einem Umfang besichert sein, der sicherstellt, 
dass der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko des jeweiligen 
Vertragspartners 5 % des Wertes des Fonds nicht überschreitet. 
Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den EWR oder in einem Drittstaat, in dem gleich-
wertige Aufsichtsbestimmungen gelten, so darf der Anrech-
nungsbetrag für das Ausfallrisiko 10 % des Wertes des Fonds 
betragen.

5.6.3 Strategie für Abschläge der Bewertung (Haircut-
Strategie)

Von den gestellten Sicherheiten werden Abschläge (sog. Hair-
cuts) berechnet, um den Marktpreisrisiken, Wechselkursrisiken 
sowie Liquiditätsrisiken der zu Grunde liegenden Sicherheiten 
Rechnung zu tragen. Die Gesellschaft verfolgt eine Haircut-Stra-
tegie, in der abhängig von der Art der jeweiligen Sicherheit un-
terschiedliche Haircuts zu berücksichtigen sind. Die Höhe der 
Haircuts ist so gewählt, dass bei Ausfall eines Kontrahenten hier-
durch innerhalb des Verwertungszeitraums auftretende Wert-
schwankungen der Sicherheiten in der Regel abgedeckt sind.

5.6.4 Anlage von Barsicherheiten
Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen auf Sperrkon-
ten bei der Verwahrstelle des Fonds oder mit ihrer Zustimmung 
bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Die Wieder-

anlage darf nur in Staatsanleihen von hoher Qualität oder in 
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. Zudem 
können Barsicherheiten im Wege eines umgekehrten Pensions-
geschäfts mit einem Kreditinstitut angelegt werden, wenn die 
Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens jederzeit gewähr-
leistet ist.

5.6.5 Verwahrung von Wertpapieren als Sicherheit
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds im Rahmen von 
Derivate-, Pensionsgeschäften und Wertpapier-Darlehensge-
schäften Wertpapiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn 
diese Wertpapiere als Sicherheit übertragen wurden, müssen sie 
bei der Verwahrstelle verwahrt werden. Hat die Gesellschaft die 
Wertpapiere als Sicherheit verpfändet erhalten, können sie auch 
bei einer anderen Stelle verwahrt werden, die einer wirksamen 
öffentlichen Aufsicht unterliegt und vom Sicherungsgeber unab-
hängig ist.

5.7 Kreditaufnahme
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger ist bis zu 20 % des Wertes des Fonds zu-
lässig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich 
sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

5.8 Hebelwirkung (Leverage)
Leverage bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko des 
Fonds und seinem Nettoinventarwert. Jede Methode, mit der die 
Gesellschaft den Investitionsgrad des Fonds erhöht (Hebelwir-
kung), wirkt sich auf den Leverage aus. Solche Methoden sind 
insbesondere der Abschluss von Wertpapier-Darlehensgeschäf-
ten und Pensionsgeschäften sowie der Erwerb von Derivaten mit 
eingebetteter Hebelfinanzierung. Die Möglichkeit der Nutzung 
von Derivaten und des Abschlusses von Wertpapier-Darlehens-
geschäften sowie Pensionsgeschäften wird im Abschnitt „Anla-
geziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen – Vermögensge-
genstände – Derivate bzw. –Wertpapier-Darlehensgeschäfte und 
-Pensionsgeschäfte“ dargestellt. Die Möglichkeit zur Kreditauf-
nahme ist im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und 
-grenzen – Kreditaufnahme“ erläutert.

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko höchs-
tens verdoppeln (vgl. Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grund-
sätze und -grenzen – Vermögensgegenstände – Derivate“). Der 
Leverage des Fonds wird nach einer Bruttomethode berechnet. 
Er bezeichnet die Summe der absoluten Werte aller Positionen 
des Fonds, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bewer-
tet werden. Dabei ist es nicht zulässig, einzelne Derivatgeschäfte 
oder Wertpapierpositionen miteinander zu verrechnen (d. h. kei-
ne Berücksichtigung sogenannter Netting- und Hedging-Verein-
barungen). Etwaige Effekte aus der Wiederanlage von Sicherhei-
ten bei Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäften werden 
mit berücksichtigt. Kurzfristige Kreditaufnahmen, die nach der 
Anlagestrategie des Fonds ausschließlich zulässig sind, dürfen 
bei der Leverageberechnung außer Acht gelassen werden.
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Die Gesellschaft erwartet, dass der Leverage des Fonds nach 
Bruttomethode grundsätzlich unter 6,0 liegen wird. Eine Indika-
tion des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Netto-
methode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Ab-
sicherungszwecken angemessen berücksichtigt. Die Gesellschaft 
erwartet, dass der Leverage des Fonds nach Nettomethode 
grundsätzlich unter 2,0 liegen wird. Abhängig von den Marktbe-
dingungen kann der Leverage variieren und in besonderen Aus-
nahmefällen kann es vorkommen, dass der Leverage auch höher 
liegt.

6. Erläuterung des Risikoprofils des Fonds

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 5. genannten Anlage-
grundsätze ergeben sich für den Fonds im Wesentlichen solche 
Risiken, die mit der Anlage in vorwiegend 

 Aktien

 Anleihen

 Investmentanteile

 Rohstoffe

verbunden sind.

Hinsichtlich Anlagen in Aktien sind das allgemeine Marktrisiko 
sowie unternehmensspezifische Risiken und das Liquiditätsrisiko 
zu nennen.

Bei Anlagen in Anleihen spielen das allgemeine Marktrisiko, das 
Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Liquiditätsrisi-
ko sowie das Länder- und Transferrisiko eine wesentliche Rolle. 

Bezüglich Anlagen in Investmentanteilen sind das Marktrisiko 
und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Daneben wird insbesondere 
auch auf Risiken hingewiesen, die in Verbindung mit den Anla-
gestrategien und Anlagegrundsätzen der eingesetzten Invest-
mentanteile stehen.

Bei Anlagen in Rohstoffe bestehen ferner das allgemeine Mark-
trisiko, das Adressenausfallrisiko, das Währungsrisiko sowie das 
Liquiditätsrisiko.

Die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken werden 
im Abschnitt „Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäf-
ten“ beschrieben.

In Bezug auf weitere potenzielle Risiken, die sich für den Fonds 
im Rahmen der Anlagegrundsätze ergeben können, wird auf 
den Abschnitt „Risikohinweise“ verwiesen.

7. Risikohinweise

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds 
sollten Anleger die nachfolgenden Risikohinweise zusammen mit 
den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informa-
tionen sorgfältig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung 
berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken 
kann für sich genommen oder zusammen mit anderen Umstän-
den die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehalte-
nen Vermögensgegenstände nachteilig beeinflussen und sich da-
mit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken. 

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeit-
punkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermö-
gensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteiler-
werbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Fonds inves-
tierte Kapital nicht oder nicht vollständig zurück. Der Anleger 
könnte sein in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder sogar 
ganz verlieren. Wertzuwächse können nicht garantiert werden. 
Das Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Summe beschränkt. 
Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Kapital 
hinaus besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufspro-
spekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten kann die Wert-
entwicklung des Fonds durch verschiedene weitere Risiken und 
Unsicherheiten beeinträchtigt werden, die derzeit nicht bekannt 
sind. Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden Risiken aufge-
führt werden, enthält weder eine Aussage über die Wahrschein-
lichkeit ihres Eintritts noch über das Ausmaß oder die Bedeutung 
bei Eintritt einzelner Risiken.

7.1 Risiken einer Fondsanlage
Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anla-
ge in einen AIF typischerweise verbunden sind. Diese Risiken 
können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom Anleger 
investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedau-
er der Fondsanlage auswirken.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele 
der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

7.1.1 Schwankung des Fondsanteilwerts
Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds, 
geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten Anteile. 
Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Marktwerte 
aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen abzüglich der 
Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten des Fonds. Der 
Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im Fonds gehalte-
nen Vermögensgegenstände und der Höhe der Verbindlichkei-
ten des Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögensge-
genstände oder steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so fällt 
der Fondsanteilwert.
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7.1.2 Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedin-
gungen

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmi-
gung der BaFin ändern. Durch eine Änderung der Anlagebedin-
gungen können auch den Anleger betreffende Regelungen ge-
ändert werden. Die Gesellschaft kann etwa durch eine Ände-
rung der Anlagebedingungen die Anlagepolitik des Fonds än-
dern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden Kosten erhö-
hen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zudem innerhalb 
des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und 
damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Ge-
nehmigung durch die BaFin ändern. Hierdurch kann sich das mit 
dem Fonds verbundene Risiko verändern.

7.1.3 Nachhaltigkeitsrisiken
Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Nachhaltigkeitsrisi-
ken beeinflusst werden. Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor sind Ereig-
nisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales 
oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder 
potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der 
Investition des Fonds haben könnten. Nachhaltigkeitsrisiken kön-
nen auf alle bekannten Risikoarten einwirken und als Faktor zur 
Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Beispielhaft sind die 
in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Risikoarten 
Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operatio-
nelles Risiko zu nennen.

7.1.4 Auflösung des Fonds
Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds 
durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus 
im Jahresbericht oder Halbjahresbericht zu kündigen. Ab Be-
kanntmachung ihrer Kündigung ist die Gesellschaft verpflichtet, 
den Fonds abzuwickeln und die Erlöse aus der Veräußerung der 
Vermögenswerte des Fonds an die Anleger entsprechend dem 
Verhältnis ihrer Beteiligung zu verteilen. Endet das Verwaltungs-
recht der Gesellschaft in anderen Fällen als durch Kündigung 
und Auflösung des Fonds, beispielsweise wenn das Insolvenzver-
fahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet wird, wi-
ckelt die Verwahrstelle den Fonds ab. Für den Anleger besteht 
daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht 
realisieren kann. Wenn die Fondsanteile nach Abwicklung aus 
dem Depot des Anlegers ausgebucht werden, kann der Anleger 
mit Ertragssteuern belastet werden.

7.1.5 Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Fonds auf ein anderes Investmentvermögen (Ver-
schmelzung)

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände des 
Fonds auf ein anderes Publikums-Investmentvermögen übertra-
gen. Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall (i) zurückge-
ben, (ii) oder behalten mit der Folge, dass er Anleger des über-
nehmenden Investmentvermögens wird, (iii) oder gegen Anteile 

an einem offenen inländischen Investmentvermögen mit ver-
gleichbaren Anlagegrundsätzen umtauschen, sofern die Gesell-
schaft oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen ein solches In-
vestmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen ver-
waltet. Der Anleger muss daher im Rahmen der Übertragung 
vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung treffen. Bei einer 
Rückgabe der Anteile können Ertragssteuern anfallen. Bei einem 
Umtausch der Anteile in Anteile an einem Investmentvermögen 
mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kann der Anleger mit 
Steuern belastet werden, etwa wenn der Wert der erhaltenen 
Anteile höher ist als der Wert der alten Anteile zum Zeitpunkt 
der Anschaffung.

7.1.6 Übertragung des Fonds auf eine andere Kapitalver-
waltungsgesellschaft

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Kapitalverwal-
tungsgesellschaft übertragen. Der Fonds bleibt dadurch zwar un-
verändert, wie auch die Stellung des Anlegers. Der Anleger muss 
aber im Rahmen der Übertragung entscheiden, ob er die neue 
Kapitalverwaltungsgesellschaft für ebenso geeignet hält wie die 
bisherige. Wenn er in den Fonds unter neuer Verwaltung nicht 
investiert bleiben möchte, muss er seine Anteile zurückgeben. 
Hierbei können Ertragssteuern anfallen.

7.1.7 Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von An-
teilen

Die Gesellschaft darf die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 
zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche 
Umstände in diesem Sinne können z.B. Schwierigkeiten bei der 
Bewertung von Vermögenswerten; schwerwiegende Liquiditäts-
probleme (z.B. Nachschusspflichten im Wertpapierhandel, erheb-
liche Rücknahmen der Anleger), bei denen der Verkauf von Ver-
mögenswerten des Fonds durchgeführt werden muss und zu Li-
quiditätsproblemen für den Fonds führen könnte (z.B. große Ab-
schläge beim Verkauf von Vermögenswerten, erhebliche Ver-
wässerungseffekte); ein kritischer Cybervorfall, der den Fonds, 
die Gesellschaft und/oder die Betriebsfähigkeit eines Dienstleis-
ters der Gesellschaft beeinträchtigt; unvorhergesehene Markt-
schließungen; Handelsbeschränkungen; Schließung von Handel-
splätzen; eine schwere finanzielle und/oder politische Krise; Auf-
deckung erheblicher krimineller Aktivitäten; eine Naturkatastro-
phe sein. Daneben kann die BaFin nach Anhörung der Gesell-
schaft anordnen, dass die Gesellschaft die Ausgabe und Rück-
nahme der Anteile auszusetzen hat, wenn Risiken für den Anle-
gerschutz oder die Finanzstabilität bestehen, die bei vernünftiger 
und ausgewogener Betrachtung eine Aussetzung oder Wieder-
aufnahme der Ausgaben und Rücknahmen erforderlich machen. 
Der Anleger kann seine Anteile während dieses Zeitraums nicht 
zurückgeben. Neuanleger können während dieses Zeitraums kei-
ne Anteile erwerben. Auch im Fall einer Aussetzung der Anteil-
rücknahme kann der Anteilwert sinken, z.B. wenn die Gesell-
schaft gezwungen ist, Vermögensgegenstände während der 
Aussetzung unter Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert 
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nach Wiederaufnahme der Anteilausgabe und -rücknahme kann 
niedriger liegen, als derjenige vor der Aussetzung.

Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Aus-
gabe und Rücknahme der Anteile direkt eine Auflösung des Son-
dervermögens folgen, z.B. wenn die Gesellschaft die Verwaltung 
des Fonds kündigt, um den Fonds dann aufzulösen. Für den An-
leger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Hal-
tedauer nicht realisieren kann und ihm wesentliche Teile des in-
vestierten Kapitals für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung ste-
hen oder insgesamt verloren gehen.

7.1.8 Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anle-
gers

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen ge-
wünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Fonds kann 
fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Ein bei Erwerb von 
Anteilen entrichteter Ausgabeaufschlag bzw. ein bei Veräuße-
rung von Anteilen entrichteter Rücknahmeabschlag kann zu-
dem, insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer, den Erfolg einer 
Anlage reduzieren oder sogar aufzehren. Anleger könnten einen 
niedrigeren als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhal-
ten.

7.1.9 Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch 
steuerliche Aspekte

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den 
individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann 
künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbe-
sondere unter Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Si-
tuation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen Steuer-
berater wenden.

7.2 Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds 
(Marktrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage 
in einzelne Vermögensgegenstände durch den Fonds einherge-
hen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds bzw. 
der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände beeinträchti-
gen und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf das 
vom Anleger investierte Kapital auswirken.

7.2.1 Wertveränderungsrisiken
Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rech-
nung des Fonds investiert, unterliegen Risiken. So können Wert-
verluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegen-
stände gegenüber dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und Ter-
minpreise sich unterschiedlich entwickeln.

7.2.2 Kapitalmarktrisiko
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 
hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, 
die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft so-
wie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kur-

sentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irratio-
nale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte ein-
wirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können auch 
auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität 
eines Emittenten zurückzuführen sein.

7.2.3 Kursänderungsrisiko von Aktien
Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankun-
gen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese 
Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung 
der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Ent-
wicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das 
jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls be-
einflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Akti-
en erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem 
anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können 
bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kurs-
bewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei han-
delbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (soge-
nannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- 
und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Markt-
preis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.

7.2.4 Kursänderungsrisiko von Wandel- und Optionsan-
leihen

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe 
in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die Entwick-
lung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher ab-
hängig von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risi-
ken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien kön-
nen sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und 
Optionsanleihe auswirken. Optionsanleihen, die dem Emittenten 
das Recht einräumen dem Anleger statt der Rückzahlung eines 
Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien 
anzudienen (Reverse Convertibles), sind in verstärktem Maße 
von dem entsprechenden Aktienkurs abhängig.

7.2.5 Risiken im Zusammenhang mit der Investition in In-
vestmentanteile

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, die für 
den Fonds erworben werden (sogenannte „Zielfonds“), stehen 
in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Ziel-
fonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen 
verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der einzelnen Ziel-
fonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vor-
kommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entge-
gengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können be-
stehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können 
sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im Regelfall 
nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. 
Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den 
Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft übereinstimmen. 
Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Ziel-
fonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusam-
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mensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann 
sie gegebenenfalls erst deutlich verzögert reagieren, indem sie 
Zielfondsanteile zurückgibt.

Die Zielfonds können überdies in Vermögensgegenstände inves-
tiert sein, die nach geltendem Recht nicht mehr erwerbbar sind, 
aber weiter gehalten werden dürfen, sofern sie nach dem Invest-
mentgesetz erworben wurden. Hierdurch können sich auf Ebene 
des Zielfonds Risiken verwirklichen, die die Wertentwicklung der 
Zielfondsanteile und damit die Wertentwicklung des Fonds be-
einträchtigen.

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile er-
wirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile be-
schränken oder aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran ge-
hindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie 
diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwal-
tungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt.

7.2.6 Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Im-
mobilienfondsanteile

Der Fonds hält Anteile an inländischen Publikums-Immobilien-
sondervermögen („Immobilienfonds“). Diese durfte die Gesell-
schaft nach dem Investmentgesetz für den Fonds erwerben und 
darf sie nach geltendem Recht weiter halten. Die Gesellschaft 
darf aber solche Vermögensgegenstände für den Fonds nicht 
mehr erwerben. Solange die Gesellschaft diese Vermögensge-
genstände für den Fonds weiter hält, können sich die mit diesen 
Vermögensgegenständen verbundenen Risiken weiter auf die 
Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Durch die Investition in Immobilienfonds legt der Fonds sein Ver-
mögen indirekt in Immobilien an. Dies kann auch durch eine In-
vestition in eine Immobilien-Gesellschaft erfolgen. Damit trägt 
der Fonds indirekt die mit einer Anlage in Immobilien verbunde-
nen Risiken. Hierzu zählen insbesondere im Grundbesitz liegen-
de Risiken wie Leerstände, Mietrückstände und Mietausfälle, die 
sich u. a. aus der Veränderung der Standortqualität oder der 
Mieterbonität ergeben können. Veränderungen der Standort-
qualität können zur Folge haben, dass der Standort für die ge-
wählte Nutzung nicht mehr geeignet ist. Der Gebäudezustand 
kann Instandhaltungsaufwendungen erforderlich machen, die 
nicht immer vorhersehbar sind.

Ein Immobilienfonds darf die Rücknahme der Anteile zudem be-
fristet verweigern und aussetzen, wenn bei umfangreichen 
Rücknahmeverlangen die liquiden Mittel zur Zahlung des Rück-
nahmepreises und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung nicht mehr ausreichen oder nicht sogleich zur 
Verfügung stehen. Der Erwerb von Anteilen an Immobilienfonds 
ist ferner nicht durch eine Höchstanlagesumme begrenzt. Um-
fangreiche Rückgabeverlangen können daher die Liquidität des 
Fonds beeinträchtigen und eine Aussetzung der Rücknahme der 
Anteile erfordern. Im Fall einer Aussetzung der Anteilrücknahme 
kann der Anteilwert sinken; z. B. wenn die Gesellschaft gezwun-

gen ist, Immobilien und Immobiliengesellschaften während der 
Aussetzung der Anteilrücknahme unter Verkehrswert zu veräu-
ßern. Der Anteilpreis nach Wiederaufnahme der Anteilrücknah-
me kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rück-
nahme. Eine vorübergehende Aussetzung kann überdies zu ei-
ner dauerhaften Aussetzung der Anteilrücknahme und zu einer 
Auflösung des Sondervermögens führen, etwa wenn die für die 
Wiederaufnahme der Anteilrücknahme erforderliche Liquidität 
durch Veräußerung von Immobilien nicht beschafft werden 
kann. Eine Auflösung des Sondervermögens kann längere Zeit, 
ggf. mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Für den Fonds besteht 
daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer an 
den Immobilienfonds nicht realisieren kann und ihm ggf. we-
sentliche Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit 
nicht zur Verfügung stehen.

Der Fonds kann Anteile an Immobilienfonds im Wert von bis zu 
30.000 Euro je Kalenderhalbjahr zurückgeben. Darüber hinaus 
kann der Fonds Anteile an Immobilienfonds nur nach Einhaltung 
einer Mindesthaltedauer von 24 Monaten und mit 12-monatiger 
Rückgabefrist zurückgeben. Dies kann sich im Falle einer dro-
henden Aussetzung der Rücknahme von Anteilen negativ aus-
wirken.

7.2.7 Konzentrationsrisiko
Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögens-
gegenstände oder Märkte, dann ist der Fonds von der Entwick-
lung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders 
stark abhängig.

7.2.8 Risiken aus dem Anlagespektrum
Unter Beachtung der durch das KAGB und die Anlagebedingun-
gen vorgegebenen Anlagegrundsätze und -grenzen, die für den 
Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächli-
che Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunkt-
mäßig Vermögensgegenstände z.B. nur weniger Branchen, 
Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration 
auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit Risiken (z.B. 
Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter 
Konjunkturzyklen) verbunden sein. Über den Inhalt der Anlage-
politik informiert der Jahresbericht nachträglich für das abgelau-
fene Berichtsjahr.

7.2.9 Zinsänderungsrisiko
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mög-
lichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, das im 
Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die 
Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, 
so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt 
dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wert-
papiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle 
Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen 
Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je 
nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unter-
schiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzei-
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ten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere 
mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürze-
ren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere 
Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzei-
ten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Lauf-
zeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. 
Daneben können sich die Zinssätze verschiedener, auf die glei-
che Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit 
vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.

7.2.10 Risiko von negativen Habenzinsen
Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahr-
stelle oder anderen Banken für Rechnung des Fonds an. Für die-
se Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der dem 
European Interbank Offered Rate (Euribor) abzüglich einer be-
stimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die verein-
barte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf dem entspre-
chenden Konto. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik 
der Europäischen Zentralbank können sowohl kurz-, mittel- als 
auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzie-
len.

7.2.11 Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften
Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte abschlie-
ßen. Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 
von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken 
verbunden:

 Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Op-
tionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermindert 
sich der Wert bis zur Wertlosigkeit, kann die Gesellschaft ge-
zwungen sein, die erworbenen Rechte verfallen zu lassen. 
Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden 
Vermögenswertes kann der Fonds ebenfalls Verluste erlei-
den.

 Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des 
Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim 
unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlust-
risiko kann bei Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar 
sein.

 Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu 
einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in De-
rivaten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich neu-
tralisiert (geschlossen) werden.

 Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 
nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht 
wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte Op-
tionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die 
Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermögenswerten 
zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur 
Lieferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als 
dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist. Der Fonds erleidet 

dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der ein-
genommenen Optionsprämie.

 Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die Differenz 
zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und 
dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fällig-
keit des Geschäftes zu tragen. Damit würde der Fonds Ver-
luste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des 
Terminkontrakts nicht bestimmbar. 

 Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegenge-
schäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

 Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die 
künftige Entwicklung von zugrunde liegenden Vermögens-
gegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten kön-
nen sich im Nachhinein als unrichtig erweisen.

 Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensgegen-
stände können zu einem an sich günstigen Zeitpunkt nicht 
gekauft bzw. verkauft werden oder müssen zu einem un-
günstigen Zeitpunkt gekauft bzw. verkauft werden.

 Durch die Verwendung von Derivaten können potenzielle 
Verluste entstehen, die unter Umständen nicht vorhersehbar 
sind und sogar die Einschusszahlungen überschreiten kön-
nen.

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten over-the-counter 
(OTC)-Geschäften, können folgende Risiken auftreten:

 Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Gesell-
schaft die für Rechnung des Fonds am OTC-Markt erworbe-
nen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräußern 
kann. 

 Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann 
aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht 
möglich oder mit erheblichen Kosten verbunden sein.

7.2.12 Risiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften
Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein Darlehen 
über Wertpapiere, so überträgt sie diese an einen Darlehensneh-
mer, der nach Beendigung des Geschäfts Wertpapiere in glei-
cher Art, Menge und Güte zurück überträgt (Wertpapierdarle-
hen). Die Gesellschaft hat während der Geschäftsdauer keine 
Verfügungsmöglichkeit über verliehene Wertpapiere. Verliert das 
Wertpapier während der Dauer des Geschäfts an Wert und die 
Gesellschaft will das Wertpapier insgesamt veräußern, so muss 
sie das Darlehensgeschäft kündigen und den üblichen Abwick-
lungszyklus abwarten, wodurch ein Verlustrisiko für den Fonds 
entstehen kann.
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Hat die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein Darlehen über 
Wertpapiere für eine bestimmte Laufzeit übertragen, so kann die 
Gesellschaft gezwungen sein, die Rückerstattung spätestens 
dreißig Tage nach Übertragung abzuwarten, wenn sie das Ge-
schäft nicht oder nur zu erheblichen Kosten kündigen kann. 
Hierdurch kann sich das Verlustrisiko für den Fonds erhöhen.

7.2.13 Risiken bei Pensionsgeschäften
Gibt die Gesellschaft Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder 
Investmentanteile in Pension, so verkauft sie diese und verpflich-
tet sich, sie gegen Aufschlag nach Ende der Laufzeit zurückzu-
kaufen. Der zum Laufzeitende vom Verkäufer zu zahlende Rück-
kaufpreis nebst Aufschlag wird bei Abschluss des Geschäftes 
festgelegt. Sollten die in Pension gegebenen Wertpapiere, Geld-
marktinstrumente oder Investmentanteile während der Ge-
schäftslaufzeit an Wert verlieren und die Gesellschaft sie zur Be-
grenzung der Wertverluste veräußern wollen, so kann sie dies 
nur durch die Ausübung des vorzeitigen Kündigungsrechts tun. 
Die vorzeitige Kündigung des Geschäfts kann mit finanziellen 
Einbußen für den Fonds einhergehen. Zudem kann sich heraus-
stellen, dass der zum Laufzeitende zu zahlende Aufschlag höher 
ist als die Erträge, die die Gesellschaft durch die Wiederanlage 
der erhaltenen Barmittel erwirtschaftet hat.

Ist das von der Gesellschaft abgeschlossene Pensionsgeschäft 
nicht jederzeit kündbar, so kann die Gesellschaft gegebenenfalls 
Wertverluste nicht begrenzen. Hierdurch kann sich das Verlustri-
siko für den Fonds erhöhen.

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere, Geldmarktinstrumente 
oder Investmentanteile in Pension, so kauft sie diese und muss 
sie am Ende einer Laufzeit wieder verkaufen. Der Rückkaufpreis 
wird bereits bei Geschäftsabschluss festgelegt. Die in Pension 
genommenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Invest-
mentanteile dienen als Sicherheiten für die Bereitstellung der Li-
quidität an den Vertragspartner. Etwaige Wertsteigerungen der 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile 
kommen dem Fonds nicht zugute.

7.2.14 Risiken im Zusammenhang mit dem Empfang von 
Sicherheiten

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, Wertpapierdarle-
hens- und Pensionsgeschäfte Sicherheiten. Derivate, verliehene 
Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere können im 
Wert steigen. Die gestellten Sicherheiten könnten dann nicht 
mehr ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Rückübertragungsan-
spruch der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten in voller 
Höhe abzudecken.

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in Staats-
anleihen hoher Qualität oder in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-
zeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem die Bankgutha-
ben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen und 
Geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. Bei Beendi-
gung des Geschäfts könnten die angelegten Sicherheiten nicht 

mehr in voller Höhe verfügbar sein, obwohl sie von der Gesell-
schaft für den Fonds in der ursprünglich gewährten Höhe wieder 
zurück gewährt werden müssen. Die Gesellschaft kann dann 
verpflichtet sein, für Rechnung des Fonds die Sicherheiten auf 
den gewährten Betrag aufzustocken und somit den durch die 
Anlage erlittenen Verlust auszugleichen.

7.2.15 Inflationsrisiko
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögens-
gegenstände. Dies gilt auch für die im Fonds gehaltenen Vermö-
gensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem Wertzu-
wachs des Fonds liegen.

7.2.16 Währungsrisiko
Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung 
als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträ-
ge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der ande-
ren Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der 
Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und 
somit auch der Wert des Fondsvermögens.

7.3 Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidi-
tät des Fonds und Risiken im Zusammenhang mit 
vermehrten Ausgaben oder Rückgaben (Liquiditäts-
risiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität 
des Fonds beeinträchtigen können. Solche Liquiditätsrisiken kön-
nen dazu führen, dass die Gesellschaft Verfahren aktiviert, mit 
denen die Gesellschaft bei Anteilausgaben und/oder Anteilrück-
gaben das Risiko einer Verwässerung für die im Fonds verblei-
benden Anleger reduziert oder dass der Fonds seinen Zahlungs-
verpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft nicht nachkom-
men bzw. dass die Gesellschaft die Rückgabeverlangen von An-
legern vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der 
Anleger kann gegebenenfalls nur zu einem erhöhten Ausgabe-
preis Anteile erwerben und/oder erhält gegebenenfalls bei der 
Rückgabe von Anteilen nur einen reduzierten Rücknahmepreis. 
Zudem kann der Anleger unter Umständen die von ihm geplante 
Haltedauer nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapital 
oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung ste-
hen. Durch die Verwirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zu-
dem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert 
sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, soweit ge-
setzlich zulässig, Vermögensgegenstände für den Fonds unter 
Verkehrswert zu veräußern. Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, 
die Rückgabeverlangen der Anleger zu erfüllen, kann dies außer-
dem zur Beschränkung / Verlängerung der Rückgabefrist oder 
Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie im 
Extremfall zur anschließenden Auflösung des Fonds führen.

7.3.1 Beschränkung der Anteilrücknahme
Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile für insgesamt 
bis zu 15 aufeinander folgende Arbeitstage anteilig beschrän-
ken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger an einem Ab-
rechnungstag einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, 
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ab dem die Rückgabeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation 
des Fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger 
ausgeführt werden können.

Wird der Schwellenwert erreicht, entscheidet die Gesellschaft in 
pflichtgemäßem Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungstag 
die Rücknahme beschränkt. Entschließt sie sich zur Rücknahme-
beschränkung, wird sie Anteile zu dem am Abrechnungstag gel-
tenden Rücknahmepreis lediglich anteilig zurücknehmen; im Üb-
rigen entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jedes 
Rücknahmeverlangen nur anteilig auf Basis einer von der Gesell-
schaft ermittelten Quote ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte 
Teil der Order wird auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt aus-
geführt, sondern verfällt. Für den Anleger besteht daher das Risi-
ko, dass seine Order zur Anteilrückgabe nur anteilig ausgeführt 
wird und er die noch offene Restorder erneut platzieren muss. 
Diese Maßnahme dient dem Anlegerschutz und ist im Vergleich 
zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als 
milderes Mittel anzusehen.

7.3.2 Verlängerung der Rückgabefrist
Die Gesellschaft kann die Rückgabefrist der Anleger bei Vorlie-
gen bestimmter Ereignisse, bspw. unter angespannten Marktbe-
dingungen verlängern. Angespannte Marktbedingungen können 
z.B. außergewöhnlich hohe Rückgaben der Anleger oder eine 
beschränkte Handelbarkeit bestimmter Vermögensgegenstände 
sein. Hat die Gesellschaft entschieden, die Rückgabefrist zu ver-
längern, besteht für den Anleger das Risiko, dass die Gesell-
schaft ihm die Rücknahme seiner Anteile für einen von der Ge-
sellschaft nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegten Zeitraum 
verweigert. Diese Maßnahme dient dem Anlegerschutz und ist 
im Vergleich zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen als milderes Mittel anzusehen.

7.3.3 Risiko der Abspaltung illiquider Vermögensgegen-
stände

Die wirtschaftlichen oder rechtlichen Merkmale einzelner Vermö-
genswerte des Fonds können sich aufgrund außergewöhnlicher 
Umstände erheblich verändern und diese Vermögenswerte kön-
nen dadurch illiquide werden, beispielsweise durch erhebliche 
Bewertungsunsicherheiten und/oder weil ein bestimmter Teil des 
Portfolios des Fonds illiquide geworden ist, für den es keinen ak-
tiven Markt gibt und/oder der Handel verboten ist (z.B. aufgrund 
von Sanktionen) und/oder für den eine faire Bewertung vorüber-
gehend nicht möglich ist. Solch außergewöhnliche Umstände 
können auch durch kriminelle Aktivitäten, Finanzkrise oder Krieg 
entstehen. Die Gesellschaft darf daher in diesen Fällen im Inter-
esse der Anleger solche illiquiden Vermögenswerte des Fonds 
abspalten, um die damit verbundenen Liquiditätsrisiken zu min-
dern. Hierfür bildet die Gesellschaft einen neuen Fonds. Sodann 
wird sie entweder die illiquiden Vermögenswerte in den neuen 
Fonds übertragen oder die übrigen Vermögenswerte in den neu-
en Fonds übertragen oder auf einen bestehenden Fonds ver-
schmelzen. Die Anleger erhalten in diesem Fall Anteile an dem 
neuen Fonds. Für den Fonds mit den illiquiden Vermögenswer-

ten (sog. „Side Pocket“) sind keine Ausgaben und Rückgaben 
mehr zulässig. Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, die abge-
spaltenen illiquiden Vermögenswerte zu veräußern oder zu 
liquidieren und die Erlöse an die Anleger entsprechend dem Ver-
hältnis ihrer Beteiligung auszuschütten. Für den Anleger besteht 
daher das Risiko, dass er in Bezug auf die abgespaltenen illiqui-
den Vermögenswerte die von ihm geplante Haltedauer nicht 
realisieren kann, dass ihm Teile des investierten Kapitals für un-
bestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen und teilweise oder 
insgesamt verloren gehen.

7.3.4 Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben 
werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder an einem an-
deren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind. Diese Vermögensgegenstände können gegebenenfalls nur 
mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder gar 
nicht weiterveräußert werden. Auch an einer Börse zugelassene 
Vermögensgegenstände können abhängig von der Marktlage, 
dem Volumen, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten ge-
gebenenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen veräu-
ßert werden. Obwohl für den Fonds nur Vermögensgegenstände 
erworben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert 
werden können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese 
zeitweise oder dauerhaft nur unter Realisierung von Verlusten 
veräußert werden können.

7.3.5 Risiko durch Kreditaufnahme
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite aufneh-
men. Kredite mit einer variablen Verzinsung können sich durch 
steigende Zinssätze negativ auf das Fondsvermögen auswirken. 
Muss die Gesellschaft einen Kredit zurückzahlen und kann ihn 
nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im Fonds vorhande-
ne Liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise gezwungen, 
Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu schlechteren Konditio-
nen als geplant zu veräußern.

7.3.6 Risiken durch vermehrte Ausgaben oder Rückgaben
Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem 
Fondsvermögen Liquidität zu bzw. aus dem Fondsvermögen Li-
quidität ab. Die Zu- und Abflüsse können nach Saldierung zu ei-
nem Nettozu- oder -abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. 
Dieser Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager veranlas-
sen, Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wo-
durch Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, 
wenn durch die Zu- oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für 
den Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. unter-
schritten wird. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten 
werden dem Fondsvermögen belastet und können die Wertent-
wicklung des Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich ei-
ne erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Wertentwicklung 
des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die Mittel nicht zu 
adäquaten Bedingungen anlegen kann.
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7.4 Unterschiedliche Entwicklung der Anteilklassen
Eine wirtschaftlich unterschiedliche Entwicklung der Anteilklas-
sen kann sich aus der rechtlich unterschiedlichen Ausgestaltung 
der Anteile verschiedener Anteilklassen ergeben. Hierzu gehören 
beispielsweise die Ausschüttung, die Thesaurierung oder unter-
schiedlich hohe Verwaltungsvergütungen. Erfolgt für die Anteile 
einer Anteilklasse eine Ausschüttung, für die Anteile einer ande-
ren Anteilklasse jedoch eine Thesaurierung, wirkt sich dies eben-
so unterschiedlich auf den Wert der jeweiligen Anteile aus wie 
die unterschiedliche Teilhabe an den Erträgen des Fonds. 

Das gilt auch hinsichtlich der unterschiedlich hohen Verwal-
tungsvergütungen:

Sie werden regelmäßig aus dem Fondsvermögen geleistet, min-
dern also in unterschiedlich hohem Umfang den jeweiligen An-
teilwert.

7.5 Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forde-
rungsrisiko

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den 
Fonds im Rahmen einer Vertragsbindung mit einer anderen Par-
tei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht 
das Risiko, dass der Vertragspartner seinen Verpflichtungen aus 
dem Vertrag nicht mehr nachkommen kann. Diese Risiken kön-
nen die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich 
damit auch nachteilig auf den Anteilwert und das vom Anleger 
investierte Kapital auswirken.

7.5.1 Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer 
zentrale Kontrahenten)

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) 
oder eines Vertragspartners (Kontrahenten), gegen den der 
Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. 
Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen 
Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allge-
meinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wert-
papiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapie-
re kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Ver-
mögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines für 
Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder 
vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Ver-
träge, die für Rechnung des Fonds geschlossen werden.

7.5.2 Risiko durch zentrale Kontrahenten
Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als 
zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte für den 
Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzin-
strumente. In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem Ver-
käufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein CCP 
sichert seine Gegenparteiausfallrisiken durch eine Reihe von 
Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Ver-
luste aus den eingegangen Geschäften auszugleichen, etwa 
durch sogenannte Einschusszahlungen (z.B. Besicherungen). Es 
kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen wer-

den, dass ein CCP ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesell-
schaft für den Fonds betroffen sein können. Hierdurch können 
Verluste für den Fonds entstehen, die nicht abgesichert sind.

7.5.3 Adressenausfallrisiken bei Pensionsgeschäften
Bei Pensionsgeschäften erfolgt die Stellung der Sicherheiten 
durch die Gegenleistung des Vertragspartners. Bei einem Ausfall 
des Vertragspartners während der Laufzeit des Pensionsge-
schäfts hat die Gesellschaft ein Verwertungsrecht hinsichtlich der 
in Pension genommenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente 
oder Investmentanteile bzw. Barmittel. Ein Verlustrisiko für den 
Fonds kann daraus folgen, dass die gestellten Sicherheiten we-
gen der zwischenzeitlichen Verschlechterung der Bonität des 
Emittenten bzw. steigender Kurse der in Pension gegebenen 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile 
nicht mehr ausreichen, um den Rückübertragungsanspruch der 
Gesellschaft der vollen Höhe nach abzudecken.

7.5.4 Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-Darlehensge-
schäften

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein Darlehen 
über Wertpapiere, so muss sie sich gegen den Ausfall des Ver-
tragspartners ausreichende Sicherheiten gewähren lassen. Der 
Umfang der Sicherheitsleistung entspricht mindestens dem Kurs-
wert der als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpapiere. 
Der Darlehensnehmer hat weitere Sicherheiten zu stellen, wenn 
der Wert der als Darlehen gewährten Wertpapiere steigt, die 
Qualität der gestellten Sicherheiten abnimmt oder eine Ver-
schlechterung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt und 
die bereits gestellten Sicherheiten nicht ausreichen. Kann der 
Darlehensnehmer dieser Nachschusspflicht nicht nachkommen, 
so besteht das Risiko, dass der Rückübertragungsanspruch bei 
Ausfall des Vertragspartners nicht vollumfänglich abgesichert ist. 
Werden die Sicherheiten bei einer anderen Einrichtung als der 
Verwahrstelle des Fonds verwahrt, besteht zudem das Risiko, 
dass diese bei Ausfall des Entleihers gegebenenfalls nicht sofort 
bzw. nicht in vollem Umfang verwertet werden können.

7.6 Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise 
aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem 
oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten 
ergeben können. Diese Risiken können die Wertentwicklung des 
Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den 
Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswir-
ken.

7.6.1 Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände 
oder Naturkatastrophen

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen 
Handlungen werden. Er kann Verluste durch Fehler von Mitar-
beitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch 
äußere Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen oder Pandemien, 
geschädigt werden.
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7.6.2 Länder- oder Transferrisiko
Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz Zah-
lungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit der Wäh-
rung oder -bereitschaft seines Sitzlandes, oder aus anderen 
Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt nicht oder 
nur in einer anderen Währung erbringen kann. So können z.B. 
Zahlungen, auf die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds An-
spruch hat, ausbleiben, in einer Währung erfolgen, die aufgrund 
von Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, oder 
in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner in einer 
anderen Währung, so unterliegt diese Position dem oben darge-
stellten Währungsrisiko.

7.6.3 Rechtliche und politische Risiken
Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt 
werden, bei denen deutsches Recht keine Anwendung findet 
bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außer-
halb Deutschlands ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflichten 
der Gesellschaft für Rechnung des Fonds können von denen in 
Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers abwei-
chen. Politische oder rechtliche Entwicklungen einschließlich der 
Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen 
Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht oder zu 
spät erkannt werden oder zu Beschränkungen hinsichtlich er-
werbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegenstände füh-
ren. Diese Folgen können auch entstehen, wenn sich die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/oder die 
Verwaltung des Fonds in Deutschland ändern.

7.6.4 Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, 
steuerliches Risiko

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten 
Rechtslage aus. Die Kurzangaben über steuerrechtliche Vor-
schriften richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflich-
tige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen 
werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzge-
bung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht 
ändert.

7.6.5 Schlüsselpersonenrisiko
Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeit-
raum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch 
von der Eignung der handelnden Personen und damit den richti-
gen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zu-
sammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch ver-
ändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise 
weniger erfolgreich agieren.

7.6.6 Verwahrrisiko
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere 
im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, 
Sorgfaltspflichtverletzungen bzw. höherer Gewalt resultieren 
kann.

7.6.7 Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen 
(Abwicklungsrisiko)

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften über ein elektro-
nisches System besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien 
verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wert-
papiere nicht fristgerecht liefert.

7.6.8 Risiko aus der Nichteinhaltung steuerlicher Regelun-
gen für Investmentfonds

Das Investmentsteuergesetz schreibt vor, dass bis zum Ende des 
Geschäftsjahres, das nach dem 22. Juli 2016 endet, die Anlage-
bestimmungen und Kreditaufnahmegrenzen nach dem Invest-
mentgesetz einzuhalten sind, damit eine Besteuerung als Invest-
mentfonds erfolgt. Für nach dem 22. Juli 2016 beginnende Ge-
schäftsjahre schreibt das Investmentsteuergesetz eigenständige 
Anlagebestimmungen vor. Die Einhaltung der steuerlichen Anla-
gebestimmungen ist insbesondere davon abhängig, dass der 
Fonds im Wesentlichen Anteile an anderen Fonds hält, die selbst 
die steuerlichen Anlagebestimmungen einhalten. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Gesellschaft für den Fonds ge-
gen die Anlagebestimmungen wesentlich verstößt. Bei einem 
wesentlichen Verstoß gegen die Anlagebestimmungen ist der 
Fonds steuerlich als Kapital-Investitionsgesellschaft zu qualifizie-
ren mit der Folge, dass auf der Ebene der Kapital-Investitionsge-
sellschaft regelmäßig Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer an-
fallen und zusätzlich die Ausschüttungen auf der Anlegerebene 
der Besteuerung unterliegen. Die Gesamtsteuerbelastung ist im 
Fall der Besteuerung als Kapital-Investitionsgesellschaft typischer-
weise höher als im Fall der Besteuerung als Investmentfonds. Für 
Anleger besteht bei einer Beteiligung an einer Kapital-Investiti-
onsgesellschaft das Risiko einer vergleichsweise niedrigeren 
Nachsteuerrendite.

8. Profil des typischen Anlegers

Der Fonds eignet sich besonders für Anleger mit mittlerer Risiko-
neigung und erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit 
Finanzprodukten sowie einem mittelfristigen und langfristigen 
Anlagehorizont. Anleger sollten in der Lage sein, einen vollstän-
digen finanziellen Verlust bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals 
tragen zu können.

9. Bewertung

9.1 Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

9.1.1 An einer Börse zugelassene/ an einem organisierten 
Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelas-
sen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den 
Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der 
eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im 
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nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung 
einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

9.1.2 Nicht an Börsen notierte oder an organisierten 
Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder 
Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zuge-
lassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer 
Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert be-
wertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Be-
wertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Markt-
gegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Ab-
schnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermö-
gensgegenstände“ nicht anders angegeben.

9.2 Besondere Regeln für die Bewertung einzelner 
Vermögensgegenstände

9.2.1 Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuld-
scheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum 
Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. 
nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifi-
kate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden 
die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldschein-
darlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte 
von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender 
Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit 
einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

9.2.2 Optionsrechte und Terminkontrakte
Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlich-
keiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum 
Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wer-
den zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der 
eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für 
Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Las-
ten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung 
der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Be-
wertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

9.2.3 Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und 
Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüg-
lich zugeflossener Zinsen bewertet. 

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Fest-
geld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündi-
gung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. 

Investmentanteile (Anteile an Zielfonds) werden grundsätzlich 
mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder 
zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche 
Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfü-
gung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert 
bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Be-
wertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Markt-
gegebenheiten angemessen ist.

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der 
jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensge-
genstände maßgebend.

9.2.4 Auf ausländische Währung lautende Vermögensge-
genstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände 
werden unter Zugrundelegung des Bloomberg-Fixings (BFIX) der 
Bloomberg L.P. um 10.00 Uhr der Währung in Euro taggleich 
umgerechnet.

10. Anteile

Die Rechte der Anleger sämtlicher Anteilklassen werden in An-
teilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine bege-
ben. Verbriefte Anteilscheine werden ausschließlich in Samme-
lurkunden verbrieft. Diese Sammelurkunden werden bei einer 
Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers 
auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Er-
werb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die 
Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen Anteil 
oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. Mit der Übertra-
gung eines Anteilscheins gehen auch die darin verbrieften Rech-
te über. 

10.1 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

10.1.1 Ausgabe von Anteilen
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile sämtlicher Anteilklassen 
ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile sämtlicher Anteil-
klassen können bei allen Sparkassen und Landesbanken/Girozen-
tralen, durch Vermittlung anderer Kreditinstitute sowie unter 
www.deka.de erworben werden. Sie werden von der Verwahr-
stelle zum Ausgabepreis ausgegeben, welcher bei der Anteilklas-
se CF dem Netto-Inventarwert pro Anteil („Anteilwert“) zuzüg-
lich eines Ausgabeaufschlags und bei der Anteilklasse TF dem 
Netto-Inventarwert pro Anteil entspricht. Daneben ist der Erwerb 
über die Vermittlung Dritter möglich, hierbei können zusätzliche 
Kosten entstehen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe 
von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.  

10.1.2 Rücknahme von Anteilen
Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme ihrer 
Anteile verlangen, sofern die Gesellschaft die Rückgabefrist nicht 
verlängert (siehe Abschnitt „Verlängerung der Rückgabefrist“), 
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die Anteilrücknahme nicht beschränkt (siehe Abschnitt „Be-
schränkung der Anteilrücknahme“) und/oder die Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen nicht vorübergehend ausgesetzt (siehe 
Abschnitt „Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Antei-
len“) hat. Rücknahmeorders sind bei der Verwahrstelle, der Ge-
sellschaft selbst oder gegenüber einem vermittelnden Dritten 
(z.B. depotführende Stelle) zu stellen. Die Gesellschaft ist ver-
pflichtet, die Anteile zu dem am Abrechnungstag geltenden 
Rücknahmepreis zurückzunehmen, der dem an diesem Tag er-
mittelten Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich eines Rücknah-
meabschlages – entspricht. Die Rücknahme kann auch durch die 
Vermittlung Dritter (z.B. depotführende Stelle) erfolgen, hierbei 
können zusätzliche Kosten entstehen.

10.1.3 Verlängerung der Rückgabefrist
Die Gesellschaft kann die Rückgabefrist der Anleger unter Be-
rücksichtigung der Liquidität der Vermögenswerte und im bes-
ten Interesse der Anleger und/oder unter angespannten Markt-
bedingungen verlängern. Angespannte Marktbedingungen in 
diesem Sinne sind z. B. außergewöhnlich hohe Rückgabeverlan-
gen der Anleger oder eine beschränkte Handelbarkeit bestimm-
ter Vermögenswerte. Der Verlängerungszeitraum umfasst den 
Zeitraum zwischen dem Eingang der Rückgabeerklärung und 
dem Abrechnungstag nach Ablauf der verlängerten Rückgabe-
frist. Den konkreten Verlängerungszeitraum kann die Gesell-
schaft unter sorgfältiger Abwägung der Marktbedingungen im 
eigenen Ermessen bestimmen, wobei dieser maximal 90 Tage 
beträgt. Die Aktivierung der verlängerten Rückgabefrist dient 
dem Anlegerschutz und ist im Vergleich zur Aussetzung der Aus-
gabe und Rücknahme von Anteilen als milderes Mittel anzuse-
hen. Die Möglichkeit zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknah-
me bleibt unberührt.

Hat die Gesellschaft entschieden, die Rückgabefrist zu verlän-
gern, überprüft sie die Notwendigkeit der Verlängerung für je-
den Wertermittlungstag aufs Neue. Dabei steht es im Ermessen 
der Gesellschaft, ob sie die bestehende Rückgabefrist jeweils um 
eine statische Frist (d. h. der Verlängerungszeitraum ist für alle 
Rücknahmen an allen folgenden Wertermittlungstagen gleich) 
oder um eine Maximalfrist verlängert (d. h. der Verlängerungs-
zeitraum kann für alle Rücknahmen an allen folgenden Werter-
mittlungstagen gleich sein oder auch verkürzt werden). Die Ge-
sellschaft kann sich aber auch dafür entscheiden, dass die ver-
längerte Rückgabefrist für alle Rücknahmen an allen folgenden 
Wertermittlungstagen an einem bestimmten Datum (Stichtag) 
endet. 

Die Gesellschaft kann eine bereits ausgesprochene Fristverlänge-
rung nochmals verlängern, wenn die angespannten Marktbedin-
gungen über die ursprünglich festgelegte Maximalfrist hinaus 
fortdauern. Die Gesellschaft kann aber auch eine bereits ausge-
sprochene Fristverlängerung verkürzen, wenn sich die Liquidi-
tätssituation des Fonds verbessert hat. 

Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Verlänge-
rung der Rückgabefrist sowie deren Aufhebung oder Verkür-
zung unverzüglich auf ihrer Internetseite www.deka.de bzw. 
www.deka.de/pflicht.

Die Verlängerung der Rückgabefrist hat weder Auswirkungen 
auf die Rücknahmehäufigkeit des Fonds (d. h. die Termine, zu 
denen eine Rückgabe erklärt werden kann) noch auf die Berech-
nung des Nettoinventarwertes des Fonds und den Anteilwert. 
Der Rücknahmepreis entspricht dem am jeweiligen Abrech-
nungstag ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich ei-
nes Rücknahmeabschlags. Maßgeblich für den Rücknahmepreis 
ist nicht der Zeitpunkt der Rückgabeerklärung, sondern der Ab-
rechnungstag nach Ablauf der verlängerten Rückgabefrist. Die 
Rücknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter (z. B. die 
depotführende Stelle) erfolgen, hierbei können dem Anleger zu-
sätzliche Kosten entstehen.

10.1.4 Beschränkung der Anteilrücknahme
Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorüberge-
hend (d.h. für insgesamt bis zu 15 aufeinanderfolgende Arbeits-
tage) anteilig beschränken, wenn die Rücknahmeverlangen der 
Anleger an einem Abrechnungstag einen in den Anlagebedin-
gungen festgelegten Schwellenwert in Prozent des Nettoinven-
tarwertes erreichen. Wird der Schwellenwert erreicht, entschei-
det die Gesellschaft im pflichtgemäßen Ermessen, ob sie an die-
sem Abrechnungstag die Rücknahme beschränkt. Die Entschei-
dung zur Beschränkung der Rücknahme kann getroffen werden, 
wenn die Rücknahmeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation 
des Fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger 
ausgeführt werden können. Dies kann beispielsweise der Fall 
sein, wenn sich die Liquidität der Vermögenswerte des Fonds 
aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse an 
den Märkten verschlechtert und damit nicht mehr ausreicht, um 
die Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungstag vollständig zu 
bedienen oder aufgrund der Anlegerstruktur des Fonds Rück-
nahmen in erheblichem Umfang zu Liquiditätsproblemen führen. 
Die Rücknahmebeschränkung dient dem Anlegerschutz und ist 
im Vergleich zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen als milderes Mittel anzusehen. Die Möglichkeit zur Aus-
setzung der Ausgabe und Rücknahme bleibt unberührt.

Hat die Gesellschaft entschieden, die Rücknahme zu beschrän-
ken, wird sie Anteile zu dem am Abrechnungstag geltenden 
Rücknahmepreis lediglich anteilig zurücknehmen. Am Tag der 
Aktivierung der Beschränkung müssen die Rücknahmeaufträge 
aller Anleger anteilig mindestens in Höhe des Schwellenwertes 
ausgeführt werden. Im Übrigen entfällt die Rücknahmepflicht. 
Dies bedeutet, dass jede Rücknahmeorder nur anteilig auf Basis 
einer von der Gesellschaft zu ermittelnden Quote ausgeführt 
wird. Die Gesellschaft legt die Quote im Interesse der Anleger 
auf Basis der verfügbaren Liquidität und des Gesamtordervolu-
mens für den jeweiligen Abrechnungstag fest. Der Umfang der 
verfügbaren Liquidität hängt wesentlich vom aktuellen Mark-
tumfeld ab. Die Quote legt fest, zu welchem prozentualen Anteil 
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die Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungstag ausgezahlt 
werden. Der nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) wird 
von der Gesellschaft auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgeführt, sondern verfällt (Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der 
Restorder).

Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Beschrän-
kung der Rücknahme der Anteile sowie deren Aufhebung unver-
züglich auf ihrer Internetseite www.deka.de bzw. www.de-
ka.de/pflicht. 

Der Rücknahmepreis entspricht dem an diesem Tag ermittelten 
Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich eines Rücknahmeab-
schlags. Die Rücknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter 
(z.B. die depotführende Stelle) erfolgen, hierbei können dem An-
leger zusätzliche Kosten entstehen.

10.1.5 Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme
Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleichbehand-
lung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich kein Anleger 
durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits bekannten 
Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. Sie setzt deshalb einen 
täglichen Orderannahmeschluss fest. Die Abrechnung von Aus-
gabe- und Rücknahmeorders, die bis zum Orderannahmeschluss 
bei der Verwahrstelle oder der Gesellschaft eingehen, erfolgt 
spätestens an dem auf den Eingang der Order folgenden 
Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten 
Anteilwert. Orders, die nach dem Annahmeschluss bei der Ver-
wahrstelle oder bei der Gesellschaft eingehen, werden spätes-
tens am übernächsten Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) 
zu dem dann ermittelten Wert abgerechnet. Sofern Rückgabe-
fristen zur Anwendung kommen oder die Anteilrücknahme aus-
gesetzt ist, werden Orders erst an dem Wertermittlungstag, der 
auf den Ablauf der Rückgabefrist bzw. die Wiederaufnahme der 
Anteilrücknahme folgt (=Abrechnungstag), zu dem dann ermit-
telten Anteilwert abgerechnet. Sofern die Anteilausgabe ausge-
setzt ist, werden Orders erst an dem Wertermittlungstag, der auf 
die Wiederaufnahme der Anteilausgabe folgt (=Abrechnungstag) 
zu dem dann ermittelten Anteilwert abgerechnet.

Der Orderannahmeschluss für diesen Fonds ist auf der Homepa-
ge der Gesellschaft unter www.deka.de veröffentlicht. Er kann 
von der Gesellschaft jederzeit geändert werden.

Darüber hinaus können Dritte die Anteilausgabe bzw. -rücknah-
me vermitteln, z.B. die depotführende Stelle. Dabei kann es zu 
längeren Abrechnungszeiten kommen. Auf die unterschiedlichen 
Abrechnungsmodalitäten der depotführenden Stellen hat die 
Gesellschaft keinen Einfluss.

10.1.6 Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von An-
teilen

Die Gesellschaft kann die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 
zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen 

der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Solche außerge-
wöhnlichen Umstände liegen etwa vor, wenn

 eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des 
Fonds gehandelt wird, außerplanmäßig geschlossen oder der 
Handel beschränkt ist, 

 die Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet wer-
den können, 

 schwerwiegende Liquiditätsprobleme des Fonds auftreten (z. 
B. infolge erhöhter Rücknahmen), bei denen der Verkauf von 
Vermögenswerten des Fonds durchgeführt werden muss und 
dies zu weiteren Liquiditätsproblemen für den Fonds führen 
könnte (z. B. infolge großer Abschläge beim Verkauf von 
Vermögenswerten, Auslösen von zusätzlichen Transaktions-
kosten), 

 ein kritischer Cybervorfall eintritt, der sich auf den Fonds 
und/oder die Gesellschaft auswirkt und/oder die Betriebsfä-
higkeit von Dienstleistern der Gesellschaft beeinträchtigt; 

 eine schwere finanzielle und/oder politische Krise vorliegt, 

 sich erhebliche kriminelle Aktivitäten realisieren, 

 eine Naturkatastrophe vorliegt.

Daneben kann die BaFin nach Anhörung der Gesellschaft anord-
nen, dass die Gesellschaft die Ausgabe und Rücknahme der An-
teile auszusetzen oder wiederaufzunehmen hat, wenn Risiken 
für den Anlegerschutz oder die Finanzstabilität bestehen, die bei 
vernünftiger und ausgewogener Betrachtung eine Aussetzung 
oder Wiederaufnahme der Ausgabe und Rücknahme der Anteile 
erforderlich machen. 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu 
dem dann gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreis auszugeben 
bzw. zurückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie unverzüg-
lich, jedoch unter Wahrung der Interessen aller Anleger, Vermö-
gensgegenstände des Fonds veräußert hat. Einer vorübergehen-
den Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Aus-
gabe und Rücknahme der Anteile direkt eine Auflösung des 
Fonds folgen (siehe hierzu den Abschnitt „Auflösung, Übertra-
gung und Verschmelzung des Fonds“).

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger und darüber hinaus in hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- und Tageszeitungen oder im Internet 
auf www.deka.de über die Aussetzung und die Wiederaufnah-
me der Ausgabe und Rücknahme der Anteile. Außerdem wer-
den die Anleger über ihre depotführenden Stellen in Papierform 
oder in elektronischer Form informiert.

10.1.7 Umtausch von Anteilen



32

Anteile einer Anteilklasse können nicht in Anteile einer anderen 
Anteilklasse umgetauscht werden. Die Gesellschaft ist nicht 
verpflichtet im Rahmen der Auflösung einer Anteilklasse, dem 
Anleger Anteile einer anderen Anteilklasse des Fonds anzubieten 
(Einzelheiten zu der Auflösung einer Anteilklasse siehe „Verfah-
ren bei der Auflösung des Fonds bzw. einer Anteilklasse“).

10.2 Liquiditätsmanagement
Die Gesellschaft hat für den Fonds schriftliche Grundsätze und 
Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die Liquiditätsrisi-
ken des Fonds zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich 
das Liquiditätsprofil der Anlagen des Fonds mit den zugrundelie-
genden Verbindlichkeiten des Fonds deckt. Die Grundsätze und 
Verfahren umfassen:

 Die Gesellschaft legt unter Berücksichtigung des Liquiditäts-
profils und insbesondere der Anlagestrategie eine angemes-
sene Liquiditätshöhe des Fonds fest. Die Angemessenheit der 
Liquiditätshöhe wird regelmäßig überprüft.

 Die Liquidität des Fonds sowie seiner Anlagen wird durch die 
von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrun-
gen täglich überprüft. Die Liquiditätsmessvorkehrungen bein-
halten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch 
qualitativen Informationen der Anlagen des Fonds. Bei etwai-
gen Anlagen in Zielfonds werden deren Rücknahmebedin-
gungen berücksichtigt. Um die angemessene Liquiditätshöhe 
des Fonds sicherzustellen, führt die Gesellschaft ein kontinu-
ierliches Monitoring unter Anwendung eines Limitsystems in 
Verbindung mit geeigneten Eskalationsmaßnahmen durch. 
Die Gesellschaft legt zu diesem Zweck für den Fonds ad-
äquate Warnschwellen für die Liquidität und Illiquidität fest. 
Die Verfahren zur Liquiditätssteuerung beinhalten auch die 
Berücksichtigung der Risiken, die aus Anteilsscheinrückgaben 
entstehen können.

 Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze regelmäßig und 
aktualisiert sie entsprechend.

Die Gesellschaft führt regelmäßig Stresstests durch, mit denen 
sie die Liquiditätsrisiken des Fonds bewerten kann. Dies Gesell-
schaft führt die Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger und 
aktueller quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist, qua-
litativer Informationen durch. Hierbei werden die Anlagestrate-
gie, Rücknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, in-
nerhalb derer die Vermögensgegenstände veräußert werden 
können, sowie Informationen in Bezug auf Marktentwicklungen, 
insbesondere Änderungen in Handelsumsätzen, Preisspreads, 
Bonitäten sowie qualitativen Kriterien einbezogen. Die Stress-
tests simulieren gegebenenfalls mangelnde Liquidität der Vermö-
genswerte im Fonds sowie in Anzahl und Umfang atypische Ver-
langen auf Anteilrücknahmen. Sie decken Marktrisiken und de-
ren Auswirkungen ab, einschließlich Nachschussforderungen, 
Anforderungen der Besicherung oder Kreditlinien. Sie tragen Be-
wertungssensitivitäten unter Stressbedingungen Rechnung. Sie 

werden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des Liquidi-
tätsprofils, der Anlegerart und der Rücknahmegrundsätze des 
Fonds in einer der Art des Fonds angemessenen Häufigkeit 
durchgeführt. 

Die Ausgabe- und Rückgaberechte unter normalen und außer-
gewöhnlichen Umständen sowie die Beschränkung der Anteil-
rücknahme, die Verlängerung der Kündigungsfrist oder die Aus-
setzung der Ausgabe und Rücknahme sind im Abschnitt „Antei-
le – Ausgabe und Rücknahme von Anteilen – Beschränkung der 
Anteilrücknahme, Verlängerung der Rückgabefrist bzw. Ausset-
zung der Ausgaben und Rücknahmen“ dargestellt. Die hiermit 
verbundenen Risiken sind unter „Risikohinweise – Risiko der 
Fondsanlage – Beschränkung der Rücknahme, Verlängerung der 
Rückgabefrist bzw. Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme 
der Anteile“ sowie „Risiko der eingeschränkten Liquidität des 
Fonds (Liquiditätsrisiko)“ erläutert.

10.3 Börsen und Märkte
Die Gesellschaft kann die Anteile des Fonds an einer Börse oder 
in organisierten Märkten zulassen; derzeit hat die Gesellschaft 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile auch an 
anderen Märkten gehandelt werden. Ein Dritter kann ohne Zu-
stimmung der Gesellschaft veranlassen, dass die Anteile in den 
Freiverkehr oder einen anderen außerbörslichen Handel einbezo-
gen werden.

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zu-
grundeliegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch den 
Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern 
auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann die-
ser Marktpreis von dem von der Gesellschaft bzw. der Verwahr-
stelle ermittelten Anteilpreis abweichen.

10.4 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen
Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Aus-
gestaltungsmerkmale. Weitere Anteilklassen können gebildet 
werden. Die Anteilklassen können sich insbesondere hinsichtlich 
der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknah-
meabschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungs-
vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 
dieser Merkmale unterscheiden.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln. Sie 
darf im Rahmen der Steuerung ihres Liquiditätsrisikos und der 
Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers oder ei-
ner Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen eines ande-
ren Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe stellen. 

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behand-
lung der Anleger sicherstellt, siehe Abschnitt „Abrechnung bei 
Anteilausgabe und -rücknahme“ sowie „Liquiditätsmanage-
ment“.
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10.5 Abspaltung illiquider Anlagen
Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger bestimmte illiqui-
de Vermögenswerte vom Fonds abspalten, um den Fonds wei-
terhin liquide zu halten. Die Abspaltung betrifft solche Vermö-
genswerte, deren wirtschaftliche oder rechtliche Merkmale sich 
aufgrund außergewöhnlicher Umstände erheblich verändert 
haben oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände unsicher 
geworden sind, beispielsweise durch erhebliche Bewertungsunsi-
cherheiten und/oder weil ein bestimmter Teil des Portfolios des 
Fonds illiquide geworden ist, für den es keinen aktiven Markt 
gibt und/oder der Handel verboten ist (z.B. aufgrund von Sank-
tionen) und/oder für den eine faire Bewertung vorübergehend 
nicht möglich ist. Solch außergewöhnliche Umstände können 
auch durch kriminelle Aktivitäten, Finanzkrise oder Krieg entste-
hen. 

Entscheidet sich die Gesellschaft für die Abspaltung illiquider 
Vermögenswerte des Fonds, liegt es in ihrem Ermessen im bes-
ten Interesse des Fonds und seiner Anleger festzulegen, die 
illiquiden Vermögenswerte innerhalb der bestehenden Fondss-
truktur durch buchmäßige Trennung zu belassen oder sie phy-
sisch von der bestehenden Fondsstruktur zu trennen. Die Gesell-
schaft macht von der Möglichkeit, die illiquiden Vermögenswer-
te innerhalb der bestehenden Fondsstruktur zu belassen und für 
die illiquiden Vermögenswerte eine besondere Anteilklasse des 
Fonds zu bilden, keinen Gebrauch.

Entscheidet sich die Gesellschaft, die illiquiden Vermögenswerte 
physisch zu trennen, können 

 die illiquiden Vermögenswerte im bestehenden Fonds ver-
bleiben, während die Gesellschaft die nicht betroffenen Ver-
mögenswerte des Fonds auf einen neuen Fonds überträgt 
oder auf einen anderen bestehenden Fonds verschmilzt; oder 

 die nicht betroffenen Vermögenswerte im bestehenden 
Fonds verbleiben, während die Gesellschaft die illiquiden 
Vermögenswerte des Fonds auf einen neuen Fonds über-
trägt.

Anleger, die am Abrechnungstag der Abspaltung im Fonds in-
vestiert sind, erhalten in jedem Fall Anteile an dem neuen Fonds 
im Verhältnis zu ihren Anteilen an dem bestehenden Fonds. Sie 
behalten ihre Anteile an dem bestehenden Fonds. Für die Anteile 
an dem Fonds mit den illiquiden Vermögenswerten, sind keine 
Ausgaben und Rückgaben mehr zulässig. Die Gesellschaft hat 
die Möglichkeit, die abgespaltenen illiquiden Vermögenswerte 
zu veräußern oder zu liquidieren und die Erlöse an die Anleger 
entsprechend dem Verhältnis ihrer Beteiligung auszuschütten. 

Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Abspal-
tung illiquider Vermögenswerte unverzüglich auf ihrer Inter-
netseite www.deka.de.

10.6 Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten

10.6.1 Ausgabe- und Rücknahmepreis
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises 
für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Gesell-
schaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den 
Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände ab-
züglich der Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die Teilung 
des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der aus-
gegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

Soweit für den Fonds verschiedene Anteilklassen ausgegeben 
sind, wird der Anteilwert für jede Anteilklasse gesondert errech-
net, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, die 
Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fonds ggf. abzufüh-
renden Steuern), die Verwaltungsvergütung, die Vertriebsvergü-
tungen und die Ergebnisse aus Währungsgeschäften die auf eine 
bestimmte Anteilklasse entfallen, einschließlich Ertragsausgleich, 
ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden.

Der Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie die Ausgabe- und 
Rücknahmepreise werden an Bewertungstagen ermittelt. Bewer-
tungstage sind Montag bis Freitag außer gesetzliche Feiertage in 
Hessen und nachfolgend genannte Tage. Die gesetzlichen Feier-
tage sind Sonntage, der Neujahrstag, der Karfreitag, der Oster-
montag, der 1. Mai, der Himmelfahrtstag, der Pfingstmontag, 
der Fronleichnamstag, der Tag der Deutschen Einheit, der 1. und 
2. Weihnachtstag. Ferner findet an Samstagen, an Heiligabend 
und an Silvester keine Bewertung statt. An den vorgenannten 
Tagen, die keine Bewertungstage sind, wird für den Nettoinven-
tarwert, den Anteilwert sowie für die Ausgabe- und Rücknahme-
preise der jeweils letzte Bewertungstag zugrunde gelegt. In den 
Besonderen Anlagebedingungen können darüber hinaus weitere 
Tage angegeben sein, die keine Bewertungstage sind.

10.6.2 Aussetzung der Errechnung des Ausgabe- und Rück-
nahmepreises

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und Rück-
nahmepreises zeitweilig unter denselben Voraussetzungen wie 
die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt „Ausga-
be und Rücknahme von Anteilen - Aussetzung der Ausgaben 
und Rücknahmen“ näher erläutert.

10.6.3 Ausgabeaufschlag
Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert bei der 
Anteilklasse CF ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der Aus-
gabeaufschlag beträgt bei der Anteilklasse CF bis zu 3,00 %, 
derzeit 3,00 % des Anteilwertes. Dieser Ausgabeaufschlag kann 
insbesondere bei kurzer Anlagedauer die Anteilpreisentwicklung 
der erworbenen Anteile reduzieren oder sogar ganz aufzehren. 
Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergütung für 
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den Vertrieb der Anteile des Fonds dar. Die Gesellschaft kann 
den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an 
etwaige vermittelnde Stellen weitergeben.

Bei der Anteilklasse TF entspricht der Ausgabepreis dem Anteil-
wert; ein Ausgabeaufschlag wird derzeit nicht erhoben. Die Aus-
gabe- und Vertriebskosten trägt die Gesellschaft aus der ihr zu-
stehenden Verwaltungsvergütung (es wird insoweit auf den Ab-
schnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ verwiesen).

10.6.4 Veröffentlichung der Ausgabe- und
Rücknahmepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bewertungstäglich 
in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen 
oder im Internet auf www.deka.de bzw. www.deka.de/fonds-
preise veröffentlicht.

10.6.5 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile
Die Ausgabe der Anteile durch die Gesellschaft bzw. durch die 
Verwahrstelle erfolgt zum Ausgabepreis (Anteilwert zuzüglich 
Ausgabeaufschlag) bei der Anteilklasse CF bzw. bei der Anteil-
klasse TF zum Ausgabepreis.

Die Rücknahme der Anteile erfolgt bei sämtlichen Anteilklassen 
zum Rücknahmepreis (Anteilwert) ohne Berechnung zusätzlicher 
Kosten.

Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, so können Kosten 
bei der Rücknahme der Anteile anfallen. Bei Vertrieb von Antei-
len über Dritte können auch höhere Kosten als der Ausgabepreis 
berechnet werden.

11. Kosten

11.1 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile
Zu den Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile, siehe 
Abschnitt „Anteile – Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der 
Anteile“. Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung Dritter, 
können diese weitere Kosten berechnen. Gibt der Anleger Antei-
le über Dritte zurück, so können diese bei der Rücknahme der 
Anteile eigene Kosten berechnen.

11.2 Verwaltungs- und sonstige Kosten
Nachfolgend werden die Aufwendungen und die der Gesell-
schaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, 
die dem Fonds belastet werden können, genannt und näher er-
läutert. Sofern die Besonderen Anlagebedingungen des Fonds 
die Berechnung einer Vergütung auf einer täglichen Basis vorse-
hen, wird die jeweilige Vergütung täglich in Höhe von 1/365 (in 
Schaltjahren 1/366) auf Basis des bewertungstäglich ermittelten 
Nettoinventarwertes des Fonds berechnet. Eine täglich berech-
nete Vergütung wird von dem bewertungstäglich ermittelten 
Nettoinventarwert des Fonds bewertungstäglich abgegrenzt. Be-
wertungstägliche Abgrenzung vom Nettoinventarwert des Fonds 

im vorgenannten Sinne bedeutet, dass die bereits ermittelte 
Vergütung bis zu deren Entnahme als Verbindlichkeit für die 
Ermittlung des Nettoinventarwerts berücksichtigt wird. Die Ge-
sellschaft entnimmt dem Fonds die bereits abgegrenzte Vergü-
tung zu den in den Besonderen Anlagebedingungen angegebe-
nen Zeitpunkten. Der Entnahmezeitpunkt hat wegen der bewer-
tungstäglichen Abgrenzung keinen Einfluss auf die Höhe der 
Vergütung und den bewertungstäglich ermittelten Nettoinven-
tarwert.

Somit werden an jedem Tag, der ein Bewertungstag ist, die Ver-
gütungen auf Basis des Nettoinventarwertes des vorangegange-
nen Bewertungstages berechnet und als Verbindlichkeit im Net-
toinventarwert des aktuellen Bewertungstages mindernd berück-
sichtigt. An jedem Tag, der kein Bewertungstag ist, werden die 
Vergütungen auf Basis des Nettoinventarwertes des vorangegan-
genen Bewertungstages berechnet und als Verbindlichkeit im 
Nettoinventarwert des nächsten Bewertungstages mindernd be-
rücksichtigt.

Anteilklasse CF
Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds eine jährli-
che Vergütung in Höhe von bis zu 3,00 %, derzeit 0,91 %, des 
durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrech-
nungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Tages 
errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Anteilklasse TF
Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds eine jährli-
che Vergütung in Höhe von bis zu 3,00 %, derzeit 1,26 %, des 
durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrech-
nungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Tages 
errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Gilt für alle Anteilklassen
Die Gesellschaft zahlt den Vertriebsstellen jährliche Vertriebsver-
gütungen in Höhe von bis zu 1,40 % des durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode, der 
aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. 
Die Vertriebsvergütungen werden durch die Verwaltungsvergü-
tung abgedeckt und werden dem Fonds nicht gesondert belas-
tet.

Die Verwahrstelle erhält eine monatliche Vergütung in Höhe von 
1/12 von bis zu 0,0750 % des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der 
aus den Werten am Ende eines jeden Tages errechnet wird.

Die tatsächlich erhobene gestaffelte Verwahrstellenvergütung 
ergibt sich derzeit wie folgt:

 0,0750 % für die ersten 50 Mio. Euro des Netto-Fondsver-
mögens,
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 0,0675 % für die 50 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis 
zu einem Netto-Fondsvermögen von 250 Mio. Euro, 

 0,0625 % für die 250 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis 
zu einem Netto-Fondsvermögen von 600 Mio. Euro,

 0,0575 % für die 600 Mio. Euro übersteigenden Beträge des 
Netto-Fondsvermögens.

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden 
Aufwendungen zulasten des Fonds:

 bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich 
der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer 
Vermögensgegenstände im Ausland;

 Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger be-
stimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisin-
formationsblatt);

 Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresbe-
richte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der 
Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungs-
berichtes;

 Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich 
oder gesetzlich vorgesehenen dauerhaften Datenträgers, au-
ßer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von In-
vestmentvermögen und außer im Fall der Informationen über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzun-
gen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

 Kosten für die Prüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer 
des Fonds;

 Kosten der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 
und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach 
den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

 Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug 
auf den Fonds erhoben werden;

 Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf den 
Fonds;

 Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder 
der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes 
oder Finanzindizes anfallen können;

 Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtig-
ten;

 Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Fonds durch 
Dritte;

 Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zulasten 
des Fonds erhobenen Ansprüchen;

 Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -
dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere 
Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in 
Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von 
Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer 
bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt bis zu ei-
ner Höhe von 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoin-
ventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode, der aus 
den Werten am Ende eines jeden Tages errechnet wird;

 Kosten, die anfallen im Zusammenhang mit dem Erwerb und 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Transakti-
onskosten);

 Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusam-
menhang mit den vorstehend genannten und vom Fonds zu 
ersetzenden Aufwendungen.

Die Gesellschaft wird dem Fonds in Höhe von jährlich bis zu 
0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in 
der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines 
jeden Tages errechnet wird, die an Dritte gezahlten Vergütun-
gen und Entgelte belasten für 

 die Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte (sog. 
Collateral-Management), sowie 

 Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. 
EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-De-
rivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich 
Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung nicht abge-
deckt und wird somit dem Fonds zusätzlich belastet.

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und 
Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpa-
pierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine marktübli-
che Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoer-
träge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften ent-
standenen Kosten einschließlich der in Zusammenhang mit die-
sen Geschäften an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die 
Gesellschaft.

11.3 Besonderheiten beim Erwerb von Investmentantei-
len

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds wird eine Ver-
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waltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen Anteile an Ziel-
fonds berechnet.

Investiert der Fonds in Investmentanteile, können die Zielfonds 
gegebenenfalls eine erfolgsabhängige Vergütung erheben. Eine 
solche erfolgsabhängige Vergütung kann einen beträchtlichen 
Teil der positiven Wertentwicklung eines Zielfonds ausmachen. 
Eine erfolgsabhängige Vergütung kann auch anfallen, wenn die 
absolute Wertentwicklung des Fonds negativ ist. Daneben kann 
der Zielfonds mit Kosten, Provisionen und sonstigen Aufwen-
dungen belastet werden, die den Wert des Zielfondsvermögens 
mindern. Die für den Zielfonds anfallenden Kosten können im 
Einzelfall über den marktüblichen Kosten liegen. Sie vermindern 
den Nettoinventarwert des Fonds und fallen auch bei einer ne-
gativen Wertentwicklung des Zielfonds an.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Zielfondsanteilen sind 
üblicherweise mittelbar oder unmittelbar von den Anlegern des 
Fonds Gebühren, Kosten, Provisionen, Steuern, Vergütungen 
und sonstige Aufwendungen zu tragen. Hierbei handelt es sich 
regelmäßig um folgende Vergütungsbestandteile:

 Vergütung der Verwaltungsgesellschaft der Zielfonds 
für ihre Tätigkeit;

 Vergütung der Verwahrstellen der Zielfonds
 Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 

bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsun-
terlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufspro-
spekt, Basisinformationsblatt oder wesentliche Anleger-
informationen);

 Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjah-
resberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und 
ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und 
des Auflösungsberichtes; 

 Kosten der Erstellung und Verwendung eines gesetzlich 
vorgesehenen dauerhaften Datenträgers, außer im Fall 
der Informationen über Verschmelzungen von Invest-
mentvermögen und außer im Fall der Informationen 
über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlage-
grenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der 
Anteilwertermittlung;

 Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch 
den Abschlussprüfer des Sondervermögens;

 Kosten der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundla-
gen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen An-
gaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts er-
mittelt wurden;

 Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung 
des Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen 
die Gesellschaft zu Lasten des Sondervermögens erho-
benen Ansprüchen;

 Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in 
Bezug auf das Sondervermögen erhoben werden;

 Kosten für den Vertrieb;

 Kosten für die Rechts- und Steuerberatung im Hinblick 
auf das Sondervermögen;

 Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sonder-
vermögens durch Dritte;

 Kosten, die anfallen im Zusammenhang mit dem Er-
werb und der Veräußerung von Vermögensgegenstän-
den (Transaktionskosten);

 Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevoll-
mächtigten; 

 Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im 
Zusammenhang mit den vom Sondervermögen zu er-
setzenden Aufwendungen.

Die laufenden Kosten für die im Fonds gehaltenen Zielfondsan-
teile werden bei der Berechnung der Gesamtkostenquote (siehe 
Abschnitt „Kosten – Gesamtkostenquote“) berücksichtigt.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge offengelegt, die dem Fonds im Be-
richtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen 
an Zielfonds berechnet worden sind. Ferner wird die Vergütung 
offengelegt, die dem Fonds von einer in- oder ausländischen Ge-
sellschaft oder einer Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch 
eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ver-
bunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehalte-
nen Zielfondsanteile berechnet wurde.

11.4 Gesamtkostenquote
Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des 
Fonds angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und als 
Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen (Ge-
samtkostenquote). Die Verwaltungskosten setzen sich zusam-
men aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds, der Ver-
wahrstellenvergütung, sofern erhoben der Vertriebsprovision so-
wie den Aufwendungen, die dem Fonds zusätzlich belastet wer-
den können (siehe Abschnitt „Kosten – Verwaltungs- und sonsti-
ge Kosten“ sowie „–Besonderheiten beim Erwerb von Invest-
mentanteilen“). Da der Fonds einen erheblichen Anteil seines 
Vermögens in andere Investmentvermögen anlegt, wird darüber 
hinaus die Gesamtkostenquote dieser Zielfonds berücksichtigt. 
Die Gesamtkostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und Kos-
ten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensge-
genständen entstehen (Transaktionskosten).

11.5 Rückvergütungen und Vertriebsvergütungen
Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für 
Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile (Brokerresearch, Finanz-
analysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die 
im Interesse der Anleger bei den Anlageentscheidungen verwen-
det werden. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der 
aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten 
Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Die Gesellschaft 
gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – 
meist jährlich – Vertriebsvergütungen.
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11.6 Abweichender Kostenausweis durch 
Vertriebsstellen

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten 
oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm gegebenenfalls 
Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenanga-
ben in diesem Prospekt und im Basisinformationsblatt deckungs-
gleich sind und die hier beschriebene Gesamtkostenquote über-
steigen können. Grund dafür kann insbesondere sein, dass der 
Dritte die Kosten seiner eigenen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Be-
ratung oder Depotführung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber 
hinaus berücksichtigt er gegebenenfalls auch einmalige Kosten 
wie Ausgabeaufschläge und benutzt in der Regel andere Berech-
nungsmethoden oder auch Schätzungen für die auf Fondsebene 
anfallenden Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten des 
Fonds mit umfassen. Abweichungen im Kostenausweis können 
sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben als 
auch bei regelmäßigen Kosteninformationen über die bestehen-
de Fondsanlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbezie-
hung.

12. Vergütungspolitik

Die Gesellschaft unterliegt den für sie geltenden aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben im Hinblick auf ihre Vergütungssysteme. Darüber 
hinaus gilt die Vergütungsrichtlinie der Deka-Gruppe, die grup-
penweit einheitliche Standards für die Gestaltung der Vergü-
tungssysteme definiert. Sie enthält u.a. die Vergütungsgrundsät-
ze, z.B. für die Ausgestaltung der variablen Vergütung und die 
maßgeblichen Vergütungsparameter. Durch die Umsetzung der 
Vergütungsrichtlinie soll der nachhaltigen Ausrichtung der Ver-
gütungssysteme, unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Einge-
hung übermäßiger Risiken, Rechnung getragen werden. 

Das Vergütungssystem der Gesellschaft wird mindestens zwei-
mal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, 
das „Managementkomitee Vergütung (MKV)“, auf seine Ange-
messenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorga-
ben zur Vergütung überprüft.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur Zusam-
mensetzung des MKV und zur Beschreibung der Berechnung der 
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen sowie der Identität 
der für die Zuteilung der Vergütung und der sonstigen Zuwen-
dungen zuständigen Personen sind in den Jahresberichten des 
Fonds und im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf htt-
ps://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikatio-
nen/verguetungsbericht veröffentlicht. Auf Verlangen werden 
die Berichte von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur 
Verfügung gestellt.

13. Ermittlung und Verwendung der Erträ-
ge/Geschäftsjahr

13.1 Ermittlung der Erträge, Ertragsausgleichsverfahren
Der Fonds erzielt Erträge aus den während des Geschäftsjahres 
angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 
Dividenden und Erträgen aus Investmentanteilen. Hinzu kom-
men Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften. Weitere 
Erträge können aus der Veräußerung von für Rechnung des 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen resultieren.

Die Erträge des Fonds werden zunächst entsprechend dem 
Wertverhältnis der Anteilklassen und anschließend auf die ein-
zelnen Anteile der jeweilige Anteilklasse verteilt. Die Anteile un-
terschiedlicher Anteilklassen partizipieren daher in der Regel in 
unterschiedlichem Umfang an den Erträgen des Fonds. Das Glei-
che gilt für die Ausgaben. Sie werden den einzelnen Anteilklas-
sen entsprechend deren Wertverhältnis zugeordnet und mindern 
anteilig den Wert des einzelnen Anteils an der jeweiligen Anteil-
klasse. Allein durch eine verhältnismäßige Aufteilung der Einnah-
men und der Ausgaben wird der Anspruch des Anlegers auf par-
tielle Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung erfüllt. Die 
Aufteilung muss daher gewährleisten, dass die Gesamtrendite je 
investiertem Euro für alle Anleger absolut gleich ist.

Die Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen sowie von 
Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen wird so gestaltet, dass ihre 
Zurechnung zu einer Anteilklasse ersichtlich ist und durch den 
Abschlussprüfer geprüft werden kann.

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sog. Ertragsaus-
gleichsverfahren an. Das bedeutet, dass die während des Ge-
schäftsjahres angefallenen anteiligen Erträge, die der Anteiler-
werber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der 
Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises ver-
gütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei der Berechnung 
des Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwendungen 
berücksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im 
Verhältnis zwischen Erträgen und sonstigen Vermögensgegen-
ständen auszugleichen, die durch Nettomittelzuflüsse oder Net-
tomittelabflüsse aufgrund von Anteilausgaben oder -rückgaben 
verursacht werden. Jeder Nettomittelzufluss liquider Mittel wür-
de andernfalls den Anteil der Erträge am Nettoinventarwert des 
Fonds verringern, jeder Abfluss ihn vermehren.

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, dass bei 
thesaurierenden Anteilklassen der im Jahresbericht ausgewiese-
ne Ertrag je Anteil nicht durch die Anzahl der umlaufenden An-
teile beeinflusst wird und dass bei ausschüttenden Anteilklassen 
der Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht durch die unvorherseh-
bare Entwicklung des Fonds bzw. des Anteilumlaufs beeinflusst 
wird. Dabei wird in Kauf genommen, dass Anleger, die beispiels-
weise kurz vor dem Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den 

https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen/verguetungsbericht
https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen/verguetungsbericht
https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen/verguetungsbericht
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auf Erträge entfallenden Teil des Ausgabepreises in Form einer 
Ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr eingezahltes Kapital 
an dem Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt hat.

13.2 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Dezember eines je-
den Jahres.

13.3 Ertragsverwendung/Ausschüttung
Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträge 
aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensi-
onsgeschäften – unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs – an die Anleger aus. Realisierte Veräußerungs-
gewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zu-
gehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüt-
tung herangezogen werden. Ausschüttbare Erträge können zur 
Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen 
werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15% des je-
weiligen Wertes des Fonds zum Ende des Geschäftsjahres nicht 
übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollstän-
dig vorgetragen werden.

Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in 
Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im Sonderver-
mögen bestimmt werden.

Zwischenausschüttungen sind zulässig.

14. Auflösung, Übertragung und Verschmel-
zung des Fonds bzw. einer Anteilklasse 

14.1 Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds bzw. 
einer Anteilklasse

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Fonds bzw. 
einer Anteilklasse zu verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die 
Verwaltung des Fonds durch Bekanntmachung im Bundesanzei-
ger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht 
kündigen. Außerdem werden die Anleger über ihre depotfüh-
renden Stellen per dauerhaftem Datenträger in Papierform oder 
elektronischer Form über die Kündigung informiert. Die Ver-
pflichtung der Gesellschaft zur Verwaltung des Fonds endet in 
diesen Fällen erst, wenn die Gesellschaft den Fonds abgewickelt 
hat.

Das Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten, erlischt, 
wenn das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröffnet wird 
oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den der 
Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Mas-
se abgewiesen wird. 

14.2 Verfahren bei Auflösung des Fonds bzw. einer An-
teilklasse

Mit der Bekanntmachung der Kündigung durch die Gesellschaft 
wird die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eingestellt. Die 
Gesellschaft ist ab Bekanntmachung der Kündigung verpflichtet, 
den Fonds abzuwickeln und die Erlöse aus der Veräußerung der 
Vermögenswerte des Fonds abzüglich der noch durch den Fonds 
zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachten 
Kosten an die Anleger entsprechend dem Verhältnis ihrer Beteili-
gung zu verteilen. Anlagegrenzen müssen im Rahmen der Ab-
wicklung nicht mehr eingehalten werden. Die Verpflichtung zur 
Verwaltung des Fonds endet erst, wenn die Gesellschaft den 
Fonds abgewickelt hat. Bei der Auflösung einer Anteilklasse wird 
die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen der Anteilklasse 
durch die Verwahrstelle eingestellt.

Bei der Auflösung einer Anteilklasse erhalten die Anleger den 
Gegenwert des an dem Auflösungstag letztmalig festgestellten 
Rücknahmepreises.

Die Verwahrstelle ist berechtigt, nicht abgerufene Gegenwerte 
aus der Auflösung einer Anteilklasse nach einer Frist von zwei 
Jahren bei dem für die Gesellschaft zuständigen Amtsgericht zu 
hinterlegen.

Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem sie den Fonds abgewi-
ckelt hat, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anfor-
derungen an einen Jahresbericht entspricht.

In den Fällen, in denen das Recht der Gesellschaft, den Fonds zu 
verwalten, erlischt, geht das Verwaltungs- und Verfügungsrecht 
über den Fonds auf die Verwahrstelle über, die den Fonds unter 
Wahrung der Interessen der Anleger abwickelt und den Erlös an 
die Anleger auszahlt oder mit Genehmigung der BaFin einer an-
deren Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung überträgt. 
Die Verwahrstelle hat jährlich sowie auf den Tag, an dem die 
Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, 
der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht.

14.3 Übertragung des Fonds
Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht 
über den Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 
übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmi-
gung durch die BaFin. Die genehmigte Übertragung wird im 
Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halb-
jahresbericht des Fonds sowie in den in diesem Verkaufsprospekt 
bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt ge-
macht. Der Zeitpunkt, zu dem die Übertragung wirksam wird, 
bestimmt sich nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
der Gesellschaft und der aufnehmenden Kapitalverwaltungsge-
sellschaft. Die Übertragung darf jedoch frühestens drei Monate 
nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam wer-
den. Sämtliche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug 
auf den Fonds gehen dann auf die aufnehmende Kapitalverwal-
tungsgesellschaft über.
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14.4 Voraussetzungen für die Verschmelzung des Fonds
Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen mit Genehmi-
gung der BaFin auf ein anderes bestehendes oder durch die 
Verschmelzung neu gegründetes Investmentvermögen übertra-
gen werden. Sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds dür-
fen auch auf eine bestehende oder durch die Verschmelzung 
neu gegründete inländische Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital übertragen werden.

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des Fonds 
(Übertragungsstichtag) wirksam, sofern kein anderer Übertra-
gungsstichtag bestimmt wird.

14.5 Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des 
Fonds

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten Über-
tragungsstichtag entweder die Möglichkeit, ihre Anteile ohne 
weitere Kosten, mit Ausnahme der Kosten zur Deckung der 
Auflösung des Fonds, zurückzugeben, oder ihre Anteile gegen 
Anteile eines anderen offenen Publikums-Investmentvermögens 
umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft oder einem 
Unternehmen desselben Konzerns verwaltet wird und dessen 
Anlagegrundsätze mit denen des Fonds vergleichbar sind. 

Die depotführenden Stellen der Anleger des Fonds übermitteln 
diesen spätestens 30 Tage vor der letztmaligen Möglichkeit, die 
Anteile vor der Verschmelzung zurück zu geben oder in ein 
anderes offenes Publikums-Investmentvermögen umzutauschen, 
in Papierform oder in elektronischer Form Informationen zu den 
Gründen für die Verschmelzung, den potentiellen Auswirkungen 
für die Anleger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Ver-
schmelzung sowie zu maßgeblichen Verfahrensaspekten. Die 
Anleger erhalten weiterhin das Basisinformationsblatt für das 
Investmentvermögen, auf das die Vermögensgegenstände des 
Fonds übertragen werden.

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte des 
übertragenden Fonds und des übernehmenden Investmentver-
mögens berechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und 
der gesamte Umtauschvorgang wird vom Abschlussprüfer ge-
prüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis 
der Nettoinventarwerte je Anteil des Fonds und des überneh-
menden Investmentvermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. 
Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an dem überneh-
menden Investmentvermögen, die dem Wert seiner Anteile an 
dem Fonds entspricht. 

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Umtauschrecht 
keinen Gebrauch machen, werden sie am Übertragungsstichtag 
Anleger des übernehmenden Investmentvermögens. Die Gesell-
schaft kann gegebenenfalls auch mit der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft des übernehmenden Investmentvermögens festlegen, 
dass den Anlegern des Fonds bis zu 10 % des Wertes ihrer An-
teile in bar ausgezahlt werden. Mit der Übertragung aller Ver-
mögenswerte erlischt der Fonds. Findet die Übertragung wäh-

rend des laufenden Geschäftsjahres des Fonds statt, muss die 
Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Bericht erstel-
len, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. 

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und darüber hinaus 
in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- und Tageszeitung 
oder auf www.deka.de das Wirksamwerden der Übertragung 
bekannt, wenn der Fonds auf ein anderes von der Gesellschaft 
verwaltetes Investmentvermögen verschmolzen wurde und die 
Verschmelzung wirksam geworden ist. Sollte der Fonds auf ein 
Investmentvermögen verschmolzen werden, das nicht von der 
Gesellschaft verwaltet wird, so übernimmt die Verwaltungsge-
sellschaft die Bekanntmachung des Wirksamwerdens der Ver-
schmelzung, die das aufnehmende oder neu gegründete Invest-
mentvermögen verwaltet.

15. Auslagerung

Die Gesellschaft hat Aufgaben anderen Unternehmen übertra-
gen. Die für den Fonds wesentlichen übertragenen Aufgaben 
stellen sich wie folgt dar: 

 an die State Street Bank International GmbH, Frankfurt: 

– Fondsadministration

 an die BNP Paribas S.A.:

– Fondsadministration betreffend 
Exchange Traded Funds

 an die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt:

– Prüfung der Marktgerechtheit für alle Produkte

– Sicherheitenverwaltung/
Collateral Management

– Bankgeschäftsabwicklung

– Compliance, Bekämpfung der 
Geldwäsche 

– Beschwerdemanagement

 an die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, 
Niederlassung Luxemburg:

– Zentrale Fondsabwicklung

– Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds

Neben den ausgelagerten Tätigkeiten übernimmt die DekaBank 
Deutsche Girozentrale, Frankfurt auf dauerhafter Vertragsbasis 
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u.a. den Vertrieb von Fondsanteilen und Aufgaben zur Anbah-
nung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehen 
und Wertpapierpensionsgeschäften.

16. Interessenkonflikte

Bei der Gesellschaft können folgende Interessenskonflikte ent-
stehen:

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen 
kollidieren:

 Interessen der Gesellschaft und der mit dieser verbundenen 
Unternehmen,

 Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder

 Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds.

Umstände oder Beziehungen, die Interessenskonflikte begrün-
den können, umfassen insbesondere: 

 Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft,

 Mitarbeitergeschäfte,

 Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft,

 Umschichtungen im Fonds,

 positive Darstellung der Fondsperformance,

 Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwal-
teten Investmentvermögen oder Individualportfolios bzw.

 Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwalteten Invest-
mentvermögen und/oder Individualportfolios,

 Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“),

 Beauftragung von eng verbundenen Unternehmen und Per-
sonen,

 Einzelanlagen von erheblichem Umfang,

 hohe Umschlaghäufigkeit von Vermögensgegenständen 
(„Frequent Trading“),

 Festlegung der Cut off-Zeit,

 Aussetzungen der Anteilrücknahme;

 IPO-Zuteilungen.

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Gesellschaft fol-
gende organisatorische Maßnahmen ein, um Interessenkonflikte 
zu vermeiden und ggf. zu minimieren, zu ermitteln, ihnen vorzu-
beugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offenzulegen: 

 Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhaltung 
von Gesetzen und Regeln überwacht und an die Interessens-
konflikte gemeldet werden müssen,

 Pflichten zur Offenlegung,

 Organisatorische Maßnahmen wie 

– die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne 
Abteilungen, um dem Missbrauch von vertraulichen In-
formationen vorzubeugen,

– Zuordnung von Zuständigkeit, um unsachgemäße Ein-
flussnahme zu verhindern,

– die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel,

 Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeiterge-
schäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung des Insiderrechts,

 Einrichtung von Vergütungssystemen,

 Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen und 
zur anleger- und anlagegerechten Beratung bzw. Beachtung 
der vereinbarten Anlagerichtlinien, 

 Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb 
bzw. zur Veräußerung von Finanzinstrumenten,

 Grundsätze zur Aufteilung von Teilausführungen.

17. Kurzangaben über deutsche steuerrechtli-
che Vorschriften

Allgemeine Besteuerungssystematik
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für 
Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. 
Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend 
auch als Steuerinländer bezeichnet. 

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körper-
schaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körper-
schaftsteuerpflichtig mit seinen deutschen Beteiligungseinnah-
men und sonstigen deutschen Einkünften im Sinne der be-
schränkten Einkommensteuerpflicht, wobei Gewinne aus dem 
Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften grundsätzlich 
ausgenommen sind; Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen 
an deutschen oder ausländischen Kapitalgesellschaften, deren 
Anteilwert unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 % auf 
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deutschem unbeweglichem Vermögen beruht, können unter ge-
wissen Voraussetzungen auf Ebene des Fonds körperschaftsteu-
erpflichtig sein. Der Steuersatz beträgt 15 %. Soweit die steuer-
pflichtigen Einkünfte des Fonds dem Kapitalertragsteuerabzug 
unterliegen, umfasst der Steuersatz von 15 % bereits den Soli-
daritätszuschlag.

Die Erträge aus dem Fonds werden bei einem in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtigen Privatanleger als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit 
diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-
Pauschbetrag von jährlich 1.000,- Euro (für Alleinstehende oder 
getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 2.000,- Euro (für zusam-
men veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem 
Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gege-
benenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmen-
terträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauscha-
len und die Gewinne aus der Veräußerung der Fondsanteile. 
Unter bestimmten Voraussetzungen können die Anleger einen 
pauschalen Teil dieser Investmenterträge steuerfrei erhalten (sog. 
Teilfreistellung). 

Dieser Steuerabzug hat für den in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtigen Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung 
(sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzuge-
ben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die 
deutsche depotführende Stelle grundsätzlich auch bereits Ver-
lustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage 
stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, 
wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungs-
satz von 25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapital-
vermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben wer-
den. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen 
Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den 
vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug 
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung 
von Fondsanteilen in einem nicht in Deutschland geführten 
Depot erzielt wird), sind diese von dem in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtigen Anleger in der Steuererklärung anzu-
geben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 
% oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden 
die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)
Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktienfonds, sind 30 % der Ausschüttungen steuerfrei. 
Erfüllt er die steuerlichen Voraussetzungen für einen Misch-
fonds, sind 15 % der Ausschüttungen steuerfrei.

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gege-
benenfalls Kirchensteuer). 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 % der Aus-
schüttungen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die 
gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres 
Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anle-
gen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 % der Aus-
schüttungen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die 
gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 % 
ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Ausschüt-
tungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Die steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des 
oder der Fonds bzw. Teilfonds kann sich für die Zukunft ändern. 
In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an 
dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die 
Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein 
daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu be-
rücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden 
oder in bestimmten Fällen als veräußert gelten.

Vom Steuerabzug auf Ausschüttungen kann Abstand genom-
men werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen 
Freistellungsauftrag vorlegt, soweit die Ausschüttungen zusam-
men mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von 
jährlich 1.000,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 2.000,- Euro 
bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für 
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veran-
lagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der Anleger die Anteile in einem Depot in Deutsch-
land, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steu-
erabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüt-
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tungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistel-
lungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheini-
gung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren 
erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die 
gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines 
Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses, der aus der langfristig 
erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermit-
telt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich 
zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festge-
setzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen inner-
halb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile 
vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vor-
abpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjah-
res als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 % der Vorab-
pauschalen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die 
gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres 
Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anle-
gen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 % der Vorab-
pauschalen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die 
gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 % 
ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorabpau-
schale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Die steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des 
oder der Fonds bzw. Teilfonds kann sich für die Zukunft ändern. 
In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an 
dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die 
Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein 
daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu be-
rücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden 
oder in bestimmten Fällen als veräußert gelten.

Vom Steuerabzug auf Vorabpauschalen kann Abstand genom-
men werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen 
Freistellungsauftrag vorlegt, soweit die Vorabpauschalen zusam-
men mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von 

jährlich 1.000,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 2.000,- Euro 
bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der Anleger die Anteile in einem Depot in Deutsch-
land, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steu-
erabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in 
ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amt-
lichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt 
für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt 
wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat 
der Anleger der depotführenden Stelle den Betrag der abzufüh-
renden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf 
die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer 
von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anle-
gers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. 
Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale wider-
spricht, darf die depotführende Stelle auch insoweit den Betrag 
der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anle-
gers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger ver-
einbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch 
genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den 
Betrag der abzuführenden Steuer der depotführenden Stelle zur 
Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende 
Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der 
Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in 
seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an dem Fonds veräußert, ist ein Veräußerungs-
gewinn grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt auch für Anteile, 
die nach dem 31. Dezember 2008 aber vor dem 1. Januar 2018 
erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräu-
ßert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 % der Veräu-
ßerungsgewinne steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, 
die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 % 
ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anle-
gen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 % der Veräu-
ßerungsgewinne steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, 
die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 
25% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe des 
jeweils anzuwendenden Teilfreistellungssatzes auf Anlegerebene 
steuerlich nicht abzugsfähig.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
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einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Veräuße-
rungsgewinne keine Teilfreistellung anzuwenden.

Die steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des 
oder der Fonds bzw. Teilfonds kann sich für die Zukunft ändern. 
In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an 
dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die 
Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein 
daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu be-
rücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden 
oder in bestimmten Fällen als veräußert gelten.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. 
Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 
als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft 
gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen 
Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 
2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die 
Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben 
worden sind. Wertveränderungen bei vor dem 1. Januar 2009 
erworbenen Anteilen, die zwischen dem Anschaffungszeitpunkt 
und dem 31. Dezember 2017 eingetreten sind, sind steuerfrei. 

Sofern die Anteile in einem Depot in Deutschland verwahrt 
werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter 
Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerab-
zug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenen-
falls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden 
Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden 
werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit 
Verlust veräußert, dann ist der Verlust – ggf. reduziert aufgrund 
einer Teilfreistellung – mit anderen positiven Einkünften aus 
Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem 
Depot in Deutschland verwahrt werden und bei derselben de-
potführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte 
aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende 
Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen 
Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der 
nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern 
grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. 
Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, 
wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständi-
gen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um 
die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu 
mindern.

Negative steuerliche Erträge
Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an den 
Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen ei-
nes Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, 
wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahme-
preis die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet. Dies 
gilt höchstens für einen Zeitraum von zehn Kalenderjahren nach 
dem Kalenderjahr, in dem die Abwicklung beginnt.

Wegzugsbesteuerung
Die Fondsanteile gelten steuerlich als veräußert, sofern die unbe-
schränkte Steuerpflicht eines Anlegers durch Aufgabe des 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts in der Bundesrepu-
blik Deutschland endet oder die Anteile unentgeltlich auf eine 
nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person übertragen werden 
oder es aus anderen Gründen zum Ausschluss oder zur Be-
schränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der 
Fondsanteile kommt. In diesen Fällen kommt es zu einer Be-
steuerung des bis dahin angefallenen Wertzuwachses. Die soge-
nannte Wegzugsbesteuerung ist nur dann anzuwenden, wenn 
der Anleger in den letzten fünf Jahren vor der fiktiven Veräuße-
rung unmittelbar oder mittelbar mindestens 1 % der ausgegebe-
nen Anteile des jeweiligen Fonds gehalten hat oder wenn der 
Anleger im Zeitpunkt der fiktiven Veräußerung unmittelbar oder 
mittelbar Fondsanteile hält, deren Anschaffungskosten mindes-
tens 500.000 Euro betragen haben, wobei die Beteiligungen an 
verschiedenen Investmentfonds jeweils getrennt zu betrachten 
und hinsichtlich der Anschaffungskosten nicht zusammenzu-
rechnen sind, und die Summe der steuerpflichtigen Gewinne aus 
allen Fondsanteilen insgesamt positiv ist. Die Besteuerung hat in 
der Veranlagung zu erfolgen.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
Steuerbefreite Anteilklasse
Eine Anteilklasse ist steuerbefreit, soweit die Anteile an einer 
Anteilklasse nur von solchen steuerbegünstigten Anlegern er-
worben bzw. gehalten werden dürfen, die eine deutsche Kör-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach 
der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfas-
sung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchli-
chen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, 
die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtä-
tigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwe-
cken dient, sind; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für 
vergleichbare Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem 
Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. 

Eine Anteilklasse ist ebenfalls steuerbefreit, soweit die Anteile 
hieran nur oder neben den oben genannten steuerbegünstigten 
Anlegern im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträ-
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gen gehalten werden, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zer-
tifizierungsgesetz zertifiziert wurden. 

Voraussetzungen für die steuerliche Befreiung einer Anteilklasse 
sind, dass die Anleger gegenüber dem Fonds ihre Steuerbefrei-
ung entsprechend nachweisen und dass die Anlagebedingungen 
nur eine Rückgabe von Anteilen an einer solchen Anteilklasse an 
den Investmentfonds zulassen und die Übertragung von Invest-
mentanteilen an einer solchen Anteilklasse ausgeschlossen ist.

Ferner setzt die Befreiung von der auf der Fondsebene grund-
sätzlich anfallenden Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden 
und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten 
im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche 
eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftli-
chem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 
Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge 
gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Min-
destwertänderungsrisiken i.H.v. 70 % bestanden.

Die steuerrechtliche Befreiung von auf Fondsebene angefallenen 
grundsätzlich steuerpflichtigen Erträgen entfällt, wenn der Anle-
ger einen Nießbrauch an den Investmenterträgen eingeräumt 
hat oder eine sonstige Verpflichtung eingegangen ist, die Invest-
menterträge ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar 
anderen Personen zu vergüten. In solchen Fällen besteht für den 
Anleger insoweit eine Pflicht zur Nachversteuerung. Dies bedeu-
tet, dass der Anleger den Wegfall seiner Steuerbefreiung gegen-
über dem für ihn zuständigen Finanzamt anzuzeigen und Kapi-
talertragsteuer in Höhe von 15 % der betreffenden Investmen-
terträge nachzuentrichten hat.

Steuerliche Befreiungsbeträge1 , die die Gesellschaft im Zusam-
menhang mit der Verwaltung des Fonds erhält und die auf Erträ-
ge oben beschriebener Anteilklassen entfallen, sind grundsätz-
lich den Anlegern dieser Anteilklassen auszuzahlen. Abweichend 
hiervon ist die Gesellschaft berechtigt, die Befreiungsbeträge 
unmittelbar dem Fonds zugunsten der Anleger dieser Anteilklas-
se zuzuführen; aufgrund dieser Zuführung werden keine neuen 
Anteile ausgegeben.

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds
Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem 
Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet werden, 
soweit dieser Anleger eine deutsche Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse ist, die nach der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient 
oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, 
oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die aus-

1 § 12 Abs. 1 InvStG

schließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt 
nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare Anleger 
mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungs-
hilfe leistenden ausländischen Staat. 

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen ent-
sprechenden Antrag stellt und die angefallene Körperschaftsteu-
er anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der Anleger 
seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaft-
steuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirt-
schaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne dass eine Ver-
pflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person 
besteht. Des Weiteren darf kein Nießbrauch an den Investmen-
terträgen eingeräumt worden sein und keine sonstige Verpflich-
tung bestanden haben, die Investmenterträge ganz oder teilwei-
se, unmittelbar oder mittelbar anderen Personen zu vergüten. 
Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebe-
ne angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und 
Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im 
Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigen-
kapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem 
Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen 
vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehal-
ten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindest-
wertänderungsrisiken i.H.v. 70 % bestanden (sog. 45-Tage-Re-
gelung). 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein 
von der depotführenden Stelle in Deutschland ausgestellter 
Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmen-
tanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstell-
te Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während 
des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den 
Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von 
Anteilen während des Kalenderjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem 
Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet 
werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von Alters-
vorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden, die nach 
dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifiziert 
wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines Altersvorsor-
ge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines Monats 
nach dessen Geschäftsjahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunk-
ten und in welchem Umfang Anteile erworben oder veräußert 
wurden. Zudem ist die o.g. 45-Tage-Regelung zu berücksichti-
gen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die 
entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den 
Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die 
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.
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Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. 
körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 % der Aus-
schüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 
% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürli-
chen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steu-
erpflichtige Körperschaften sind generell 80 % der Ausschüttun-
gen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 % für 
Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- 
oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds 
sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 des Handelsge-
setzbuchs zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum 
Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 
30 % der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 15 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktien-
fonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen 
fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermö-
gens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 % der Aus-
schüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 
% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürli-
chen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steu-
erpflichtige Körperschaften sind generell 40 % der Ausschüttun-
gen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 % für 
Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- 
oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds 
sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 des Handelsge-
setzbuchs zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum 
Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 
15 % der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 7,5 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Misch-
fonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen 
fortlaufend mindestens 25 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivver-
mögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Ausschüt-
tungen keine Teilfreistellung anzuwenden

Die steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des 
oder der Fonds bzw. Teilfonds kann sich für die Zukunft ändern. 
In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an 
dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die 
Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein 
daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu be-

rücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden 
oder in bestimmten Fällen als veräußert gelten.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 
% (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Vor-
aussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt werden, 
von einer depotführenden Stelle in Deutschland einheitlich der 
für Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. 
im Falle eines Aktienfonds in Höhe von 30 %, im Falle eines 
Mischfonds in Höhe von 15 %.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines 
Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses, der aus der langfristig 
erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermit-
telt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich 
zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festge-
setzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen inner-
halb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile 
vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vor-
abpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjah-
res als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körper-
schaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 % der Vorab-
pauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 
% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürli-
chen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steu-
erpflichtige Körperschaften sind generell 80 % der Vorabpau-
schalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 % 
für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- 
oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds 
sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 des Handelsge-
setzbuchs zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum 
Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 
30 % der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 15 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktien-
fonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen 
fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermö-
gens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 % der Vorab-
pauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 
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% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürli-
chen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steu-
erpflichtige Körperschaften sind generell 40 % der Vorabpau-
schalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 % 
für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- 
oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds 
sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 des Handelsge-
setzbuchs zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum 
Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 
15 % der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 7,5 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Misch-
fonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen 
fortlaufend mindestens 25 % ihres Wertes bzw. Aktivvermögens 
in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorabpau-
schale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Die steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des 
oder der Fonds bzw. Teilfonds kann sich für die Zukunft ändern. 
In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an 
dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die 
Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein 
daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu be-
rücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden 
oder in bestimmten Fällen als veräußert gelten.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 
% (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Vor-
aussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt werden, 
von einer depotführenden Stelle in Deutschland einheitlich der 
für Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. 
im Falle eines Aktienfonds in Höhe von 30 %, im Falle eines 
Mischfonds in Höhe von 15 %.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grund-
sätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist 
der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorab-
pauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 % der Veräu-
ßerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer 
und 30 % für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von 
natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für 
steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 % der Veräuße-
rungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
40 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die 

Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensions-
fonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die An-
teile dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 des 
Handelsgesetzbuchs zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zu-
gangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen 
sind, sind 30 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke 
der Körperschaftsteuer und 15 % für Zwecke der Gewerbesteu-
er. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. Aktiv-
vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 % der Veräu-
ßerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer 
und 15 % für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von 
natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für 
steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 % der Veräuße-
rungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
20 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die 
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensions-
fonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die 
Anteile dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 des 
Handelsgesetzbuchs zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zu-
gangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen 
sind, sind 15 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke 
der Körperschaftsteuer und 7,5 % für Zwecke der Gewerbesteu-
er. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mindestens 25 % ihres Wertes bzw. 
Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe des 
jeweils anzuwendenden Teilfreistellungssatzes auf Anlegerebene 
steuerlich nicht abzugsfähig.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf den Veräuße-
rungsgewinn keine Teilfreistellung anzuwenden.

Die steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des 
oder der Fonds bzw. Teilfonds kann sich für die Zukunft ändern. 
In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an 
dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die 
Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein 
daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu be-
rücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden 
oder in bestimmten Fällen als veräußert gelten.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. 
Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 
als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft 
gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen 
Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 
2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind. Auf 
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diese aus der fiktiven Veräußerung erzielten Gewinne findet eine 
etwaige Teilfreistellung keine Anwendung. 

Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung ist für Anteile, die 
dem Betriebsvermögen eines Anlegers zuzurechnen sind, geson-
dert festzustellen.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. 
keinem Kapitalertragsteuerabzug.

Negative steuerliche Erträge
Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an den 
Anleger ist nicht möglich. 

Abwicklungsbesteuerung
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen 
eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, 
wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahme-
preis die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet. Dies 
gilt höchstens für einen Zeitraum von zehn Kalenderjahren nach 
dem Kalenderjahr, in dem die Abwicklung beginnt.

Ausländische Anleger
Ausländische Anleger sind Anleger, die in Deutschland weder 
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und 
daher in Deutschland beschränkt steuerpflichtig sind. Diese 
Anleger werden nachfolgend auch als Steuerausländer bezeich-
net. Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei 
einer depotführenden Stelle in Deutschland, wird vom Steuerab-
zug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus 
der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er 
seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die 
Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt 
bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische 
Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entspre-
chend der Abgabenordnung 2) zu beantragen. Zuständig ist das 
für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. Soweit ein 
Steuerausländer einem inländischen Anleger vergleichbar ist, für 
den eine Erstattung der auf Fondsebene angefallenen Körper-
schaftsteuer möglich ist, ist grundsätzlich auch eine Erstattung 
möglich. Auf die obigen Ausführungen zu Steuerinländern wird 
verwiesen. Voraussetzung ist zudem, dass der Steuerausländer 
seinen Sitz und seine Geschäftsleitung in einem Amts- und Bei-
treibungshilfe leistenden ausländischen Staat hat. Dem Steuer-
ausländer empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem 
in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem 
Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche 
Konsequenzen aus dem Anteilerwerb in seinem Heimatland 
individuell zu klären.

Solidaritätszuschlag
Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne 

2 § 37 Abs. 2 AO.

aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug 
ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % zu erheben. 

Kirchensteuer
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer depotführenden 
Stelle in Deutschland (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerab-
zug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer 
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der 
Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum 
Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 
Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd be-
rücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den 
Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteu-
er kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt 
werden.

Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds
In den Fällen der Verschmelzung eines deutschen/luxemburgi-
schen Investmentfonds auf einen anderen deutschen/luxembur-
gischen Investmentfonds, bei denen derselbe Teilfreistellungssatz 
zur Anwendung kommt, kommt es weder auf der Ebene der 
Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Investmentfonds zu 
einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist 
steuerneutral. Erhalten die Anleger des übertragenden Invest-
mentfonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzah-
lung,3) ist diese steuerlich wie eine Ausschüttung zu behandeln. 

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertragen-
den von demjenigen des übernehmenden Investmentfonds ab, 
dann gilt der Investmentanteil des übertragenden Investment-
fonds als veräußert und der Investmentanteil des übernehmen-
den Investmentfonds als angeschafft. Der Gewinn aus der fikti-
ven Veräußerung gilt erst als zugeflossen, sobald der Investmen-
tanteil des übernehmenden Investmentfonds tatsächlich veräu-
ßert wird oder in bestimmten Fällen als veräußert gilt.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen 
Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informatio-
nen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug 
und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf interna-
tionaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die 
OECD hat hierfür unter anderem einen globalen Standard für 
den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in 
Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im 
Folgenden "CRS"). Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtlinie 
2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung inte-
griert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU 

3 § 190 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 KAGB.
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sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile an. 
Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informations-
austauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht 
umgesetzt. 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen 
Kreditinstitute und Wertpapierinstitute) dazu verpflichtet, be-
stimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es 
sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um 
in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige 
Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesell-
schaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots 
als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzin-
stitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte 
Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese 
übermittelt die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde 
des Kunden. 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im 
Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen 
Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer oder -
nummern; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Perso-
nen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten 
und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; 
Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder 
Ausschüttungen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus 
der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (ein-
schließlich Fondsanteilen)). 

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein 
Konto und/oder Depot bei einem Finanzinstitut unterhalten, das 
in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deut-
sche Finanzinstitute Informationen über Anleger, die in anderen 
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt 
für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen 
Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterlei-
tet. Entsprechend werden Finanzinstitute in anderen teilnehmen-
den Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland 
ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, 
die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern 
weiterleiten. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmen-
den Staaten ansässige Finanzinstitute Informationen über Anle-
ger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig 
sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die 
Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässig-
keitsstaaten der Anleger weiterleiten.

Allgemeiner Hinweis
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtige Personen (Steuerinländer). Sie sollen 
einen Überblick über die deutschen steuerlichen Folgen der 
Fondsanlage vermitteln und können nicht alle steuerlichen 
Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des 
Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen 
wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe 

über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu 
lassen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit be-
kannten Rechtslage aus. Es kann keine Gewähr dafür übernom-
men werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetz-
gebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung 
nicht ändert. 

18. Wirtschaftsprüfer

Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichtes ist die Deloit-
te GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Europa-Allee 91, 
60486 Frankfurt am Main, beauftragt.

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des Fonds. Bei der 
Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob bei der 
Verwaltung des Fonds die Vorschriften des KAGB sowie die 
Bestimmungen der Anlagebedingungen beachtet worden sind. 
Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer in einem 
besonderen Vermerk zusammenzufassen; der Vermerk ist in 
vollem Wortlaut im Jahresbericht wiederzugeben. Der Wirt-
schaftsprüfer hat den Bericht über die Prüfung des Fonds unver-
züglich nach Beendigung der Prüfung bei der BaFin einzurei-
chen.

19. Zahlungen an die Anleger/Verbreitung der 
Berichte und sonstige Informationen

19.1 Zahlungen an die Anleger
Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt, dass 
die Anleger eventuelle Ausschüttungen erhalten und Anteile 
zurückgenommen werden.

19.2 Verbreitung der Berichte
Der jeweils letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der Halbjah-
resbericht, der aktuelle Verkaufsprospekt mit der geltenden 
Fassung der Anlagebedingungen sowie das Basisinformations-
blatt werden von der Gesellschaft auf Anforderung kostenfrei 
zugeleitet. Diese Unterlagen sind auch bei der Verwahrstelle 
sowie im Internet unter www.deka.de erhältlich.

19.3 Sonstige Informationen
Wichtige Informationen an die Anleger werden im Bundesanzei-
ger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirt-
schafts- oder Tageszeitung oder im Internet unter www.deka.de 
bekannt gemacht. 

Informationen zu dem prozentualen Anteil der schwer liquidier-
baren Vermögensgegenstände, neuen Regelungen zum Liquidi-
tätsmanagement, zum jeweils aktuellen Risikoprofil und zur 
Steuerung dieser Risiken eingesetzten Risikomanagementsyste-
men, Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage und 
zur Gesamthöhe des Leverage enthält der Jahresbericht.
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20. Weitere von der Gesellschaft verwaltete 
Investmentvermögen

Die Gesellschaft verwaltet außer rund 450 Spezial-Investment-
vermögen folgende Publikums-Investmentvermögen:

Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 
(OGAW)
AriDeka
Deka-AV Europa Balance
Deka-BasisStrategie Flexibel
Deka-bAV Fonds
Deka Bund + S Finanz: 7–15
Deka-BR 35
Deka-BR 55
Deka-BR 75
Deka-BR 85
Deka-BR 100
Deka-CorporateBond Global Hedged Euro
Deka-CorporateBond NonFinancial
Deka-DeepDiscount 2y
Deka-DeepDiscount 2y (III) 
Deka-Deutschland Aktien Strategie
Deka-Digitale Kommunikation
Deka-DividendenStrategie
Deka-DividendenStrategie Europa
Deka-ESG DividendenStrategie
Deka-ESG GlobalChampions
Deka-ESG Kommunal
Deka-ESG StrategieInvest
Deka-Euro RentenKonservativ
Deka-Europa Aktien Strategie
Deka-Europa Balance
Deka-Europa Balance Dynamisch
Deka-EuropaBond
Deka-EuropaPotential CF
Deka-EuropaSelect
Deka-FlexFonds 35
Deka-FlexFonds 65
Deka-FlexFonds 100
Deka-FlexFonds Stabilität
Deka-Global Balance
Deka-Globale Renten High Income
Deka-GlobalChampions
Deka-Institutionell Renten Euroland
Deka-Institutionell Renten Europa
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027
Deka-Institutionell Stiftungen
Deka-Kirchen Balance
Deka-MegaTrends
Deka-Multi Asset Defensiv
Deka-Multi Asset Income
Deka-Multi Strategie Global PB
Deka-Multimanager Renten

Deka-PB Multi Asset Quant
Deka-Perspektive Dynamisch
Deka-Perspektive Multi Asset
Deka-Prämienstrategie Select
Deka-RentenNachrang
Deka-RentenReal
Deka-RentSpezial Ausgewogen 9/2032
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 
Deka-RentSpezial HighYield 9/2029
Deka-RentSpezial HighYield 9/2030
Deka-RentSpezial Plus 9/2030
Deka-RentSpezial Plus 9/2031
Deka-RentenStrategie Global
Deka-Schweiz
Deka-Sigma Plus Ausgewogen
Deka-Sigma Plus Konservativ
Deka-Stiftungen Balance
Deka-Technologie CF
Deka-UmweltInvest
Deka-VarioZins
Deka-Vega Plus
Deka-Zielfonds 2025–2029
Deka-Zielfonds 2030–2034
Deka-Zielfonds 2035–2039
Deka-Zielfonds 2040–2044
Deka-Zielfonds 2045–2049
Deka-Zielfonds 2050–2054
DekaFonds
DekaRent-international
DekaSpezial
DekaTresor
Multirent-INVEST
Multizins-INVEST
RenditDeka
Deka-Institutionell Weltzins ESG
Weltzins-INVEST
ZukunftsPlan I
ZukunftsPlan II
ZukunftsPlan III
ZukunftsPlan IV
Deka Active EUR High Yield UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Deka MDAX® UCITS ETF
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Deka Europe Defense UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
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Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI USA UCITS ETF
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
Deka MSCI Japan UCITS ETF
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market 
UCITS ETF
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Deka Future Energy ESG UCITS ETF
Deka S&P 500 UCITS ETF

Nur über spezielle Vertriebspartner
angeboten
BerolinaRent Deka
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition
Deka-ESG Dividenden RheinEdition
Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition
Frankfurter-Sparinvest Deka
Heidelberg Globale Aktien ESG
Heidelberg Globale Aktien ESG Offensiv
Mainfranken Strategiekonzept
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen

Naspa-Aktienfonds Global
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus
S-Multi Asset Ausgewogen
SK CorporateBond Invest Deka
SK Top Invest Deka
SK Rhein Neckar Nord Perspektive Invest
SSKM ESG Invest
WIN WeltINvest Aktien ESG

Alternative Investmentvermögen (AIF)

Gemischte Investmentvermögen
Deka-BR 20

Nur über spezielle Vertriebspartner
angeboten
WertpapierStrategiePortfolio MA
WertpapierStrategiePortfolio R
WertpapierStrategiePortfolio A

Sonstige Investmentvermögen
Deka-Sachwerte

Altersvorsorge-Sondervermögen
Deka-Multi Asset Europa Fokus AS

21. Nähere Angaben über die
Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Handelsregister
Frankfurt
HRB 40601

Eigenkapital
(Stand: 31. Dezember 2024)
gezeichnetes und
eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
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Aufsichtsrat
Dr. Matthias Danne (Vorsitzender)
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank 
Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Birgit Dietl-Benzin (stellvertretende Vorsitzende)
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main

Joachim Hoof 
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dres-
den, Dresden 

Peter Scherkamp
München

Dr. Bernd Türk
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Thorsten Neumann
W2 Professor der Hochschule Neu-Ulm, Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management,
Kronberg

Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salz-
burg

Jörg Boysen

Denis Friess

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanage-
ment GmbH, Frankfurt am Main 
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM In-
vest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., 
Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanage-
ment GmbH, Frankfurt am Main

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halb-
jahresberichten jeweils aktualisiert.

22. Recht des Käufers zum Widerruf nach
§ 305 KAGB (Außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossene Verträge)

1. Ist der Käufer von Anteilen an dem Fonds durch mündliche 
Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume 
desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermit-
telt hat, dazu bestimmt worden, eine auf den Kauf gerichte-
te Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese Erklärung 
nur gebunden, wenn er sie nicht der Gesellschaft gegenüber 
binnen einer Frist von zwei Wochen in Textform widerruft; 
dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft 
oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräu-
me hat. Bei Fernabsatzverträgen i. S. d. § 312c Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (nachfolgend "BGB"), bei denen 
es sich um Finanzdienstleistungen handelt, deren Preis auf 
dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt – wie z.B. 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anteilen an offenen 
Investmentvermögen – besteht ein Widerrufsrecht nicht, so-
fern die Parteien nichts anderes vereinbart haben 
(§ 312g Absatz 2  Nr. 8 BGB).

2. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
der Widerrufserklärung. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu 
laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsab-
schluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrech-
nung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über 
das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des 
Artikels 246 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch genügt. Ist streitig, ob oder zu 
welchem Zeitpunkt die Durchschrift des Antrags auf Ver-
tragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kau-
fabrechnung übersandt worden ist, trifft die Beweislast den 
Verkäufer.

3. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer 
nachweist, dass 

 der Käufer kein Verbraucher ist (Verbraucher ist jede natürli-
che Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können) 
oder 

 er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der 
Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung 
gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

4. Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der Käufer bereits 
Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Gesellschaft gege-
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benenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erwor-
benen Anteile, die bezahlten Kosten und ein Betrag auszu-
zahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach 
dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. 

5. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

6. Die vorstehenden Erläuterungen gelten entsprechend für den 
Verkauf der Anteile durch den Anleger.
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Allgemeine Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern 
und der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, ( „Gesell-
schaft“) für die von der Gesellschaft verwalteten Sonstigen Son-
dervermögen, die nur in Verbindung mit den für das jeweilige 
Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Anlagebedingun-
gen“ gelten.

§ 1 Grundlagen 

1. Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft und 
unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs 
(„KAGB“).

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen 
Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach 
dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB 
zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eige-
nen Vermögen in Form von Sondervermögen an. Der Ge-
schäftszweck des Sonstigen Sondervermögens ist auf die Ka-
pitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im 
Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der 
bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätig-
keit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der 
gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen.

3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem 
Anleger richtet sich nach den Allgemeinen Anlagebedingun-
gen (AAB) und Besonderen Anlagebedingungen (BAB) des 
Sondervermögens und dem KAGB.

§ 2 Verwahrstelle 

1. Die Gesellschaft bestellt für das Sondervermögen eine Ein-
richtung im Sinne des § 80 Absatz 2 KAGB als Verwahrstelle; 
die Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft 
und ausschließlich im Interesse der Anleger.

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich 
nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstel-
lenvertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen.

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe 
des § 82 KAGB auf ein anderes Unternehmen („Unterver-
wahrer“) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufspro-
spekt.

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Sondervermögen 
oder gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen ei-
nes verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 81 Absatz 

1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen Un-
terverwahrer, dem die Verwahrung von Vermögensgegen-
ständen nach § 82 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die 
Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass 
das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzufüh-
ren ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Ge-
genmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende An-
sprüche, die sich aus den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts auf Grund von Verträgen oder unerlaubten Handlun-
gen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet 
auch gegenüber dem Sonstigen Sondervermögen oder den 
Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch 
erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ih-
re Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB nicht er-
füllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwai-
gen Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 
1 unberührt.

§ 3 Fondsverwaltung 

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegen-
stände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle 
und ausschließlich im Interesse der Anleger.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern 
eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, 
diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzule-
gen. Sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung 
der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechts-
handlungen vorzunehmen. 

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtun-
gen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag ein-
gehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßga-
be der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeit-
punkt des Geschäftsabschlusses nicht zum Sondervermögen 
gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze 

Das Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem 
Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die Gesellschaft soll für 
das Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwer-
ben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie be-
stimmt in den BAB, welche Vermögensgegenstände für das 
Sondervermögen erworben werden dürfen.

II. Anlagebedingungen
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§ 5 Wertpapiere 

Sofern die BAB keine weiteren Einschränkungen vorsehen, darf 
die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rechnung des 
Sondervermögens Wertpapiere nur erwerben, wenn

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („Bundesanstalt“) zugelassen 
ist1, 

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt 
oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen 
ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpa-
piere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre Zulas-
sung an einem organisierten Markt oder die Einbeziehung in 
diesen Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der 
Bundesanstalt zugelassen ist und die Zulassung oder Einbe-
ziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer 
Ausgabe erfolgt,

e) sie Aktien sind, die dem Sondervermögen bei einer Kapitaler-
höhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum Sondervermö-
gen gehören, erworben werden,

1 Die „Liste der zugelassenen Börsen und der anderen organisierten Märkte gemäß 
§ 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB wird auf der Internetseite der Bundesanstalt 
veröffentlicht (http://www.bafin.de). 

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 193 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien erfüllen,

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erfüllen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d) 
darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Voraussetzungen des § 
193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind auch 
Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrühren, welche ihrerseits 
nach diesem § 5 erwerbbar sind. 

§ 6 Geldmarktinstrumente 

1. Sofern die BAB keine weiteren Einschränkungen vorsehen, 
darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rech-
nung des Sondervermögens Instrumente, die üblicherweise 
auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie verzinsliche 
Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Son-
dervermögen eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Ta-
gen haben, deren Verzinsung nach den Ausgabebedingun-
gen während ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, mindes-
tens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird 
oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere 
entspricht („Geldmarktinstrumente“), erwerben. 

Geldmarktinstrumente dürfen für das Sondervermögen nur 
erworben werden, wenn sie

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zu-
gelassen oder in diesen einbezogen sind,

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem an-
deren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organi-
sierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist2,

c) von der Europäischen Union, dem Bund, einem Sonderver-
mögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitglied-
staat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen Zen-
tralbank oder der Europäischen Investitionsbank, einem Dritt-
staat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Glied-
staat dieses Bundesstaates oder von einer internationalen öf-

2 siehe Fußnote 1
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fentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitglied-
staat der Europäischen Union angehört, begeben oder ga-
rantiert werden,

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpa-
piere auf den unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten 
Märkten gehandelt werden,

e) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Europäi-
schen Union festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt 
ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, 
die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des 
Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, unterliegt 
und diese einhält, begeben oder garantiert werden, oder

f) von anderen Emittenten begeben werden und diese den 
Anforderungen des § 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB ent-
sprechen.

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur 
erworben werden, wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen 
des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen.

§ 7 Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Bank-
guthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Mona-
ten haben. Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben können 
bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten wer-
den; die Guthaben können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz 
in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffas-
sung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen 
Union gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in den BAB 
nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf 
Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile 

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann 
die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens Anteile 
an Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 
(OGAW-Richtlinie) erwerben. Anteile an anderen inländi-
schen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften 
mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF 
und ausländischen offenen AIF, können erworben werden, 
sofern sie die Anforderungen des § 196 Absatz 1 Satz 2 
KAGB erfüllen.

2. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann 
die Gesellschaft darüber hinaus Anteile an Publikums-Son-
dervermögen nach Maßgabe der §§ 218 und 219 KAGB 

(Gemischte Sondervermögen), Aktien von Investmentaktien-
gesellschaften mit veränderlichem Kapital, deren Satzung ei-
ne einem Gemischten Sondervermögen vergleichbare Anla-
geform vorsieht, sowie Anteile oder Aktien an entsprechen-
den EU-Investmentvermögen oder ausländischen AIF erwer-
ben.

3. Anteile an Investmentvermögen gemäß Absatz 1 und 2 darf 
die Gesellschaft nur erwerben, wenn diese nach den Anlage-
bedingungen oder der Satzung der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital, des EU-Investmentvermögens, der EU-Verwaltungs-
gesellschaft, des ausländischen AIF oder der ausländischen 
AIF-Verwaltungsgesellschaft insgesamt höchstens 10 % des 
Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen inländischen 
Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit verän-
derlichem Kapital, offene EU-Investmentvermögen oder aus-
ländischen offenen AIF anlegen.

4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann 
die Gesellschaft zusätzlich Anteile an Publikums-Sonderver-
mögen nach Maßgabe der §§ 220 bis 224 KAGB (Sonstige 
Sondervermögen), Aktien von Investmentaktiengesellschaf-
ten mit veränderlichem Kapital, deren Satzung eine einem 
Sonstigen Sondervermögen vergleichbare Anlageform vor-
sieht, sowie Anteile oder Aktien an vergleichbaren EU-AIF 
oder ausländischen AIF erwerben.

5. Anteile oder Aktien an Investmentvermögen gemäß Absatz 4 
dürfen nur erworben werden, wenn deren Vermögensge-
genstände von einer Verwahrstelle verwahrt werden oder die 
Funktionen der Verwahrstelle von einer anderen vergleichba-
ren Einrichtung wahrgenommen werden und soweit diese 
Investmentvermögen ihre Mittel nicht ihrerseits in Anteile 
oder Aktien an anderen Sonstigen Sondervermögen sowie 
an entsprechenden EU-AIF oder ausländischen AIF investie-
ren. Die Gesellschaft darf nicht in Anteile an ausländischen 
offenen Investmentvermögen aus Staaten anlegen, die bei 
der Bekämpfung der Geldwäsche nicht im Sinne internatio-
naler Vereinbarungen kooperieren.

§ 9 Derivate 

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann 
die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des Sonderver-
mögens Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente einsetzen. Sie darf – der Art und dem Umfang 
der eingesetzten Derivate und Finanzinstrumente mit deriva-
tiver Komponente entsprechend – zur Ermittlung der Auslas-
tung der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisi-
kogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente entweder den einfachen 
oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemäß § 197 
Absatz 3 KAGB erlassenen „Verordnung über Risikomanage-
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ment und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wert-
papier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentver-
mögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch („DerivateV“) 
nutzen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie 
regelmäßig nur Grundformen von Derivaten und Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen 
aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente sowie gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zu-
lässigen Basiswerten im Sondervermögen einsetzen. Komple-
xe Derivate mit gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässi-
gen Basiswerten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren An-
teil eingesetzt werden. Der nach Maßgabe von § 16 Deriva-
teV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des Sondervermö-
gens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert 
des Sondervermögens übersteigen.

Grundformen von Derivaten sind:

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 Absatz 1 
KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach § 196 
KAGB;

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach § 197 
Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen 
nach § 196 KAGB und auf Terminkontrakte nach Buchstabe 
a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:
aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten 
Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und
bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear 
von der positiven oder negativen Differenz zwischen Basis-
preis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn 
die Differenz das andere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in 
Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen 
Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert 
beziehen (Single Name Credit Default Swaps) .

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf 
sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsys-
tems – in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer Kompo-
nente oder Derivate investieren. 

4. Hierbei darf der dem Sondervermögen zuzuordnende poten-
zielle Risikobetrag für das Marktrisiko ("Risikobetrag") zu 
keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobe-
trags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermö-
gens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Alternativ darf 

der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 % des Wertes des 
Sondervermögens übersteigen.

5. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen 
Geschäften von den in den Anlagebedingungen oder von 
den im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und 
-grenzen abweichen.

6. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente zum Zwecke der Absicherung, der 
effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusat-
zerträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse 
der Anleger für geboten hält.

7. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von 
Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente darf die Gesellschaft jederzeit gemäß § 6 Satz 3 der 
DerivateV zwischen dem einfachen und dem qualifizierten 
Ansatz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmi-
gung durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den 
Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen 
und im nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht be-
kannt zu machen.

8. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente wird die Gesellschaft die DerivateV 
beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 

Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die 
Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens in folgende 
weitere Vermögensgegenstände anlegen:

a) Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB;

b) Edelmetalle gemäß § 221 Absatz 1 Nr. 3 KAGB;

c) unverbriefte Darlehensforderungen gemäß § 221 Absatz 1 
Nr. 4 KAGB.

§ 10a Nicht mehr erwerbbare Vermögensgegenstände

Anteile an Immobilien-Investmentvermögen und Investmentver-
mögen mit zusätzlichen Risiken sowie Unternehmensbeteiligun-
gen, sofern der Verkehrswert der Beteiligungen ermittelt werden 
kann, die bis zum 21. Juli 2013 nach den im Erwerbszeitpunkt 
geltenden Vertragsbedingungen zulässigerweise erworben wur-
den, können ungeachtet der Bestimmungen in den BAB weiter 
gehalten werden. Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, ob und 
wann derartige Vermögensgegenstände veräußert werden; ein 
Neuerwerb derartiger Vermögensgegenstände ist ausgeschlos-
sen.
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§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen 

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in der 
DerivateV und in den Anlagebedingungen festgelegten 
Grenzen und Beschränkungen zu beachten.

2. Die Gesellschaft darf in Anteile oder Aktien gemäß § 8 Ab-
satz 4 nur bis zu 30 Prozent des Wertes des Sonstigen Son-
dervermögens anlegen. Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens nicht in mehr als zwei Investmentver-
mögen gemäß § 8 Absatz 4 vom gleichen Emittenten oder 
Fondsmanager investieren. 

3. Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass der Anteil der für 
Rechnung des Sondervermögens gehaltenen Edelmetalle, 
Derivate und unverbrieften Darlehensforderungen einschließ-
lich solcher, die als sonstige Anlageinstrumente im Sinne des 
§ 198 KAGB erwerbbar sind, 30 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht übersteigt. Derivate im Sinne des § 197 Ab-
satz 1 KAGB werden auf diese Grenze nicht angerechnet. 

4. Anlagen gemäß § 10 Satz 1 Buchstabe (a) dürfen 20 Prozent 
des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. 

5. Die Gesellschaft darf die in den Absätzen 2 bis 4 sowie die in 
§ 15 bestimmten Grenzen in den ersten sechs Monaten seit 
Errichtung des Sondervermögens sowie nach vollzogener 
Verschmelzung durch das übernehmende Sondervermögen 
jeweils unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung 
überschreiten.

§ 12 Verschmelzung

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 
KAGB

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
dieses Sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder 
ein neues, dadurch gegründetes Sondervermögen oder eine 
Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital 
übertragen;

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
eines anderen Sondervermögens oder einer Investmentakti-
engesellschaft mit veränderlichem Kapital in das Sonderver-
mögen aufnehmen.

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Bundesan-
stalt. Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den 
§§ 182 bis 191 KAGB.

§ 13 Wertpapier-Darlehen 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens ei-
nem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein marktgerech-
tes Entgelt nach Übertragung ausreichender Sicherheiten ge-
mäß § 200 Absatz 2 KAGB ein Wertpapier-Darlehen auf un-
bestimmte oder bestimmte Zeit gewähren. Der Kurswert der 
zu übertragenden Wertpapiere darf zusammen mit dem 
Kurswert der für Rechnung des Sondervermögens demselben 
Wertpapier-Darlehensnehmer einschließlich konzernangehö-
riger Unternehmen im Sinne des § 290 Handelsgesetzbuch 
(HGB) bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpa-
piere 10 % des Wertes des Sondervermögens nicht überstei-
gen. Sofern für die Rückerstattung des Wertpapierdarlehens 
eine Zeit bestimmt ist, muss die Rückerstattung spätestens 
30 Tage nach der Übertragung der Wertpapiere fällig sein. 
Der Kurswert der für eine bestimmte Zeit zu übertragenden 
Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert der für Rech-
nung des Sondervermögens bereits als Wertpapier-Darlehen 
für eine bestimmte Zeit übertragenen Wertpapiere 15 % des 
Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.

2. Werden die Sicherheiten für die übertragenen Wertpapiere 
vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, 
müssen die Guthaben auf Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 
2 Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die 
Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese 
Guthaben in der Währung des Guthabens in folgende Ver-
mögensgegenstände anzulegen:

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität aufweisen 
und die vom Bund, von einem Land, der Europäischen Uni-
on, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 
Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder ei-
nem Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend 
den von der Bundesanstalt auf Grundlage des § 4 Absatz 2 
KAGB erlassenen Richtlinien, oder

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäftes mit einem 
Kreditinstitut, das die jederzeitige Rückforderung des aufge-
laufenen Guthabens gewährleistet.

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem 
Sonstigen Sondervermögen zu.

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapier-
sammelbank organisierten Systems zur Vermittlung und Ab-
wicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, das von den 
Anforderungen nach § 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB abweicht, 
wenn durch die Bedingungen dieses Systems die Wahrung 
der Interessen der Anleger gewährleistet ist.
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4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf 
die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf 
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gewähren so-
fern diese Vermögensgegenstände für das Sondervermögen 
erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten 
hierfür sinngemäß.

§ 14 Pensionsgeschäfte 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens 
Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Absatz 2 
HGB gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleis-
tungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmen-
verträge abschließen.

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegenstand 
haben, die nach den Anlagebedingungen für das Sonderver-
mögen erworben werden dürfen.

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 12 
Monaten haben.

4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf 
die Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf Geld-
marktinstrumente und Investmentanteile abschließen, sofern 
diese Vermögensgegenstände für das Sondervermögen er-
werbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten 
hierfür sinngemäß.

§ 15 Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anle-
ger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 20 % des Wertes des 
Sondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingungen der Kre-
ditaufnahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kredit-
aufnahme zustimmt.

§ 16 Anteile 

1. Die Anteile am Sondervermögen lauten auf den Inhaber und 
werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische An-
teilscheine begeben.

2. Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde 
verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist ausgeschlos-
sen. Mit dem Erwerb eines Anteils am Sondervermögen er-
wirbt der Anleger einen Miteigentumsanteil an der Samme-
lurkunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BAB nichts 
Abweichendes geregelt ist.

3. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, 
insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausga-

beaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des 
Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlage-
summe oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklas-
sen) haben. Die Einzelheiten sind in den BAB festgelegt.

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Aussetzung 

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht 
beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von 
Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle 
oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die BAB 
können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern 
erworben und gehalten werden dürfen. 

3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der 
Anteile verlangen, soweit nachstehend oder in den BAB 
nichts Abweichendes geregelt ist. Die Gesellschaft ist ver-
pflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis 
für Rechnung des Sondervermögens zurückzunehmen. Rück-
nahmestelle ist die Verwahrstelle.

4. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe und Rücknah-
me der Anteile gemäß § 98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, 
wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aus-
setzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger 
erforderlich erscheinen lassen.

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend ver-
breiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem 
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informations-
medien über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der 
Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die Aus-
setzung und Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile 
unverzüglich nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.

§ 18 Abspaltung illiquider Anlagen 

Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger des Sondervermö-
gens illiquide Anlagen abspalten.

§ 19 Liquiditätsmanagementinstrumente 

1. Die Gesellschaft nutzt mindestens zwei der folgenden Liqui-
ditätsmanagementinstrumente. Sie bestimmt in den BAB, 
welche Liquiditätsmanagementinstrumente für das Sonder-
vermögen verwendet werden.
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a) Rücknahmebeschränkung

Die Gesellschaft darf das Recht der Anleger auf Rückgabe ih-
rer Anteile vorübergehend und teilweise beschränken, so 
dass die Anleger nur einen bestimmten Teil ihrer Anteile zu-
rückgeben können.

b) Verlängerung der Rückgabefrist

Die Gesellschaft darf die Rückgabefrist verlängern.

c) Rückgabegebühr

Die Gesellschaft darf eine Rückgabegebühr innerhalb einer 
vorgegebenen Bandbreite erheben, die unter Berücksichti-
gung der Liquiditätskosten von den Anlegern bei der Rück-
gabe von Anteilen an das Sondervermögen gezahlt und mit 
der sichergestellt wird, dass Anleger, die im Sondervermögen 
verbleiben, nicht unangemessen benachteiligt werden.

d) Swing Pricing oder Dual Pricing

Die Gesellschaft darf Swing Pricing oder Dual Pricing nutzen. 
Swing Pricing ist ein im Voraus festgelegter Mechanismus, 
bei dem der Nettoinventarwert der Anteile des Sondervermö-
gens durch Anwendung eines Faktors („Swing-Faktor“), der 
die Liquiditätskosten berücksichtigt, angepasst wird. Dual Pri-
cing ist ein im Voraus festgelegter Mechanismus, bei dem die 
Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Anteile des Sonder-
vermögens festgelegt werden, indem der Nettoinventarwert 
pro Anteil um einen Faktor, der die Liquiditätskosten abbil-
det, angepasst wird.

e) Verwässerungsschutzgebühr

Die Gesellschaft darf eine Verwässerungsschutzgebühr erhe-
ben, die ein Anleger bei der Ausgabe oder der Rücknahme 
von Anteilen an das Sondervermögen zahlt, die das Sonder-
vermögen für die aufgrund des Umfangs dieser Transaktion 
entstandenen Liquiditätskosten entschädigt und die sicher-
stellt, dass andere Anleger nicht in ungerechtfertigter Weise 
benachteiligt werden.

f) Sachauskehr

Die Gesellschaft darf Vermögenswerte, die vom oder für das 
Sondervermögen gehalten werden, an einen professionellen 
Anleger anstelle der Auszahlung des Rücknahmepreises 
übertragen, um Rückgaben von Anteilen auszuführen.

2. Die Gesellschaft darf neben den in Absatz 1 genannten auch 
weitere Instrumente zur Steuerung der Liquidität des Sonder-
vermögens einsetzen. Die Voraussetzungen der Anwendung 
solcher Instrumente werden in den BAB geregelt.

§ 20 Ausgabe- und Rücknahmepreise 

1. Soweit in den BAB nichts Abweichendes geregelt ist, wird 
zur Ermittlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der An-
teile der Nettoinventarwert (Summe der Verkehrswerte der 
zu dem Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstän-
de abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen 
Verbindlichkeiten) ermittelt und durch die Zahl der umlau-
fenden Anteile geteilt („Anteilwert“). Werden gemäß § 16 
Absatz 3 unterschiedliche Anteilklassen für das Sonderver-
mögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- 
und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu er-
mitteln. 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß 
§§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungsle-
gungs- und Bewertungsverordnung (KARBV).

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am Sonderver-
mögen gegebenenfalls zuzüglich eines in den BAB festzuset-
zenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 
KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert am 
Sondervermögen gegebenenfalls abzüglich eines in den BAB 
festzusetzenden Rücknahmeabschlags gemäß § 165 Absatz 
2 Nr. 8 KAGB. Soweit in den BAB vorgesehen, können zu-
sätzliche Gebühren als Liquiditätsmanagementinstrumente 
anfallen.

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilerwerbs- und Rücknah-
meaufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilser-
werbs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungs-
tag, soweit in den BAB nichts anderes bestimmt ist. Sofern 
die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen gemäß § 17 
Absatz 4 aussetzt, ist der Abrechnungsstichtag für diese 
Rücknahmeaufträge der nach der Wiederaufnahme folgende 
Wertermittlungstag.

4. Der Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie die Ausgabe- 
und Rücknahmepreise werden an Bewertungstagen ermit-
telt. Bewertungstage sind Montag bis Freitag außer gesetzli-
che Feiertage in Hessen und nachfolgend genannte Tage. 
Die gesetzlichen Feiertage sind Sonntage, der Neujahrstag, 
der Karfreitag, der Ostermontag, der 1. Mai, der Himmel-
fahrtstag, der Pfingstmontag, der Fronleichnamstag, der Tag 
der Deutschen Einheit, der 1. und 2. Weihnachtstag. Ferner 
findet an Samstagen, an Heiligabend und an Silvester keine 
Bewertung statt. An den vorgenannten Tagen, die keine Be-
wertungstage sind, wird für den Nettoinventarwert, den An-
teilwert sowie für die Ausgabe- und Rücknahmepreise der je-
weils letzte Bewertungstag zugrunde gelegt. In den BAB 
können darüber hinaus weitere Tage angegeben sein, die 
keine Bewertungstage sind.
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§ 21 Kosten 

In den BAB werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, 
der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, die 
dem Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für 
Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den BAB darüber hinaus 
anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und auf-
grund welcher Berechnung sie zu leisten sind. 

Sofern die BAB des Sondervermögens die Berechnung einer 
Vergütung auf einer täglichen Basis vorsehen, wird die jeweilige 
Vergütung täglich in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren 1/366) auf 
Basis des bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes des 
Sondervermögens berechnet. Eine täglich berechnete Vergütung 
wird von dem bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwert 
des Sondervermögens bewertungstäglich abgegrenzt. Bewer-
tungstägliche Abgrenzung vom Nettoinventarwert des Sonder-
vermögens im vorgenannten Sinne bedeutet, dass die bereits 
ermittelte Vergütung bis zu deren Entnahme als Verbindlichkeit 
für die Ermittlung des Nettoinventarwerts berücksichtigt wird. 
Die Gesellschaft entnimmt dem Sondervermögen die bereits 
abgegrenzte Vergütung zu den in den BAB angegebenen Zeit-
punkten. Der Entnahmezeitpunkt hat wegen der bewertungs-
täglichen Abgrenzung keinen Einfluss auf die Höhe der Vergü-
tung und den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwert.

Somit werden an jedem Tag, der ein Bewertungstag ist, die 
Vergütungen auf Basis des Nettoinventarwertes des vorangegan-
genen Bewertungstages berechnet und als Verbindlichkeit im 
Nettoinventarwert des aktuellen Bewertungstages mindernd 
berücksichtigt. An jedem Tag, der kein Bewertungstag ist, wer-
den die Vergütungen auf Basis des Nettoinventarwertes des 
vorangegangenen Bewertungstages berechnet und als Verbind-
lichkeit im Nettoinventarwert des nächsten Bewertungstages 
mindernd berücksichtigt.

§ 22 Besondere Informationspflichten gegenüber den 
Anlegern

Die Gesellschaft wird den Anleger gemäß §§ 300, 308 Absatz 4 
KAGB informieren. Die Einzelheiten sind in den BAB festgelegt. 

§ 23 Rechnungslegung 

1. Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 
des Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahres-
bericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung ge-
mäß § 101 Absatz 1 bis 3 KAGB bekannt.

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres 
macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 103 
KAGB bekannt.

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermögens wäh-
rend des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwal-
tungsgesellschaft übertragen oder das Sondervermögen 
während des Geschäftsjahres auf ein anderes Sondervermö-
gen oder eine Investmentaktiengesellschaft mit veränderli-
chem Kapital verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den 
Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der 
den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 
entspricht.

§ 24 Kündigung und Abwicklung des Sondervermögens 
durch die Gesellschaft

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sondervermögens 
durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hin-
aus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die 
Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kün-
digung mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich 
zu unterrichten. Ab Bekanntmachung ihrer Kündigung nach 
Satz 1 ist die Gesellschaft verpflichtet, das Sondervermögen 
abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen.

2. Anlagegrenzen müssen im Rahmen der Abwicklung nicht 
mehr eingehalten werden. Die Verpflichtung zur Verwaltung 
des Sondervermögens endet erst, wenn die Gesellschaft das 
Sondervermögen abgewickelt hat.

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem sie das Sonderver-
mögen abgewickelt hat, einen Abwicklungsbericht zu erstel-
len, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 
23 Absatz 1 entspricht.

§ 25 Abwicklung des Sondervermögens durch die Ver-
wahrstelle in anderen Fällen als durch Kündigung 
durch die Gesellschaft

1. Im Falle der Abwicklung und Verteilung des Sondervermö-
gens durch die Verwahrstelle unter Wahrung der Interessen 
der Anleger nach § 100 Absatz 2 KAGB hat die Verwahr-
stelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Abwicklungstä-
tigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die 
Abwicklung erforderlich sind. Anlagegrenzen müssen im 
Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden. 
Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstel-
le von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer 
anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des 
Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebe-
dingungen übertragen.

2. Wird das Sondervermögen durch die Verwahrstelle abgewi-
ckelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an 
dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht 
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zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht 
gemäß § 23 Absatz 1 entspricht.

§ 26 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der 
Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungs-
recht über das Sondervermögen auf eine andere Kapitalver-
waltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf 
der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht so-
wie in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektroni-
schen Informationsmedien bekannt gemacht. Die Übertra-
gung wird frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger wirksam. 

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das Sonderver-
mögen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmigung der 
Bundesanstalt, sofern die neue Verwahrstelle nicht bereits als 
Verwahrstelle für ein anderes Sonstiges Sondervermögen von 
der Bundesanstalt genehmigt wurde. 

§ 27 Änderungen der Anlagebedingungen 

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern. 

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorheri-
gen Genehmigung durch die Bundesanstalt. Soweit die Än-
derungen nach Satz 1 als wesentlich im Sinne des § 163 Ab-
satz 4 Satz 2 KAGB für die Anleger des Sondervermögens 
einzustufen sind, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung 
des Aufsichtsrates der Gesellschaft. 

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesan-
zeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufspro-
spekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien be-
kannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf 
die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzu-
weisen. Im Falle von anlegerbenachteiligenden Kostenände-
rungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nr. 11 KAGB oder anle-
gerbenachteiligenden Änderungen in Bezug auf wesentliche 
Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der Anlage-
grundsätze des Sondervermögens im Sinne des § 163 Absatz 
3 KAGB sind den Anlegern zeitgleich mit der Bekanntma-
chung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehe-
nen Änderungen der Anlagebedingungen und ihre Hinter-
gründe in einer verständlichen Art und Weise mittels eines 
dauerhaften Datenträgers zu übermitteln. Im Falle von Ände-
rungen der bisherigen Anlagegrundsätze sind die Anleger 

zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu in-
formieren.

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Än-
derungen der Kosten und der Anlagegrundsätze, jedoch 
nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der entsprechenden 
Bekanntmachung. Mit Zustimmung der Bundesanstalt kann 
ein früherer Zeitpunkt bestimmt werden, soweit es sich um 
eine Änderung der Kosten handelt, die den Anleger begüns-
tigt.

§ 28 Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

§ 29 Streitbeilegungsverfahren

Die Gesellschaft hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet3. Bei 
Streitigkeiten können Verbraucher die Ombudsstelle für Invest-
mentfonds des BVI Bundesverband Investment und Asset Mana-
gement e.V. als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle anru-
fen. Die Gesellschaft nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor 
dieser Schlichtungsstelle teil4.

Die Kontaktdaten lauten: Büro der Ombudsstelle des BVI Bun-
desverband Investment und Asset Management e.V., Unter den 
Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investment-
fonds.de.

3 § 36 Absatz 1 Nr. 1 VSBG
4 § 36 Absatz 1 Nr. 2 VSBG

http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/
http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/
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Besondere Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern 
und der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, („Gesell-
schaft“) für das von der Gesellschaft verwaltete Sonstige Son-
dervermögen 

Deka-Sachwerte,

die nur in Verbindung mit den für Sonstige Sondervermögen von 
der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingun-
gen“ (AAB) gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

1. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Ver-
mögensgegenstände erwerben:

1. Wertpapiere gemäß § 5 AAB,

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 AAB,

3. Bankguthaben gemäß § 7 AAB, 

4. Investmentanteile gemäß § 8 AAB,

5. Derivate gemäß § 9 AAB,

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 AAB.

2. Der unmittelbare Erwerb von Edelmetallen und unverbrieften 
Darlehensforderungen ist ausgeschlossen.

§ 2 Anlagegrenzen

1. Das Sondervermögen muss, unter Beachtung der Bestim-
mungen der Absätze 2 bis 6, zu mindestens 51 % in Vermö-
gensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte angelegt wer-
den. Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte im 
Sinne von Satz 1 sind:

a) Aktien;

b) Anteile an Immobilien-Sondervermögen;

c) inflationsindexierte Anleihen; inflationsindexierte Anlei-
hen sind verzinsliche Wertpapiere, bei denen Zins- 
und/oder Rückzahlungsbetrag an die Entwicklung eines 
Inflationsindex, z. B. den unrevidierten harmonisierten 
Verbraucherpreisindex (HVPI) ohne Tabak in der Euro-
zone, gekoppelt werden;

d) Wertpapiere auf Edelmetalle und sonstige Rohstoffe 
sowie entsprechende Indizes (Delta-1 Zertifikate und 

Exchange Traded Commodities), wenn deren Erwerb 
nicht zu einer physischen Lieferung der Edelmetalle 
oder Rohstoffe führt;

e) Anteile an anderen Investmentvermögen gemäß § 1 
Absatz 1 Nr. 4 BAB, soweit diese in die vorgenannten 
Vermögensgegenstände sowie unmittelbar in Edelme-
talle investiert sind;

f) andere Wertpapiere (insbesondere Zertifikate und Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen, die keine Invest-
mentvermögen sind), soweit diese die vorgenannten 
Vermögensgegenstände als Basiswert haben, in diese 
investieren oder sich anderweitig auf diese beziehen 
oder deren Wertentwicklung abbilden.

2. Das Sondervermögen darf, vorbehaltlich der Grenze nach 
Absatz 1, vollständig in Aktien, fest- und/oder variabel ver-
zinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente gemäß § 1 
Absatz 1 Nr. 1 und 2 BAB angelegt werden.

3. Bis zu 50 % des Wertes des Sondervermögens darf in Immo-
bilen-Sondervermögen angelegt werden, wenn deren Ver-
tragsbedingungen folgende Immobilien-Investitionen vorse-
hen:

 Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke, gemischt ge-
nutzte Grundstücke, Grundstücke im Zustand der Bebauung, 
unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte, Beteiligungen an Im-
mobilien-Gesellschaften, Rechte in der Form des Wohnungs-
eigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Tei-
lerbbaurechts, sowie Nießbrauchsrechte an Grundstücken.

Nach dem 21. Juli 2013 dürfen keine neuen Investitionen in 
Immobilien-Sondervermögen mehr erfolgen; zu dem Zeit-
punkt im Sondervermögen gehaltene Immobilien-Sonderver-
mögen dürfen weiter gehalten werden.

4. Das Sondervermögen darf, vorbehaltlich der Grenze nach 
Absatz 1, vollständig in Anteilen an Investmentvermögen ge-
mäß § 1 Absatz 1 Nr. 4 BAB angelegt werden.

5. Das Sondervermögen darf, vorbehaltlich der Grenze nach 
Absatz 1, vollständig in Gemischte Investmentvermögen an-
gelegt werden. Gemischte Investmentvermögen im Sinne des 
KAGB können nach deren Anlagebedingungen folgende In-
vestitionen vorsehen:

 Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Invest-
mentanteile nach § 196 KAGB, Derivate, Sonstige Anlagein-
strumente gemäß § 198 KAGB, Anteile oder Aktien an offe-
nen Investmentvermögen gemäß §§ 219 Absatz 1 Nr. 2a) 
und Absatz 1 Nr. 2b) KAGB.
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6. In Vermögensgegenstände gemäß § 8 Absatz 4 AAB darf 
insgesamt bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens an-
gelegt werden.

Sonstige Investmentvermögen im Sinne des KAGB können 
nach den folgenden Grundsätzen erworben werden:

 Nach den Anlagebedingungen können die Sonstigen Invest-
mentvermögen folgende Investitionen vorsehen: Wertpapie-
re, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Sonstige Anlage-
instrumente gemäß § 198 KAGB, Anteile an Investmentver-
mögen gemäß § 219 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 KAGB, 
Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderun-
gen. 

 Gemäß § 219 Absatz 2 Satz 2 KAGB dürfen für das Sonder-
vermögen nur solche Sonstigen Investmentvermögen erwor-
ben werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder Sat-
zungen vorsehen, dass sie selbst ihre Mittel nicht in andere 
Investmentvermögen anlegen.

 Sonstige Investmentvermögen dürfen auch erworben wer-
den, wenn sie ihre Mittel unbegrenzt in Bankguthaben, 
Geldmarktinstrumenten und/oder Anteilen an Investmentver-
mögen im Sinne des § 196 KAGB anlegen dürfen, die ihrer-
seits ausschließlich in Bankguthaben und Geldmarktinstru-
mente anlegen dürfen. Eine Mindestliquidität in Form von 
Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten oder anderen liqui-
den Mitteln muss in erwerbbaren Sonstigen Investmentver-
mögen nicht vorgesehen sein. Der Einsatz von Derivaten, 
auch zur Generierung von Leverage, in erwerbbaren Sonsti-
gen Investmentvermögen kann unbeschränkt erfolgen.

 In den erwerbbaren Sonstigen Investmentvermögen ist, auch 
zur Generierung von Leverage, der Einsatz von Wertpapier-
Darlehensgeschäften sowie die Aufnahme kurzfristiger Kredi-
te bis zur Höhe von 20 % des Wertes des Sondervermögens 
möglich, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme 
marktüblich sind und dies in den Anlagebedingungen des er-
werbbaren Sonstigen Investmentvermögens vorgesehen ist.

 Dieses Sondervermögen darf nicht in mehr als zwei Sonstige 
Investmentvermögen vom gleichen Emittenten oder Fonds-
manager und nicht in ausländische Zielfonds aus Staaten an-
legen, die bei der Bekämpfung der Geldwäsche nicht im Sin-
ne internationaler Vereinbarungen kooperieren.

 Bei den Sonstigen Sondervermögen müssen die Vermögens-
gegenstände von einer Verwahrstelle verwahrt oder die 
Funktion der Verwahrstelle von einer anderen vergleichbaren 
Einrichtung wahrgenommen werden.

 Erwerbbare Sonstige Sondervermögen dürfen keine Vermö-
gensgegenstände verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäfts-
abschlusses nicht zum Investmentvermögen gehören (Leer-

verkaufsverbot).

Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die 
Anlagegrenzen des §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzu-
rechnen.

7. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens darf in Bank-
guthaben gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 3 der BAB angelegt wer-
den.

ANTEILKLASSEN

§ 3 Anteilklassen

1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 
§ 16 Absatz 3 AAB gebildet werden, die sich hinsichtlich der 
Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung 
des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Vertriebs-
vergütungen, der Mindestanlagesumme oder einer Kombina-
tion dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung neuer An-
teilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. 
Es ist nicht notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im 
Umlauf sind.

2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften aus-
schließlich zugunsten einer einzigen Währungsanteilklasse ist 
zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsi-
cherung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Refe-
renzwährung) darf die Gesellschaft auch unabhängig von § 9 
AAB Derivate im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB auf Wech-
selkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwert-
verluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Refe-
renzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegen-
ständen des Sondervermögens zu vermeiden.

3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errech-
net, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, 
die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermö-
gen ggf. abzuführenden Steuern) und die Verwaltungsvergü-
tung, die Vertriebsvergütungen und die Ergebnisse aus Wäh-
rungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfal-
len, einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser An-
teilklasse zugeordnet werden. 

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Ver-
kaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht ein-
zeln aufgezählt. Die Anteilklassen kennzeichnenden Ausge-
staltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, 
Währung des Anteilwertes, Verwaltungsvergütung, Ver-
triebsvergütungen, Mindestanlagesumme oder eine Kombi-
nation dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und 
im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKGABEFRIST, RÜCKNAHME-
BESCHRÄNKUNG UND KOSTEN
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§ 4 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des 
Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach 
Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabepreis

Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 3,00 % des Anteilwerts. Es 
steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 
niedrigere Ausgabeaufschläge zu berechnen oder von der Be-
rechnung eines Ausgabeaufschlags abzusehen.

§ 6 Rücknahmebeschränkung

1. Abweichend von § 17 Absatz 3 AAB kann die Gesellschaft 
die Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen 
verlängern. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Be-
dingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren 
maximale Dauer enthält der Verkaufsprospekt.

2. Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorüber-
gehend anteilig beschränken (Rücknahmebeschränkung), 
wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gegebe-
nen Wertermittlungstag mindestens 5 % des Nettoinventar-
wertes erreichen (Schwellenwert). Eine Beschreibung der 
Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rücknahmebe-
schränkung enthält der Verkaufsprospekt.

§ 7 Kosten

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermö-
gens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 3,00 % 
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sonderver-
mögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten 
am Ende eines jeden Tages errechnet wird. Die Vergütung 
wird monatlich anteilig erhoben.
Die Gesellschaft entnimmt die Verwaltungsvergütung für al-
le Kalendertage eines Monats bis zum 10. Kalendertag des 
Folgemonats.

2. Die Gesellschaft zahlt den Vertriebsstellen jährliche Vertriebs-
vergütungen in Höhe von bis zu 1,40 % des durchschnittli-
chen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Ab-
rechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden 
Monats errechnet wird. Die Vertriebsvergütungen werden 
durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1 abgedeckt 
und werden dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

3. Die Gesellschaft kann sich für die Verwaltung von Derivate-
geschäften und bei der Verwaltung von Sicherheiten für die-
se Geschäfte (sog. Collateral-Management) der Dienste Drit-
ter bedienen. Außerdem können weitere Leistungen Dritter 
im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(European Market Infrastructure Regulation – sog. EMIR), un-

ter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten 
und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten 
für Rechtsträger-Kennungen, in Anspruch genommen wer-
den. Die Gesellschaft wird das Sondervermögen für die von 
Dritten für ihre Leistungen in Rechnung gestellten Vergütun-
gen und Entgelte in Höhe von jährlich bis zu 0,10 % des 
durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermö-
gens in der Abrechnungsperiode, berechnet aus den Werten 
am Ende eines jeden Tages, belasten. Die Vergütung wird 
durch die Verwaltungsvergütung gemäß Absatz 1 nicht ab-
gedeckt und wird somit dem Sondervermögen zusätzlich be-
lastet.
Die Gesellschaft entnimmt die Vergütung für das Collateral-
Management für alle Kalendertage eines Monats bis zum 10. 
Kalendertag des Folgemonats.

4. Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und 
Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und 
Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Sonderver-
mögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal 
einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften. Die 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung 
von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich 
der in Zusammenhang mit diesen Geschäften an Dritte zu 
zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

5. Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 
von bis zu 0,075 % des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, 
der aus den Werten am Ende eines jeden Tages errechnet 
wird.
Die Gesellschaft entnimmt die Verwahrstellenvergütung für 
alle Kalendertage eines Monats bis zum 10. Kalendertag des 
Folgemonats.

6. Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nach den 
vorstehenden Absätzen 1, 3 und 5 als Vergütungen sowie 
nach dem nachstehenden Absatz 7 Buchstabe m) als Auf-
wendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 
3,275 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den 
Werten am Ende eines jeden Tages errechnet wird, betragen.

7. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden 
Aufwendungen zulasten des Sondervermögens:

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich 
der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer 
Vermögensgegenstände im Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger be-
stimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisin-
formationsblatt);
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c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresbe-
richte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der 
Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungs-
berichtes;

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich 
oder gesetzlich vorgesehenen dauerhaften Datenträgers, au-
ßer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von In-
vestmentvermögen und außer im Fall der Informationen über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzun-
gen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den 
Abschlussprüfer des Sondervermögens;

f) Kosten der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 
und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach 
den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesell-
schaft zulasten des Sondervermögens erhobenen Ansprü-
chen;

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug 
auf das Sondervermögen erhoben werden;

i) Kosten für die Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf 
das Sondervermögen;

j) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sondervermö-
gens durch Dritte;

k) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder 
der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes 
oder Finanzindizes anfallen können;

l) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtig-
ten;

m) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -
dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere 
Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in 
Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von 
Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer 
bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt bis zu ei-
ner Höhe von 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoin-
ventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperi-
ode, der aus den Werten am Ende eines jeden Tages errech-
net wird;

n) Kosten, die anfallen im Zusammenhang mit dem Erwerb und 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Transakti-
onskosten);

o) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusam-
menhang mit den vorstehend in Buchstaben a) bis n) ge-
nannten und vom Sondervermögen zu ersetzenden Aufwen-
dungen.

8. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbe-
richt den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeab-
schläge offenzulegen, die dem Sondervermögen im Berichts-
zeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen 
im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 4 der BAB berechnet worden 
sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von 
der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft ver-
waltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentli-
che unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 
darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Er-
werb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im 
Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen-
zulegen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft 
selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft 
oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im 
Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 8 Ausschüttung / Thesaurierung

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesell-
schaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur 
Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen und Dividen-
den und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zu-
gehörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte Veräußerungs-
gewinne– unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertrags-
ausgleichs – können anteilig ebenfalls zur Ausschüttung her-
angezogen werden.

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur 
Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetra-
gen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 
15% des jeweiligen Wertes des Sondervermögens zum Ende 
des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfge-
schäftsjahren können vollständig vorgetragen werden. 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge 
teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage 
im Sondervermögen bestimmt werden.

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten 
nach Schluss des Geschäftsjahres. Zwischenausschüttungen 
sind zulässig. 
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5. Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft 
die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sonder-
vermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung ver-
wendeten Dividenden, Zinsen und sonstigen Erträge – unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie 
die realisierten Veräußerungsgewinne der thesaurierenden 
Anteile im Sondervermögen anteilig wieder an.

§ 9 Besondere Informationspflichten gegenüber den Anle-
gern

Die Informationen gemäß § 300 Absatz 1 und 2 KAGB sind im 
Anhang zum Jahresbericht enthalten. Die Informationen gemäß 
§ 300 Absatz 4 sowie § 308 Absatz 4 KAGB werden in einem im 
Verkaufsprospekt zu benennenden Informationsmedium veröf-
fentlicht.

§ 10 Geschäftsjahr / Abrechnungsperiode

Das Geschäftsjahr und die Abrechnungsperiode des Sonderver-
mögens beginnen am 1. Januar und enden am 31. Dezember 
eines jeden Jahres.
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Historische Wertentwicklung Deka-Sachwerte CF (Angabe in %)

Absolute Wertentwicklung vergangener Zeiträume bezogen auf volle Kalenderjahre (Stand 31. Dezember 2025).
Quelle: Eigene Berechnungen nach der BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung eines eventuell anfallenden Ausgabeaufschlags.
Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung können den Jahres- und Halbjahresberichten sowie der Homepage der Gesellschaft unter www.deka.de entnommen werden.
Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens bzw. der einzelnen Anteilklassen ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung Deka-Sachwerte TF (Angabe in %)

Absolute Wertentwicklung vergangener Zeiträume bezogen auf volle Kalenderjahre (Stand 31. Dezember 2025).
Quelle: Eigene Berechnungen nach der BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung eines eventuell anfallenden Ausgabeaufschlags.
Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung können den Jahres- und Halbjahresberichten sowie der Homepage der Gesellschaft unter www.deka.de ent-
nommen werden.
Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens bzw. der einzelnen Anteilklassen ermöglicht keine Prognose für die zukünftige 
Wertentwicklung.
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  Der Fonds im Überblick

ISIN / WKN

Anteilklasse CF DE000DK0EC83 / DK0EC8

Anteilklasse TF DE000DK0EC91 / DK0EC9

Auflegungsdatum 16. Juli 2012

Laufzeit des Fonds unbefristet

Erstausgabepreis

Anteilklasse CF EUR 103,00

Anteilklasse TF EUR 100,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse CF maximal 3,00 % des Anteilwertes, derzeit 3,00 % des Anteilwertes

Anteilklasse TF maximal 3,00 % des Anteilwertes, derzeit 0,00 % des Anteilwertes

Verwaltungsvergütung p.a.1

Anteilklasse CF

maximal 3,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds

derzeit 0,91 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds

Anteilklasse TF

maximal 3,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds

derzeit 1,26 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds

Gilt für alle Anteilklassen

Verwahrstellenvergütung1

maximal 0,0750 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds

derzeit Die derzeit erhobene Staffel der Gebühren kann dem Abschnitt „11. 
Kosten“ entnommen werden.

Vergütung für Wertpapierdarlehensgeschäfte, Wertpapier-
pensionsgeschäfte

maximal ein Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften

Vergütung für u.a. die Verwaltung von Sicherheiten bei Deri-
vategeschäften1

bis zu 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
Fonds

Vergütung für u.a. die Bereitstellung von Analysematerial 
oder -dienstleistungen1

bis zu 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
Fonds

Verbriefung der Anteile Sammelurkunden, keine effektiven Stücke

Ertragsverwendung Ausschüttung

Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember

Berichterstattung

Jahresbericht 31. Dezember, erscheint ca. Mitte Juni

Halbjahresbericht 30. Juni, erscheint ca. Mitte August

1 Aus den Werten am Ende eines jeden Tages

IV.Anhang
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Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
http://www.deka.de
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